
 
 
 
 
 
   

Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 Artikel 1 

Änderung der Straßenverkehrsordnung 1960 Änderung der Straßenverkehrsordnung 1960 

§ 2. (1) Z 1 bis Z 18 … § 2. (1) Z 1 bis Z 18 … 

 19. Fahrzeug: ein zur Verwendung auf Straßen bestimmtes oder auf Straßen 
verwendetes Beförderungsmittel oder eine fahrbare Arbeitsmaschine, 
ausgenommen Rollstühle, Kinderwagen, Schubkarren und ähnliche, 
vorwiegend zur Verwendung außerhalb der Fahrbahn bestimmte 
Kleinfahrzeuge (etwa Mini- und Kleinroller ohne Sitzvorrichtung, mit 
Lenkstange, Trittbrett und mit einem äußeren Felgendurchmesser von 
höchstens 300 mm) sowie fahrzeugähnliches Spielzeug (etwa 
Kinderfahrräder mit einem äußeren Felgendurchmesser von höchstens 
300 mm und einer erreichbaren Fahrgeschwindigkeit von höchstens 
5 km/h) und Wintersportgeräte; 

 19. Fahrzeug: ein zur Verwendung auf Straßen bestimmtes oder auf Straßen 
verwendetes Beförderungsmittel oder eine fahrbare Arbeitsmaschine. 
Ausgenommen davon sind 

  a) Rollstühle, 
  b) Kinderwagen, 
  c) Schubkarren, 
  d) Wintersportgeräte, 
  e) fahrzeugähnliches Spielzeug (etwa Kinderfahrräder mit einem äußeren 

Felgendurchmesser von höchstens 300 mm und einer erreichbaren 
Fahrgeschwindigkeit von höchstens 5 km/h) sowie 

  f) ähnliche, vorwiegend zur Verwendung außerhalb der Fahrbahn 
bestimmte Kleinfahrzeuge (etwa einspurige Klein- und Miniroller 
ohne elektrischen Antrieb und ohne Sitzvorrichtung, mit Lenkstange, 
Trittbrett und mit einem äußeren Felgendurchmesser von höchstens 
300 mm); 

Z 20 bis Z 22 lit. a… Z 20 bis Z 22 lit. a… 

 b) ein Fahrzeug nach lit. a, das zusätzlich mit einem elektrischen Antrieb 
gemäß § 1 Abs. 2a KFG 1967 ausgestattet ist (Elektrofahrrad), 

 b) ein Fahrzeug nach lit. a, das zusätzlich mit einem elektrischen Antrieb 
gemäß § 1 Abs. 2a KFG 1967 ausgestattet ist (Elektrofahrrad); 
Fahrzeuge der Klasse L1e-B (zweirädriges Kleinkraftrad) gemäß der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Verordnung (EU) Nr. 168/2013 über die Genehmigung und 
Marktüberwachung von zwei- oder dreirädrigen und vierrädrigen 
Fahrzeugen, ABl. Nr. L 60 vom 2.3.2013, in der Fassung der 
Verordnung (EU) 2024/2838, ABl. Nr. L 2024/2838 vom 7.11.2024, 
gelten nicht als Fahrrad, 

lit. c … lit. c… 

 d) ein elektrisch angetriebenes Fahrzeug, dessen Antrieb dem eines 
Elektrofahrrads im Sinne des § 1 Abs. 2a KFG 1967 entspricht; 

 d) ein elektrisch angetriebenes Fahrzeug, dessen Antrieb dem eines 
Elektrofahrrads im Sinne des § 1 Abs. 2a KFG 1967 entspricht; 
Fahrzeuge der Klasse L1e-B (zweirädriges Kleinkraftrad) gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. 168/2013 über die Genehmigung und 
Marktüberwachung von zwei- oder dreirädrigen und vierrädrigen 
Fahrzeugen, ABl. Nr. L 60 vom 2.3.2013, in der Fassung der 
Verordnung (EU) 2024/2838, ABl. Nr. L 2024/2838 vom 7.11.2024, 
gelten nicht als Fahrrad; 

  22a. Elektrisch betriebener Klein- und Miniroller: ein elektrisch 
angetriebenes, einspuriges Fahrzeug mit einer Höchstleistung von nicht 
mehr als 600 Watt und einer Bauartgeschwindigkeit von nicht mehr als 
25 km/h, das mit einer Lenkstange, einem Trittbrett und mit einem 
äußeren Felgendurchmesser von höchstens 300 mm ausgestattet ist und 
keine Sitzvorrichtung aufweist; 

§ 5. (1) bis (10) … § 5. (1) bis (10) … 

(11) Der Bundesminister für Inneres kann unter Bedachtnahme auf den 
jeweiligen Stand der Wissenschaft und Technik im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie durch Verordnung für 
die Feststellung einer Beeinträchtigung durch Suchtgift geeignete Geräte und 
Testverfahren bestimmen. 

(11) Der Bundesminister für Inneres kann unter Bedachtnahme auf den 
jeweiligen Stand der Wissenschaft und Technik im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur durch Verordnung für 
die Feststellung einer Beeinträchtigung durch Suchtgift geeignete Geräte und 
Testverfahren bestimmen. 

(12) … (12) … 

§ 5a. (1) bis (3) … § 5a. (1) bis (2) … 

(3) Der Bundesminister für Inneres hat im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie unter Bedachtnahme auf 
den Zweck der Untersuchung nach § 5 Abs. 2 oder der Überprüfung nach § 5 
Abs. 2a oder 9a sowie zur Gewährleistung ihrer zweckmäßigen Durchführung die 
persönlichen Voraussetzungen der hiefür zu ermächtigenden Organe der 

(3) Der Bundesminister für Inneres hat im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur unter Bedachtnahme 
auf den Zweck der Untersuchung nach § 5 Abs. 2 oder der Überprüfung nach § 5 
Abs. 2a oder 9a sowie zur Gewährleistung ihrer zweckmäßigen Durchführung die 
persönlichen Voraussetzungen der hiefür zu ermächtigenden Organe der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Straßenaufsicht, einschließlich die Art ihrer Schulung sowie, unter Bedachtnahme 
auf den jeweiligen Stand der Wissenschaft und Technik, die für eine 
Untersuchung oder Überprüfung der Atemluft geeigneten Geräte und die für eine 
Überprüfung des Speichels geeigneten Speichelvortestgeräte oder – streifen durch 
Verordnung zu bestimmen. Bei den Geräten zur Überprüfung der Atemluft auf 
das Vorliegen des Verdachts einer Beeinträchtigung durch Alkohol ist zudem 
jener gerätespezifische Wert anzugeben, ab dem auf das Vorliegen des Verdachts 
der Beeinträchtigung durch Alkohol im Sinne des § 5 Abs. 2a geschlossen werden 
kann. 

Straßenaufsicht, einschließlich die Art ihrer Schulung sowie, unter Bedachtnahme 
auf den jeweiligen Stand der Wissenschaft und Technik, die für eine 
Untersuchung oder Überprüfung der Atemluft geeigneten Geräte und die für eine 
Überprüfung des Speichels geeigneten Speichelvortestgeräte oder – streifen durch 
Verordnung zu bestimmen. Bei den Geräten zur Überprüfung der Atemluft auf 
das Vorliegen des Verdachts einer Beeinträchtigung durch Alkohol ist zudem 
jener gerätespezifische Wert anzugeben, ab dem auf das Vorliegen des Verdachts 
der Beeinträchtigung durch Alkohol im Sinne des § 5 Abs. 2a geschlossen werden 
kann. 

(4) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat im 
Einvernehmen mit der Bundesministerin für Inneres und der Bundesministerin für 
Gesundheit und Frauen die für eine Ermächtigung zur Durchführung der in § 5 
Abs. 4a, 5 oder 6 genannten Untersuchungen erforderliche Weiterbildung für 
Ärzte durch Verordnung festzulegen. 

(4) Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur hat im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Inneres und der Bundesministerin für 
Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz die für eine 
Ermächtigung zur Durchführung der in § 5 Abs. 4a, 5 oder 6 genannten 
Untersuchungen erforderliche Weiterbildung für Ärzte durch Verordnung 
festzulegen. 

§ 15. (1) bis (3) … § 15. (1) bis (3) … 

(4) Beim Überholen ist ein der Verkehrssicherheit und der 
Fahrgeschwindigkeit entsprechender seitlicher Abstand vom Fahrzeug, das 
überholt wird, einzuhalten. Beim Überholen mit Kraftfahrzeugen von Radfahrern 
und Rollerfahrern (§ 88b) hat der Seitenabstand im Ortsgebiet mindestens 1, 5 m 
und außerhalb des Ortsgebietes mindesten 2 m zu betragen; bei einer gefahrenen 
Geschwindigkeit des überholenden Kraftfahrzeuges von höchstens 30 km/h kann 
der Seitenabstand der Verkehrssicherheit entsprechend reduziert werden. 

(4) Beim Überholen ist ein der Verkehrssicherheit und der 
Fahrgeschwindigkeit entsprechender seitlicher Abstand vom Fahrzeug, das 
überholt wird, einzuhalten. Beim Überholen mit Kraftfahrzeugen von Radfahrern 
und Rollerfahrern (§ 68a) hat der Seitenabstand im Ortsgebiet mindestens 1, 5 m 
und außerhalb des Ortsgebietes mindesten 2 m zu betragen; bei einer gefahrenen 
Geschwindigkeit des überholenden Kraftfahrzeuges von höchstens 30 km/h kann 
der Seitenabstand der Verkehrssicherheit entsprechend reduziert werden. 

(5) … (5) … 

§ 17. (1) bis (2) … § 17. (1) bis (2) … 

(2a) Das Vorbeifahren an einem Fahrzeug, an dem hinten eine gelbrote Tafel 
mit der bildlichen Darstellung von Kindern angebracht ist, und bei dem die 
Alarmblinkanlage und gelbrote Warnleuchten eingeschaltet sind, ist verboten. Die 
näheren Bestimmungen über das Aussehen und die Abmessungen der Tafel sind 
durch Verordnung des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie 
zu erlassen. 

(2a) Das Vorbeifahren an einem Fahrzeug, an dem hinten eine gelbrote Tafel 
mit der bildlichen Darstellung von Kindern angebracht ist, und bei dem die 
Alarmblinkanlage und gelbrote Warnleuchten eingeschaltet sind, ist verboten. Die 
näheren Bestimmungen über das Aussehen und die Abmessungen der Tafel sind 
durch Verordnung des Bundesministers für Innovation, Mobilität und 
Infrastruktur zu erlassen. 

(3) bis (4) … (3) bis (4) … 

§ 20. (1) bis (2a) … § 20. (1) bis (2a) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(3) Für Zeiten, während derer eine besondere Verkehrsdichte zu erwarten ist, 
oder zur Durchführung wissenschaftlicher Untersuchungen unter den im Abs. 3a 
genannten Voraussetzungen kann der Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie durch Verordnung für alle oder bestimmte Straßen bestimmen, daß 
die Lenker aller oder bestimmter Fahrzeugarten für die Dauer der besonderen 
Verkehrsdichte oder der Untersuchungen nicht schneller als mit einer unter 
Bedachtnahme auf die Verkehrssicherheit oder nach dem Zweck der Maßnahme 
bestimmten Fahrgeschwindigkeit fahren dürfen. Zur Durchführung 
wissenschaftlicher Untersuchungen dürfen solche 
Geschwindigkeitsbeschränkungen nur im unbedingt nötigen Ausmaß und 
höchstens für die Dauer eines Jahres verordnet, und es dürfen für den gleichen 
Zweck solche Untersuchungen nicht vor Ablauf von fünf Jahren wiederholt 
werden. 

(3) Für Zeiten, während derer eine besondere Verkehrsdichte zu erwarten ist, 
oder zur Durchführung wissenschaftlicher Untersuchungen unter den im Abs. 3a 
genannten Voraussetzungen kann der Bundesminister für Innovation, Mobilität 
und Infrastruktur durch Verordnung für alle oder bestimmte Straßen bestimmen, 
daß die Lenker aller oder bestimmter Fahrzeugarten für die Dauer der besonderen 
Verkehrsdichte oder der Untersuchungen nicht schneller als mit einer unter 
Bedachtnahme auf die Verkehrssicherheit oder nach dem Zweck der Maßnahme 
bestimmten Fahrgeschwindigkeit fahren dürfen. Zur Durchführung 
wissenschaftlicher Untersuchungen dürfen solche 
Geschwindigkeitsbeschränkungen nur im unbedingt nötigen Ausmaß und 
höchstens für die Dauer eines Jahres verordnet, und es dürfen für den gleichen 
Zweck solche Untersuchungen nicht vor Ablauf von fünf Jahren wiederholt 
werden. 

(3a) bis (4) … (3a) bis (4) … 

§ 25. (1) bis (3) … § 25. (1) bis (3) … 

(4) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat durch 
Verordnung die Art der Überwachung der Kurzparkdauer und das hiefür 
notwendige Hilfsmittel zu bestimmen; er hat dabei auf den Zweck einer zeitlichen 
Parkbeschränkung sowie auf eine kostengünstige und einfache Handhabung des 
Hilfsmittels Bedacht zu nehmen. 

(4) Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur hat durch 
Verordnung die Art der Überwachung der Kurzparkdauer und das hiefür 
notwendige Hilfsmittel zu bestimmen; er hat dabei auf den Zweck einer zeitlichen 
Parkbeschränkung sowie auf eine kostengünstige und einfache Handhabung des 
Hilfsmittels Bedacht zu nehmen. 

(4a) Für Kurzparkzonen, in denen für das Abstellen eines mehrspurigen 
Fahrzeuges auf Grund abgabenrechtlicher Vorschriften eine Gebühr zu entrichten 
und für die Überwachung der Gebührenentrichtung die Verwendung eines 
technischen oder sonstigen Hilfsmittels vorgesehen ist, kann der Bundesminister 
für Verkehr, Innovation und Technologie mit Verordnung festlegen, unter 
welchen Voraussetzungen dieses Hilfsmittel zugleich auch als Hilfsmittel für die 
Überwachung der Kurzparkdauer gilt. Wenn für die Überwachung der 
Gebührenentrichtung die Anbringung des Hilfsmittels am Fahrzeug vorgesehen 
ist, kann der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie weiters aus 
Gründen der Einheitlichkeit mit Verordnung auch die Art, das Aussehen und die 
Handhabung des Hilfsmittels bestimmen. 

(4a) Für Kurzparkzonen, in denen für das Abstellen eines mehrspurigen 
Fahrzeuges auf Grund abgabenrechtlicher Vorschriften eine Gebühr zu entrichten 
und für die Überwachung der Gebührenentrichtung die Verwendung eines 
technischen oder sonstigen Hilfsmittels vorgesehen ist, kann der Bundesminister 
für Innovation, Mobilität und Infrastruktur mit Verordnung festlegen, unter 
welchen Voraussetzungen dieses Hilfsmittel zugleich auch als Hilfsmittel für die 
Überwachung der Kurzparkdauer gilt. Wenn für die Überwachung der 
Gebührenentrichtung die Anbringung des Hilfsmittels am Fahrzeug vorgesehen 
ist, kann der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie weiters aus 
Gründen der Einheitlichkeit mit Verordnung auch die Art, das Aussehen und die 
Handhabung des Hilfsmittels bestimmen. 

(5) … (5) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

§ 34. (1) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat, 
soweit dies erforderlich oder zweckmäßig ist, unter Bedachtnahme auf die 
Erfordernisse der Sicherheit des Straßenverkehrs durch Verordnung die näheren 
Vorschriften über die Ausführung der Einrichtungen zur Regelung und Sicherung 
des Verkehrs (§ 31 Abs. 1) zu erlassen und insbesondere die Abmessungen (§ 48) 
und die Farben sowie die Beschaffenheit und Ausstattung der 
Straßenverkehrszeichen und Verkehrsleiteinrichtungen (§§ 55 ff.) zu bestimmen. 

§ 34. (1) Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur hat, 
soweit dies erforderlich oder zweckmäßig ist, unter Bedachtnahme auf die 
Erfordernisse der Sicherheit des Straßenverkehrs durch Verordnung die näheren 
Vorschriften über die Ausführung der Einrichtungen zur Regelung und Sicherung 
des Verkehrs (§ 31 Abs. 1) zu erlassen und insbesondere die Abmessungen (§ 48) 
und die Farben sowie die Beschaffenheit und Ausstattung der 
Straßenverkehrszeichen und Verkehrsleiteinrichtungen (§§ 55 ff.) zu bestimmen. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 

(5) Zum Zwecke der Erprobung im Rahmen der Durchführung 
wissenschaftlicher Untersuchungen kann der Bundesminister für Verkehr, 
Innovation und Technologie durch Verordnung für eine bestimmte Zeit eine von 
den Bestimmungen dieses Gesetzes abweichende Ausführung von Einrichtungen 
zur Regelung und Sicherung des Verkehrs festlegen, wenn dagegen aus Gründen 
der Verkehrssicherheit keine Bedenken bestehen und eine solche Untersuchung 
im überwiegenden Interesse des Straßenverkehrs gelegen ist; der Zeitraum der 
Erprobung darf fünf Jahre ab dem Inkrafttreten der Verordnung nicht 
überschreiten. 

(5) Zum Zwecke der Erprobung im Rahmen der Durchführung 
wissenschaftlicher Untersuchungen kann der Bundesminister für Innovation, 
Mobilität und Infrastruktur durch Verordnung für eine bestimmte Zeit eine von 
den Bestimmungen dieses Gesetzes abweichende Ausführung von Einrichtungen 
zur Regelung und Sicherung des Verkehrs festlegen, wenn dagegen aus Gründen 
der Verkehrssicherheit keine Bedenken bestehen und eine solche Untersuchung 
im überwiegenden Interesse des Straßenverkehrs gelegen ist; der Zeitraum der 
Erprobung darf fünf Jahre ab dem Inkrafttreten der Verordnung nicht 
überschreiten. 

§ 42. (1) bis (2a) … § 42. (1) bis (2a) … 

(2b) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat die 
Be- und Entladebahnhöfe sowie die Be- und Entladehäfen gemäß Abs. 2a unter 
Bedachtnahme auf die technischen Anforderungen für den Kombinierten Verkehr 
mit Verordnung festzusetzen. 

(2b) Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur hat die 
Be- und Entladebahnhöfe sowie die Be- und Entladehäfen gemäß Abs. 2a unter 
Bedachtnahme auf die technischen Anforderungen für den Kombinierten Verkehr 
mit Verordnung festzusetzen. 

(3) bis (4) … (3) bis (4) … 

(5) Wenn und insoweit es die Sicherheit, Leichtigkeit oder Flüssigkeit des 
Verkehrs, insbesondere zu Zeiten starken Verkehrs (zB Ferienreiseverkehr), oder 
eine gleichartige Verkehrsregelung in Nachbarstaaten Österreichs erfordert, kann 
der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie durch Verordnung 
bestimmen, daß die Lenker der in Abs. 1 oder 2 genannten Fahrzeuge zu den im 
Abs. 1 angeführten Zeiten bestimmte Straßen befahren oder zu anderen als den im 
Abs. 1 angeführten Zeiten bestimmte Straßen nicht befahren dürfen. 

(5) Wenn und insoweit es die Sicherheit, Leichtigkeit oder Flüssigkeit des 
Verkehrs, insbesondere zu Zeiten starken Verkehrs (zB Ferienreiseverkehr), oder 
eine gleichartige Verkehrsregelung in Nachbarstaaten Österreichs erfordert, kann 
der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur durch Verordnung 
bestimmen, daß die Lenker der in Abs. 1 oder 2 genannten Fahrzeuge zu den im 
Abs. 1 angeführten Zeiten bestimmte Straßen befahren oder zu anderen als den im 
Abs. 1 angeführten Zeiten bestimmte Straßen nicht befahren dürfen. 

(6) … (6) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(7) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie kann durch 
Verordnung bestimmte Straßen oder Straßenstrecken vom Verbot gemäß Abs. 6 
ausnehmen, soweit dies zur Förderung oder Erleichterung des Kombinierten 
Verkehrs notwendig ist. 

(7) Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur kann 
durch Verordnung bestimmte Straßen oder Straßenstrecken vom Verbot gemäß 
Abs. 6 ausnehmen, soweit dies zur Förderung oder Erleichterung des 
Kombinierten Verkehrs notwendig ist. 

(8) bis (10) … (8) bis (10) … 

§ 44. (1a) … § 44. (1a) … 

(2) Läßt sich der Inhalt einer Verordnung (§ 43) des Bundesministers für 
Verkehr, Innovation und Technologie durch Straßenverkehrszeichen oder 
Bodenmarkierungen nicht ausdrücken oder bezieht sie sich auf das ganze 
Bundesgebiet, so gelten für die Kundmachung die einschlägigen gesetzlichen 
Vorschriften. Das gleiche gilt für Verordnungen (§ 43) einer Landesregierung 
sinngemäß. 

(2) Läßt sich der Inhalt einer Verordnung (§ 43) des Bundesministers für 
Innovation, Mobilität und Infrastruktur durch Straßenverkehrszeichen oder 
Bodenmarkierungen nicht ausdrücken oder bezieht sie sich auf das ganze 
Bundesgebiet, so gelten für die Kundmachung die einschlägigen gesetzlichen 
Vorschriften. Das gleiche gilt für Verordnungen (§ 43) einer Landesregierung 
sinngemäß. 

(2a) bis (4) … (2a) bis (4) … 

(5) Verordnungen, die vom Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie, von einer Landesregierung oder von einer 
Bezirksverwaltungsbehörde erlassen werden, sind, sofern sie nicht anders 
rechtzeitig und wirksam kundgemacht werden können, durch Verlautbarungen in 
der Presse oder im Rundfunk oder im Fernsehen kundzumachen. 

(5) Verordnungen, die vom Bundesminister für Innovation, Mobilität und 
Infrastruktur, von einer Landesregierung oder von einer 
Bezirksverwaltungsbehörde erlassen werden, sind, sofern sie nicht anders 
rechtzeitig und wirksam kundgemacht werden können, durch Verlautbarungen in 
der Presse oder im Rundfunk oder im Fernsehen kundzumachen. 

§ 54. (1) bis (5) lit. a) bis lit. n) … § 54. (1) bis (5) lit. a) bis lit. n) … 
  

 

 Eine solche Zusatztafel zeigt an, dass die Einhaltung der Bestimmungen 
mit automationsunterstützter Zufahrtskontrolle gemäß § 98h überwacht 
wird. 

§ 60. (1) bis (3) … § 60. (1) bis (3) … 

(4) Wenn es die Verkehrssicherheit erfordert, hat der Bundesminister für 
Verkehr, Innovation und Technologie unter Bedachtnahme auf den jeweiligen 

(4) Wenn es die Verkehrssicherheit erfordert, hat der Bundesminister für 
Innovation, Mobilität und Infrastruktur unter Bedachtnahme auf den jeweiligen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Stand der Technik nähere Vorschriften über die Ausführung und Beschaffenheit 
der an Fahrzeugen anzubringenden Rückstrahleinrichtungen einschließlich der 
gelben Rückstrahler an den Pedalen von Fahrrädern und über ihre Lichtwirkungen 
durch Verordnung zu erlassen. 

Stand der Technik nähere Vorschriften über die Ausführung und Beschaffenheit 
der an Fahrzeugen anzubringenden Rückstrahleinrichtungen einschließlich der 
gelben Rückstrahler an den Pedalen von Fahrrädern und über ihre Lichtwirkungen 
durch Verordnung zu erlassen. 

§ 65. (1) … § 65. (1) … 

(2) Die Behörde hat auf Antrag des gesetzlichen Vertreters des Kindes die 
Bewilligung nach Abs. 1 zu erteilen, wenn das Kind 

(2) Die Behörde hat auf Antrag des gesetzlichen Vertreters des Kindes die 
Bewilligung nach Abs. 1 zu erteilen, wenn das Kind 

 1. das 9. Lebensjahr vollendet hat und die 4. Schulstufe besucht oder  1. das 9. Lebensjahr vollendet hat und die 4. Schulstufe besucht oder 

 2. das 10. Lebensjahr vollendet hat  2. das 10. Lebensjahr vollendet hat 

und anzunehmen ist, dass es die erforderliche körperliche und geistige Eignung 
sowie Kenntnisse der straßenpolizeilichen Vorschriften besitzt. Die Bewilligung 
gilt für das ganze Bundesgebiet, sofern nicht der gesetzliche Vertreter des Kindes 
eine örtlich eingeschränkte Geltung beantragt hat. Sie ist unter Bedingungen und 
mit Auflagen zu erteilen, wenn dies die Verkehrssicherheit erfordert. Die Behörde 
kann die Bewilligung widerrufen, wenn sich die Verkehrsverhältnisse seit der 
Erteilung geändert haben oder nachträglich zutage tritt, daß das Kind die 
erforderliche körperliche oder geistige Eignung nicht besitzt. Über die von ihr 
erteilte Bewilligung hat die Behörde eine Bestätigung, den Radfahrausweis, 
auszustellen. Inhalt und Form des Radfahrausweises hat der Bundesminister für 
Verkehr, Innovation und Technologie durch Verordnung zu bestimmen. Der auf 
Grund dieser Bestimmung gestellte Antrag, die erteilte Bewilligung und der 
ausgestellte Radfahrausweis sind von Bundesstempelgebühren befreit. 

und anzunehmen ist, dass es die erforderliche körperliche und geistige Eignung 
sowie Kenntnisse der straßenpolizeilichen Vorschriften besitzt. Die Bewilligung 
gilt für das ganze Bundesgebiet, sofern nicht der gesetzliche Vertreter des Kindes 
eine örtlich eingeschränkte Geltung beantragt hat. Sie ist unter Bedingungen und 
mit Auflagen zu erteilen, wenn dies die Verkehrssicherheit erfordert. Die Behörde 
kann die Bewilligung widerrufen, wenn sich die Verkehrsverhältnisse seit der 
Erteilung geändert haben oder nachträglich zutage tritt, daß das Kind die 
erforderliche körperliche oder geistige Eignung nicht besitzt. Über die von ihr 
erteilte Bewilligung hat die Behörde eine Bestätigung, den Radfahrausweis, 
auszustellen. Inhalt und Form des Radfahrausweises hat der Bundesminister für 
Innovation, Mobilität und Infrastruktur durch Verordnung zu bestimmen. Der auf 
Grund dieser Bestimmung gestellte Antrag, die erteilte Bewilligung und der 
ausgestellte Radfahrausweis sind von Bundesstempelgebühren befreit. 

(3) … (3) … 

§ 66. (1) … § 66. (1) … 

(2) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat unter 
Bedachtnahme auf die Verkehrssicherheit und den Stand der Technik durch 
Verordnung festzulegen: 

(2) Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur hat unter 
Bedachtnahme auf die Verkehrssicherheit und den Stand der Technik durch 
Verordnung festzulegen: 

Z 1 bis Z 3 … Z 1 bis Z 3 … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

VI. ABSCHNITT VI. ABSCHNITT 

§ 68. Fahrradverkehr Besondere Vorschriften für den Verkehr mit Fahrrädern, elektrisch 
betriebenen Klein- und Minirollern und Motorfahrrädern 

§ 68. (1) bis (5) … § 68. (1) bis (5) … 

(6) Kinder unter 12 Jahren müssen beim Rad fahren, beim Transport in einem 
Fahrradanhänger und wenn sie auf einem Fahrrad mitgeführt werden, einen 
Sturzhelm in bestimmungsgemäßer Weise gebrauchen. Dies gilt nicht, wenn der 
Gebrauch des Helms wegen der körperlichen Beschaffenheit des Kindes nicht 
möglich ist. Wer ein Kind beim Rad fahren beaufsichtigt, auf einem Fahrrad 
mitführt oder in einem Fahrradanhänger transportiert, muss dafür sorgen, dass das 
Kind den Sturzhelm in bestimmungsgemäßer Weise gebraucht. Im Falle eines 
Verkehrsunfalls begründet das Nichttragen des Helms kein Mitverschulden im 
Sinne des § 1304 des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches, JGS Nr. 946/1811, 
an den Folgen des Unfalls. 

(6) Bei der Benutzung von Fahrrädern gemäß § 2 Abs. 1 Z 22 lit. b sind 
Personen unter 14 Jahren zum bestimmungsgemäßen Gebrauch eines Sturzhelms 
verpflichtet. Kinder unter 12 Jahren müssen bei der Benutzung von jedem 
Fahrrad, beim Transport in einem Fahrradanhänger und, wenn sie auf einem 
Fahrrad mitgeführt werden, einen Sturzhelm in bestimmungsgemäßer Weise 
gebrauchen. Dies gilt nicht, wenn der Gebrauch des Helms wegen der 
körperlichen Beschaffenheit des Radfahrers oder des Kindes nicht möglich ist. 
Wer ein Kind beim Radfahren beaufsichtigt, auf einem Fahrrad mitführt oder in 
einem Fahrradanhänger transportiert, muss dafür sorgen, dass das Kind den 
Sturzhelm in bestimmungsgemäßer Weise gebraucht. 

 
Rollerfahren 

 
§ 68a. (1) Bei der Benutzung von elektrisch betriebenen Klein- und 

Minirollern sind alle für Radfahrer geltenden Verhaltensvorschriften zu beachten; 
hinsichtlich der Helmpflicht ist Abs. 7 maßgeblich. Die Benützungspflicht für 
Radfahranlagen (§ 68 Abs. 1) gilt sinngemäß. Bei der Benützung von 
Radfahranlagen haben die Lenker eines elektrisch betriebenen Klein- und 
Minirollers (Rollerfahrer) die gemäß § 8a vorgeschriebene Fahrtrichtung 
einzuhalten. Auf Gehsteigen und Gehwegen ist das Fahren mit elektrisch 
betriebenen Klein- und Minirollern in Längsrichtung verboten. Zudem haben sich 
Rollerfahrer stets so zu verhalten, dass andere Verkehrsteilnehmer weder 
gefährdet noch behindert werden. Die gegenüber Radfahrern geltenden 
Verhaltensvorschriften sind auch gegenüber Rollerfahrern zu beachten. 

 
(2) Die Mitnahme einer weiteren Person auf dem elektrisch betriebenen 

Klein- und Miniroller ist verboten. Weiters ist auch die Güterbeförderung 
verboten, außer in einem Behältnis zur Aufbewahrung eines Sturzhelms oder 
sonstiger kleiner Gegenstände. Auch das Ziehen eines Anhängers ist unzulässig. 
Verboten sind außerdem Taschen oder Rucksäcke, die auf den Lenkgriffen 
aufgehängt sind. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 

(3) Ein elektrisch betriebener Klein- und Miniroller darf nur gelenkt werden, 
wenn beim Rollerfahrer der Alkoholgehalt des Blutes weniger als 0,5 g/l 
(0,5 Promille) oder der Alkoholgehalt der Atemluft weniger als 0,25 mg/l beträgt. 

 
(4) Kinder unter 12 Jahren dürfen auf Straßen mit öffentlichem Verkehr nur 

unter Aufsicht einer Person, die das 16. Lebensjahr vollendet hat, mit elektrisch 
betriebenen Klein- und Minirollern fahren, wenn sie nicht Inhaber eines 
Radfahrausweises gemäß § 65 sind. 

 
(5) Elektrisch betriebene Klein- und Miniroller sind auszurüsten: 

  1. mit einer wirksamen Bremsvorrichtung, 
  2. mit einer Vorrichtung zur Abgabe von akustischen Warnzeichen, 
  3. mit weißen, nach vorne wirkenden Rückstrahlern oder Rückstrahlfolien, 
  4. mit roten, nach hinten wirkenden Rückstrahlern oder Rückstrahlfolien, 
  5. mit gelben, zur Seite wirkenden Rückstrahlern oder Rückstrahlfolien, 
  6. mit Fahrtrichtungsanzeigern auf den Enden der Lenkgriffe, die gelbes 

Licht nach vorne und nach hinten mit einer Blinkfrequenz von 90 ± 30 
Impulsen pro Minute ausstrahlen, und 

  7. bei Dunkelheit und schlechter Sicht mit einem hellleuchtenden 
Scheinwerfer, der die Fahrbahn nach vorne mit weißem, ruhendem Licht 
beleuchtet und mit einem roten Rücklicht. 

 
(6) Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur hat die 

Beschaffenheit und Ausrüstung von elektrisch betriebenen Klein- und Minirollern 
unter Bedachtnahme auf die Verkehrssicherheit und den Stand der Technik durch 
Verordnung festzulegen. 

 
(7) Personen unter 16 Jahren sind bei der Benutzung eines elektrisch 

betriebenen Klein- und Minirollers zum bestimmungsgemäßen Gebrauch eines 
Sturzhelms verpflichtet. Dies gilt nicht, wenn der Gebrauch des Helms wegen der 
körperlichen Beschaffenheit des Rollerfahrers nicht möglich ist. Wer ein Kind 
beim Rollerfahren beaufsichtigt, muss dafür sorgen, dass das Kind den Sturzhelm 
in bestimmungsgemäßer Weise gebraucht. 

§ 76a. (1) bis (2) Z 1 bis Z 2 … § 76a. (1) bis (2) Z 1 bis Z 2 … 

 3. Fahrrädern und  3. Fahrrädern und elektrisch betriebenen Klein- und Minirollern und 

Z 4 … Z 4 … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(2a) bis (7) … (2a) bis (7) … 

§ 88b. Rollerfahren 
 

(1) Das Fahren mit Klein- und Minirollern mit elektrischem Antrieb 
(elektrisch betriebene Klein- und Miniroller) ist auf Gehsteigen, Gehwegen und 
Schutzwegen verboten. Ausgenommen von diesem Verbot sind Gehsteige und 
Gehwege, auf denen durch Verordnung der Behörde das Fahren mit elektrisch 
betriebenen Klein- und Minirollern mit einer höchsten zulässigen Leistung von 
nicht mehr als 600 Watt und einer Bauartgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 
km/h erlaubt wurde. Das Fahren ist ferner mit elektrisch betriebenen Klein- und 
Minirollern mit einer höchsten zulässigen Leistung von nicht mehr als 600 Watt 
und einer Bauartgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h auf Fahrbahnen, auf 
denen das Radfahren erlaubt ist, zulässig. 

 

(2) Bei der Benutzung von elektrisch betriebenen Klein- und Minirollern sind 
alle für Radfahrer geltenden Verhaltensvorschriften zu beachten; insbesondere 
gilt die Benützungspflicht für Radfahranlagen (§ 68 Abs. 1) sinngemäß. Bei der 
Benützung von Radfahranlagen haben Rollerfahrer die gemäß § 8a 
vorgeschriebene Fahrtrichtung einzuhalten. 

 

(3) Benutzer von elektrisch betriebenen Klein- und Minirollern haben sich so 
zu verhalten, dass andere Verkehrsteilnehmer weder gefährdet noch behindert 
werden; insbesondere haben sie auf Gehsteigen und Gehwegen 
Schrittgeschwindigkeit einzuhalten sowie die Geschwindigkeit in 
Fußgängerzonen, in Wohnstraßen und in Begegnungszonen dem 
Fußgängerverkehr anzupassen. 

 

(4) Kinder unter 12 Jahren dürfen auf Straßen mit öffentlichem Verkehr, 
außer in Wohnstraßen, nur unter Aufsicht einer Person, die das 16. Lebensjahr 
vollendet hat, mit elektrisch betriebenen Klein- und Minirollern fahren, wenn sie 
nicht Inhaber eines Radfahrausweises gemäß § 65 sind. 

 

(5) Elektrisch betriebene Klein- und Miniroller sind mit einer wirksamen 
Bremsvorrichtung, mit Rückstrahlern oder Rückstrahlfolien, die nach vorne in 
weiß, nach hinten in rot und zur Seite in gelb wirken sowie bei Dunkelheit und 
schlechter Sicht mit weißem Licht nach vorne und rotem Rücklicht auszurüsten. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Zuständigkeit des Bundesministers für Verkehr, Innovation und 
Technologie 

Zuständigkeit des Bundesministers für Innovation, Mobilität und 
Infrastruktur 

§ 94. Behörde im Sinne dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für 
Verkehr, Innovation und Technologie 

§ 94. Behörde im Sinne dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für 
Innovation, Mobilität und Infrastruktur 

Z 1 bis Z 19 … Z 1 bis Z 19 … 

 20. die Sicherung des Schulweges (§§ 29a und 97a),  20. die Sicherung des Schulweges (§§ 29a und 97a). 

 21. die Erlassung von Verordnungen nach § 88b Abs. 1 StVO.  

§ 94e. Soweit Verordnungen nicht gemäß § 94 vom Bundesminister für 
Verkehr, Innovation und Technologie zu erlassen sind, steht ihre Erlassung den 
Ländern zu. 

§ 94e. Soweit Verordnungen nicht gemäß § 94 vom Bundesminister für 
Innovation, Mobilität und Infrastruktur zu erlassen sind, steht ihre Erlassung den 
Ländern zu. 

§ 95. (1) … § 95. (1) … 

(1a) Im Gebiet einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich 
Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, obliegen der Landespolizeidirektion die in 
Abs. 1 lit. a bis h genannten Aufgaben, ausgenommen die Ausübung des 
Verwaltungsstrafrechtes hinsichtlich Übertretungen der §§ 8 Abs. 4, 9 Abs. 7, 23 
bis 25 und 26a Abs. 3 sowie der Kurzparkzonen-Überwachungsverordnung. 

(1a) Im Gebiet einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich 
Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, obliegen der Landespolizeidirektion die in 
Abs. 1 lit. a bis h genannten Aufgaben, ausgenommen die Überwachung der 
Einhaltung und die Ausübung des Verwaltungsstrafrechtes hinsichtlich 
Übertretungen der §§ 8 Abs. 4, 9 Abs. 7, 23 bis 25 und 26a Abs. 3 sowie der 
Kurzparkzonen-Überwachungsverordnung. 

 
(1b) Im Gebiet einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich 

Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, obliegen der Landespolizeidirektion die in 
Abs. 1 lit. a bis h genannten Aufgaben, ausgenommen die Handhabung der 
Verkehrspolizei und die Ausübung des Verwaltungsstrafrechts hinsichtlich 

  1. der Übertretungen der Verbote des § 52 lit. a Z 1, 2, 6a, 7a oder 7f und 
des Gebotes des § 52 lit. b Z 17a in Verbindung mit § 8 Abs. 4 Z 2, 

  2. der Benützung der dem Fußgängerverkehr vorbehaltenen Gebiete 
entgegen dem Hinweiszeichen gemäß § 53 Abs. 1 Z 9a oder 26a oder 

  3. der Benützung der Omnibussen vorbehaltenen öffentlichen 
Verkehrsflächen entgegen § 53 Abs. 1 Z 24 und 25, 

 sofern die Übertretung aufgrund einer automationsunterstützten 
Zufahrtskontrolle gemäß § 98h festgestellt wurde. 

 
(1c) Im Gebiet einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich 

Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, ist eine automationsunterstützte 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Zufahrtskontrolle gemäß § 98h nur dann zulässig, wenn eine Rückübertragung 
gemäß Abs. 1b bereits erfolgt ist. 

§ 96. (1) … § 96. (1) … 

(1a) Als unfallverhütend festgestellte Maßnahmen sind unverzüglich zu 
verwirklichen; ist das nicht möglich, so hat die Stelle, die für die Ergreifung der 
Maßnahme zuständig ist, der feststellenden Behörde und der Landesregierung die 
Umstände mitzuteilen, die diesen Maßnahmen entgegenstehen. Ist jedoch die 
Landesregierung oder der Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie für die Ergreifung der Maßnahme zuständig, so sind die der 
Maßnahme entgegenstehenden Umstände in einem Aktenvermerk (§ 16 AVG) 
festzuhalten. 

(1a) Als unfallverhütend festgestellte Maßnahmen sind unverzüglich zu 
verwirklichen; ist das nicht möglich, so hat die Stelle, die für die Ergreifung der 
Maßnahme zuständig ist, der feststellenden Behörde und der Landesregierung die 
Umstände mitzuteilen, die diesen Maßnahmen entgegenstehen. Ist jedoch die 
Landesregierung oder der Bundesminister für Innovation, Mobilität und 
Infrastruktur für die Ergreifung der Maßnahme zuständig, so sind die der 
Maßnahme entgegenstehenden Umstände in einem Aktenvermerk (§ 16 AVG) 
festzuhalten. 

(2) bis (7) … (2) bis (7) … 

§ 97. (1) lit. a … § 97. (1) lit. a … 

 b) Maßnahmen, die für die Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren 
erforderlich sind, 

 b) Maßnahmen, die für die Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren 
erforderlich sind, sofern sie nicht Übertretungen betreffen, die 
aufgrund einer automationsunterstützten Zufahrtskontrolle gemäß 
§ 98h festgestellt wurden, 

(1a) … (1a) … 

(2) Organe der Straßenaufsicht, ausgenommen Organe der Bundespolizei 
oder einer Gemeindesicherheitswache oder Zollorgane, sind auf ihre 
Dienstpflichten zu vereidigen und mit einem Dienstabzeichen auszustatten. Form, 
Ausstattung und Tragweise des Dienstabzeichens sind unter Bedachtnahme auf 
seinen Zweck und seine Erkennbarkeit durch Verordnung des Bundesministers 
für Verkehr, Innovation und Technologie zu bestimmen. 

(2) Organe der Straßenaufsicht, ausgenommen Organe der Bundespolizei 
oder einer Gemeindesicherheitswache oder Zollorgane, sind auf ihre 
Dienstpflichten zu vereidigen und mit einem Dienstabzeichen auszustatten. Form, 
Ausstattung und Tragweise des Dienstabzeichens sind unter Bedachtnahme auf 
seinen Zweck und seine Erkennbarkeit durch Verordnung des Bundesministers 
für Innovation, Mobilität und Infrastruktur zu bestimmen 

(3) bis (5) … (3) bis (5) … 

(5a) Die Organe der Straßenaufsicht während der bescheidmäßig 
vorgeschriebenen Begleitung von Sondertransporten sowie die im § 29 Abs. 3 
genannten Soldaten und Angehörigen der Heeresverwaltung während der 
Begleitung eines Sondertransports gemäß § 97 Abs. 3 KFG 1967 sind nicht an die 
Bestimmungen über das Verhalten bei Bodenmarkierungen gebunden und 
überdies berechtigt, durch Anbringung der Straßenverkehrszeichen gemäß § 52 
Z 4a und 4c an dem hinter dem Sondertransport fahrenden Begleitfahrzeug 

(5a) Die Organe der Straßenaufsicht während der bescheidmäßig 
vorgeschriebenen Begleitung von Sondertransporten sowie die im § 29 Abs. 3 
genannten Soldaten und Angehörigen der Heeresverwaltung während der 
Begleitung eines Sondertransports gemäß § 97 Abs. 3 KFG 1967 sind nicht an die 
Bestimmungen über das Verhalten bei Bodenmarkierungen gebunden und 
überdies berechtigt, durch Anbringung der Straßenverkehrszeichen gemäß § 52 
Z 4a und 4c an dem hinter dem Sondertransport fahrenden Begleitfahrzeug 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Fahrzeuglenkern das Überholen zu verbieten, soweit dies im Bescheid bzw. nach 
den vom Bundesminister für Landesverteidigung und Sport entwickelten Regeln 
für Transportabsicherung und Transportbegleitung vorgesehen ist. Hinsichtlich 
der Anbringung der Zeichen und deren Geltungsbereich gilt § 48 Abs. 3. 

Fahrzeuglenkern das Überholen zu verbieten, soweit dies im Bescheid bzw. nach 
den von der Bundesministerin für Landesverteidigung entwickelten Regeln für 
Transportabsicherung und Transportbegleitung vorgesehen ist. Hinsichtlich der 
Anbringung der Zeichen und deren Geltungsbereich gilt § 48 Abs. 3. 

(6) … (6) … 
 

Automationsunterstützte Zufahrtskontrolle 
 

§ 98h. (1) Für Zwecke der automationsunterstützten Feststellung von 
Zuwiderhandlungen  

  1. gegen die Verbote des § 52 lit. a Z 1, 2, 6a, 7a oder 7f, 
  2. gegen das Gebot des § 52 lit. b Z 17a in Verbindung mit § 8 Abs. 4 oder 

4a oder 
  3. wenn die dem Fußverkehr vorbehaltenen Gebiete entgegen dem 

Hinweiszeichen gemäß § 53 Abs. 1 Z 9a oder 26a oder die den 
Omnibussen vorbehaltenen öffentlichen Verkehrsflächen entgegen dem 
Hinweiszeichen gemäß § 53 Abs. 1 Z 24 und 25 benützt werden, 

 dürfen Behörden, wenn es zur Erhöhung oder Gewährleistung der 
Verkehrssicherheit oder der Gewährleistung der körperlichen Unversehrtheit 
sowie der Fernhaltung von Gefahren für die körperlichen Gesundheit dringend 
erforderlich erscheint, bildverarbeitende technische Einrichtungen verwenden, 
mit denen die Einhaltung der angeführten straßenpolizeilichen Vorschriften in 
einem speziell definierten Bereich überwacht werden kann. Die Überwachung 
darf sich nur auf mehrspurige Fahrzeuge beziehen. Die bildverarbeitenden 
technischen Einrichtungen sind in einer dem Zweck angemessenen möglichst 
schonenden Form einzusetzen. Dabei ist sicherzustellen, dass die Zufahrt für den 
erlaubten Fahrzeugverkehr nicht behindert wird. Die technischen Einrichtungen 
umfassen jeweils alle Anlagenteile, die diesem Zweck dienen. Der überwachte 
Bereich ist durch Verordnung festzulegen. Die Behörde hat vor der Erlassung 
einer Verordnung eine Datenschutz- Folgenabschätzung gemäß Art. 35 Abs. 1 der 
Verordnung (EU) 2016/679 durchzuführen. 

 
(2) Die Ermittlung von Daten mittels Einrichtungen gemäß Abs. 1 hat sich 

auf die Erfassung von Kennzeichen, Ort und Zeit der Straßenbenützung zu 
beschränken. Daten, die keine Fälle von Verstößen betreffen, sind unverzüglich 
und in nicht rückführbarer Weise zu löschen, die Berücksichtigung einer 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
zulässigen Verweildauer ist dabei gestattet. Wird ein Verstoß gegen eine im Abs. 1 
angeführte straßenpolizeiliche Vorschrift festgestellt, dürfen über den Zeitpunkt 
der Feststellung dieses Verstoßes hinaus ausschließlich die Daten verwendet 
werden, die zur Identifizierung des Fahrzeuges erforderlich sind, und zwar 
ausschließlich für Zwecke eines Verwaltungsstrafverfahrens wegen des 
festgestellten Verstoßes. Mittels Einrichtungen gemäß Abs. 1 ermittelte Daten, die 
einen Verdacht auf eine Verstoß betreffen, sind spätestens nach Ablauf von einem 
Jahr ab dem Zeitpunkt der Ermittlung zu löschen; dies gilt nicht, solange 
Verfahren über eine Verwaltungsstrafe oder die Vollstreckung einer 
Verwaltungsstrafe anhängig sind. Sofern die Anordnung der Überwachung nicht 
durch die selbe Behörde erfolgt wie die Führung von Strafverfahren wegen 
Übertretungen gemäß Abs. 1, ist die Datenübermittlung an die für das 
Strafverfahren zuständige Behörde sicherzustellen. Eine Verwendung der gemäß 
Abs. 1 ermittelten Daten im Sinne des § 53 Abs. 5 SPG. § 93a Abs. 2 SPG in 
Verbindung mit § 53 Abs. 5 SPG ist ausgeschlossen. 

 
(3) Die Positionierung und die Anzahl der Kameras darf ein dem Zweck 

entsprechendes Ausmaß nicht überschreiten. Die Kameras sind so anzubringen 
und einzustellen, dass nur ein bodennaher Bereich erfasst wird, der für eine 
zweifelsfreie Erkennbarkeit des Kennzeichens unbedingt erforderlich ist. Eine 
dauerhafte bildgebende Überwachung ist unzulässig. 

 
(4) Eine automationsunterstützte Abfrage von KFZ-Kennzeichen in Echtzeit 

ist ausschließlich zulässig sofern sie über eine Datenbank erfolgt, die von der 
Behörde für ausgenommene Fahrzeuge erstellt und betrieben wird und dies 
erforderlich ist, um Fahrzeuge, die von einem Verbot ausgenommen sind, 
ausschließen zu können. 

 
(5) Soweit die bildgebende Erfassung von Personen technisch nicht 

ausgeschlossen werden kann, sind diese Personen ohne unnötigen Verzug in nicht 
rückführbarer Weise unkenntlich zu machen. Dasselbe gilt für Kennzeichen von 
anderen Fahrzeugen. 

 
(6) Beginn und Ende des mit einer technischen Einrichtung gemäß Abs. 1 

überwachten Bereichs sind mittels Zusatztafel gemäß § 54 Abs. 5 lit. o 
anzukündigen und mit einer Linie aus weißen Punkten mit 30 cm Durchmesser zu 
kennzeichnen. Die Überwachung der Einhaltung der in Abs. 1 Z 2 und 3 
genannten straßenpolizeilichen Vorschriften ist nur im Rahmen eines örtlich 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
darüber hinausgehenden definierten Bereiches zulässig; dies gilt nicht für 
Schulstraßen (§ 53 Abs. 1 Z 26a). 

§ 99. (1) bis (2c) Z 1 … § 99. (1) bis (2c) Z 1 … 

 2. Radfahrer, die Radfahrerüberfahrten vorschriftsmäßig benützen, 
gefährdet, 

 2. Radfahrer oder Rollerfahrer, die Radfahrerüberfahrten vorschriftsmäßig 
benützen, gefährdet, 

 3. Fußgänger, die Schutzwege vorschriftsmäßig benützen oder Radfahrer, 
die Radfahrerüberfahrten vorschriftsmäßig benützen, behindert, 

 3. Fußgänger, die Schutzwege vorschriftsmäßig benützen oder Radfahrer 
oder Rollerfahrer, die Radfahrerüberfahrten vorschriftsmäßig benützen, 
behindert, 

Z 4 bis Z 10 … Z 4 bis Z 10 … 

(2d) bis (5) … (2d) bis (5) … 

(6) lit. a bis lit. d … (6) lit. a bis lit. d … 

 e) wenn die in § 68 Abs. 6 genannten Personen einer dort genannten 
Verpflichtung nicht nachkommen. 

 e) wenn die in § 68 Abs. 6 oder § 68a Abs. 6 letzter Satz genannten 
Personen einer dort genannten Verpflichtung nicht nachkommen. 

(7) … (7) … 

§ 103. (1) bis (28) … § 103. (1) bis (28) … 
 

(29) Für das In- und Außerkrafttreten der durch Art. 1 des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. xx/xxxx betroffenen Bestimmungen gilt Folgendes: 

  1. § 5 Abs. 11, § 5a Abs. 3 und 4, § 17 Abs. 2a, § 20 Abs. 3, § 25 Abs. 4 und 
4a, § 29b Abs. 1, § 34 Abs. 1 und 5, § 42 Abs. 2b, 5 und 7, § 44 Abs. 2 
und 5, § 60 Abs. 4, § 65 Abs. 2, § 66 Abs. 2, der Überschrift des § 94, 
§ 94e, § 96 Abs. 1a, § 97 Abs. 2 und 5a, § 104 Abs. 4 sowie § 105 Abs. 1 
bis 3 treten mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft. 

  2. § 2 Abs. 1 Z 19, § 15 Abs. 4, § 54 Abs. 5 lit. o, § 68 Abs. 6, § 68a samt 
Überschrift, § 76a Abs. 2 Z 3, § 99 Abs. 2c Z 2 und 3, § 95 Abs. 1b und 
1c, § 97 Abs. 1 lit. b, § 98h samt Überschrift sowie § 104 Abs. 8a in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/xxxx treten mit 1. Mai 2026 
in Kraft; gleichzeitig treten § 88b und § 94d Z 21 außer Kraft. 

  3. § 95 Abs. 1a tritt mit 1. Juli 2026 in Kraft. 
  4. § 2 Abs. 1 Z 22 lit. d tritt mit 1. Oktober 2026 in Kraft. 

§ 104. (1) bis (3) … § 104. (1) bis (3) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(4) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie wird 
ermächtigt, durch Verordnung zu bestimmen, daß die auf Grund des 
Straßenpolizeigesetzes, BGBl. Nr. 46/1947, erlassenen und durch 
Verkehrsschilder kundgemachten Verordnungen, soweit sie nicht mit den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes im Widerspruch stehen, bis zur Erlassung 
der entsprechenden Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes weiter 
gelten. 

(4) Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur wird 
ermächtigt, durch Verordnung zu bestimmen, daß die auf Grund des 
Straßenpolizeigesetzes, BGBl. Nr. 46/1947, erlassenen und durch 
Verkehrsschilder kundgemachten Verordnungen, soweit sie nicht mit den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes im Widerspruch stehen, bis zur Erlassung 
der entsprechenden Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes weiter 
gelten. 

(5) bis (14) … (5) bis (14) … 
 

(15) Bis zum Inkrafttreten einer Verordnung des Bundesministers für 
Innovation, Mobilität und Infrastruktur gemäß § 68a Abs. 6 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/xxxx, ist § 68a Abs. 5 in der Fassung des 
genannten Bundesgesetzes anzuwenden. 

§ 105. (1) Mit der Vollziehung der §§ 4 Abs. 5b und 95 ist der 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Inneres betraut. 

§ 105. (1) Mit der Vollziehung der §§ 4 Abs. 5b und 95 ist der 
Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Inneres betraut. 

(2) Mit der Vollziehung der zivilrechtlichen Vorschriften dieses 
Bundesgesetzes ist der Bundesminister für Justiz im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie betraut. 

(2) Mit der Vollziehung der zivilrechtlichen Vorschriften dieses 
Bundesgesetzes ist die Bundesministerin für Justiz im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur betraut. 

(3) Soweit die Vollziehung dieses Bundesgesetzes den Ländern zusteht, 
obliegt sie den Landesregierungen, im Übrigen, soweit sich aus den Abs. 1 und 2 
und aus § 29b Abs. 1 nicht anderes ergibt, der Bundesministerin bzw. dem 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie. 

(3) Soweit die Vollziehung dieses Bundesgesetzes den Ländern zusteht, 
obliegt sie den Landesregierungen, im Übrigen, soweit sich aus den Abs. 1 und 2 
und aus § 29b Abs. 1 nicht anderes ergibt, der Bundesministerin bzw. dem 
Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur 

(4) bis (5) … (4) bis (5) … 

Artikel 2 Artikel 2 

Änderung des Kraftfahrgesetzes 1967 Änderung des Kraftfahrgesetzes 1967 

§ 1. (1) bis (2) … § 1. (1) bis (2) … 

(2a) Nicht als Kraftfahrzeuge, sondern als Fahrräder im Sinne der StVO 1960 
gelten auch elektrisch angetriebene Fahrräder mit 

(2a) Nicht als Kraftfahrzeuge, sondern als Fahrräder im Sinne der StVO 1960 
gelten auch elektrisch angetriebene Fahrräder mit 

 1. einer Nenndauerleistung von nicht mehr als 250 Watt und  1. einer Nenndauerleistung von nicht mehr als 250 Watt und 

 2. einer Bauartgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h.  2. einer Bauartgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 sofern es sich nicht um Fahrzeuge der Klasse L1e-B gemäß der Verordnung (EU) 

Nr. 168/2013 über die Genehmigung und Marktüberwachung von zwei- oder 
dreirädrigen und vierrädrigen Fahrzeugen, ABl. Nr. L 60 vom 2.3.2013, in der 
Fassung der Verordnung (EU) 2024/2838, ABl. Nr. L 2024/2838 vom 7.11.2024, 
handelt. 

 
(2b) Nicht als Kraftfahrzeuge gelten elektrisch betriebene Klein- und 

Miniroller gemäß § 2 Abs. 1 Z 22a StVO 1960. 

(3) … (3) … 

§ 2. Z 1 bis Z 30 … § 2. Z 1 bis Z 30 … 

 31. Eigengewicht das Gewicht eines vollständig ausgestatteten, 
betriebsbereiten, auf waagrechter, ebener Fahrbahn stehenden 
Fahrzeuges ohne Ladung, bei Kraftfahrzeugen einschließlich des 
vollgefüllten Kraftstoffbehälters oder der als Kraftquelle bestimmten 
Akkumulatorenbatterie; für Fahrzeuge, die den in den 
Betriebserlaubnisrichtlinien definierten Klassen angehören, hat der 
Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation 
und Technologie die Art und Weise der Bestimmung des Eigengewichtes 
durch Verordnung festzulegen; 

 31. Eigengewicht das Gewicht eines vollständig ausgestatteten, 
betriebsbereiten, auf waagrechter, ebener Fahrbahn stehenden 
Fahrzeuges ohne Ladung, bei Kraftfahrzeugen einschließlich des 
vollgefüllten Kraftstoffbehälters oder der als Kraftquelle bestimmten 
Akkumulatorenbatterie; für Fahrzeuge, die den in den 
Betriebserlaubnisrichtlinien definierten Klassen angehören, hat der 
Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur die Art und 
Weise der Bestimmung des Eigengewichtes durch Verordnung 
festzulegen; 

Z 32 bis Z 42 … Z 32 bis Z 42 … 

 43. historisches Fahrzeug ein erhaltungswürdiges, nicht zur ständigen 
Verwendung bestimmtes Fahrzeug, 

 43. historisches Fahrzeug ein erhaltungswürdiges, nicht zur ständigen 
Verwendung bestimmtes Fahrzeug, 

 a) mit Baujahr 1955 oder davor, oder  a) mit Baujahr 1955 oder davor, oder 

 b) das älter als 30 Jahre ist und in die vom Bundesminister für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie 
approbierte Liste der historischen Fahrzeuge eingetragen ist (§ 131b); 

 b) das älter als 30 Jahre ist und in die vom Bundesminister für Innovation, 
Mobilität und Infrastruktur approbierte Liste der historischen 
Fahrzeuge eingetragen ist (§ 131b); 

§ 5. (1) … § 5. (1) … 

(2) Sind Umstände gegeben, die die begründete Annahme rechtfertigen, dass 
auch nicht genehmigte oder nicht genehmigungsfähige Teile und 
Ausrüstungsgegenstände, Sturzhelme oder Warneinrichtungen feilgeboten 
werden, so kann der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie eine Prüfung gemäß § 35 Abs. 8 veranlassen. 

(2) Sind Umstände gegeben, die die begründete Annahme rechtfertigen, dass 
auch nicht genehmigte oder nicht genehmigungsfähige Teile und 
Ausrüstungsgegenstände, Sturzhelme oder Warneinrichtungen feilgeboten 
werden, so kann der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur 
eine Prüfung gemäß § 35 Abs. 8 veranlassen. 

(3) bis (5) … (3) bis (5) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

§ 11. (1) bis (5) … § 11. (1) bis (5) … 

(6) Die Organe der Behörde oder des Bundesministers für Klimaschutz, 
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie sowie die von diesen 
Behörden herangezogenen Sachverständigen sind berechtigt, Kraftstoffe auf die 
Einhaltung des Abs. 3 und der aufgrund dieses Bundesgesetzes erlassenen 
Verordnungen zu kontrollieren und zu diesem Zwecke Proben in unbedingt 
erforderlichem Ausmaß zu entnehmen und Betriebe und Lagerräume zu betreten. 
Die Entnahme von Proben kann in Betriebsstätten und Standorten des Erzeugers, 
des Importeurs und des Beförderers, an Tankstellen sowie bei der Kontrolle von 
Fahrzeugen erfolgen. Die Probeentnahme ist, außer bei Gefahr im Verzug oder 
anlässlich einer Lenker- oder Fahrzeugkontrolle an Ort und Stelle, während der 
Betriebszeiten vorzunehmen. Betrifft die Probeentnahme Kraftstoffe, die unter 
zollamtlicher Überwachung stehen, so darf die Kontrolle nur bei einer Zollstelle 
oder anlässlich einer Zollamtshandlung vorgenommen werden; in Zolllagern ist, 
während sie für Zollamtshandlungen geöffnet sind, die Probeentnahme jederzeit 
statthaft. 

(6) Die Organe der Behörde oder des Bundesministers für Innovation, 
Mobilität und Infrastruktur sowie die von diesen Behörden herangezogenen 
Sachverständigen sind berechtigt, Kraftstoffe auf die Einhaltung des Abs. 3 und 
der aufgrund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen zu kontrollieren 
und zu diesem Zwecke Proben in unbedingt erforderlichem Ausmaß zu 
entnehmen und Betriebe und Lagerräume zu betreten. Die Entnahme von Proben 
kann in Betriebsstätten und Standorten des Erzeugers, des Importeurs und des 
Beförderers, an Tankstellen sowie bei der Kontrolle von Fahrzeugen erfolgen. Die 
Probeentnahme ist, außer bei Gefahr im Verzug oder anlässlich einer Lenker- oder 
Fahrzeugkontrolle an Ort und Stelle, während der Betriebszeiten vorzunehmen. 
Betrifft die Probeentnahme Kraftstoffe, die unter zollamtlicher Überwachung 
stehen, so darf die Kontrolle nur bei einer Zollstelle oder anlässlich einer 
Zollamtshandlung vorgenommen werden; in Zolllagern ist, während sie für 
Zollamtshandlungen geöffnet sind, die Probeentnahme jederzeit statthaft. 

(7) bis (9) … (7) bis (9) … 

(10) Wenn die durch Verordnung festgelegten Verpflichtungen betreffend 
die Substitution von Otto- und Dieselkraftstoffen oder des Einsatzes von 
fortschrittlichen erneuerbaren Kraftstoffen oder der Minderung der 
Treibhausgasemissionen von den dazu Verpflichteten nicht erfüllt werden, haben 
diese Verpflichteten Ausgleichsbeträge zu entrichten. Diese Ausgleichsbeträge 
sind durch Bescheid der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 
Mobilität, Innovation und Technologie vorzuschreiben. Die Grundlagen für die 
Berechnung der Höhe dieser Ausgleichsbeträge sind durch Verordnung der 
Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie festzulegen. Die Ausgleichsbeträge sind zweckgebunden für die 
Abgeltung der mit der Probeentnahme und mit der Untersuchung verbundenen 
Kosten gemäß Abs. 8 und 9, sowie für den Aufwand von Projekten zur Minderung 
von Treibhausgasemissionen im Mobilitätsbereich durch die Bundesministerin für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie zu 
verwenden. Die Zweckwidmung gilt auch für bereits eingehobene 
Ausgleichsbeträge. 

(10) Wenn die durch Verordnung festgelegten Verpflichtungen betreffend 
die Substitution von Otto- und Dieselkraftstoffen oder des Einsatzes von 
fortschrittlichen erneuerbaren Kraftstoffen oder der Minderung der 
Treibhausgasemissionen von den dazu Verpflichteten nicht erfüllt werden, haben 
diese Verpflichteten Ausgleichsbeträge zu entrichten. Diese Ausgleichsbeträge 
sind durch Bescheid des Bundesministers für Innovation, Mobilität und 
Infrastruktur vorzuschreiben. Die Grundlagen für die Berechnung der Höhe dieser 
Ausgleichsbeträge sind durch Verordnung des Bundesministers für Innovation, 
Mobilität und Infrastruktur festzulegen. Die Ausgleichsbeträge sind 
zweckgebunden für die Abgeltung der mit der Probeentnahme und mit der 
Untersuchung verbundenen Kosten gemäß Abs. 8 und 9, sowie für den Aufwand 
von Projekten zur Minderung von Treibhausgasemissionen im Mobilitätsbereich 
durch den Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur zu 
verwenden. Die Zweckwidmung gilt auch für bereits eingehobene 
Ausgleichsbeträge. 

§ 24. (1) bis (2b) … § 24. (1) bis (2b) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(3) Über Anträge auf eine EG-Bauartgenehmigung für ein Kontrollgerät- 
oder ein Schaublatt- oder ein Kontrollgerätekartenmuster gemäß Kapitel III der 
Verordnung (EU) Nr. 165/2014 entscheidet in Österreich der Bundesminister für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. 

(3) Über Anträge auf eine EG-Bauartgenehmigung für ein Kontrollgerät- 
oder ein Schaublatt- oder ein Kontrollgerätekartenmuster gemäß Kapitel III der 
Verordnung (EU) Nr. 165/2014 entscheidet in Österreich der Bundesminister für 
Innovation, Mobilität, und Infrastruktur. 

(4) bis (6) … (4) bis (6) … 

(7) Hinsichtlich des Einbaues, der Plombierung und der Prüfung des 
Kontrollgerätes gelten unbeschadet der Verordnung (EU) Nr. 165/2014 die 
Bestimmungen der Abs. 4 bis 6. Erteilte Ermächtigungen zum Einbau und zur 
Prüfung von Fahrtschreibern gelten auch für Einbau und Prüfung von analogen 
Kontrollgeräten. Aufrechte Ermächtigungen für Einbau und Prüfung von 
analogen Kontrollgeräten gelten auch für Einbau und Prüfung von digitalen 
Kontrollgeräten im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 165/2014, sofern die 
ermächtigte Stelle über geeignetes, für das digitale Kontrollgerät geschulte 
Personal und die erforderlichen Einrichtungen zur Prüfung des digitalen 
Kontrollgerätes verfügt und das Vorliegen dieser Voraussetzungen vom 
Landeshauptmann auf Antrag festgestellt worden ist. Der Landeshauptmann hat 
den Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie über solche Feststellungen unverzüglich durch Übermittlung einer 
Bescheidausfertigung zu informieren. 

(7) Hinsichtlich des Einbaues, der Plombierung und der Prüfung des 
Kontrollgerätes gelten unbeschadet der Verordnung (EU) Nr. 165/2014 die 
Bestimmungen der Abs. 4 bis 6. Erteilte Ermächtigungen zum Einbau und zur 
Prüfung von Fahrtschreibern gelten auch für Einbau und Prüfung von analogen 
Kontrollgeräten. Aufrechte Ermächtigungen für Einbau und Prüfung von 
analogen Kontrollgeräten gelten auch für Einbau und Prüfung von digitalen 
Kontrollgeräten im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 165/2014, sofern die 
ermächtigte Stelle über geeignetes, für das digitale Kontrollgerät geschulte 
Personal und die erforderlichen Einrichtungen zur Prüfung des digitalen 
Kontrollgerätes verfügt und das Vorliegen dieser Voraussetzungen vom 
Landeshauptmann auf Antrag festgestellt worden ist. Der Landeshauptmann hat 
den Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur über solche 
Feststellungen unverzüglich durch Übermittlung einer Bescheidausfertigung zu 
informieren. 

(8) Die für Einbau und Prüfung des digitalen Kontrollgerätes erforderlichen 
Werkstattkarten sind von den ermächtigten Stellen für die geeigneten Personen 
beim Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation 
und Technologie unter Anschluss des Feststellungsbescheides des 
Landeshauptmannes gemäß Abs. 7 zu beantragen. In diesem Verfahren hat der 
Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie die unter Randnummer 175 des Anhangs I B der Verordnung (EU) 
Nr. 165/2014 vorgesehenen personenbezogenen Daten automationsunterstützt zu 
erfassen und über eine gesicherte Datenverbindung an das zentrale Register für 
Kontrollgerätekarten (§ 102b) weiterzuleiten. Für die Ausstellung der 
Werkstattkarte ist ein Kostenersatz an den Bundesminister für Klimaschutz, 
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie zu entrichten. Sind die 
Voraussetzungen erfüllt, so erteilt der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie im Wege der 
Bundesrechenzentrum GmbH den Auftrag zur Ausstellung der Werkstattkarte. 

(8) Die für Einbau und Prüfung des digitalen Kontrollgerätes erforderlichen 
Werkstattkarten sind von den ermächtigten Stellen für die geeigneten Personen 
beim Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur unter Anschluss 
des Feststellungsbescheides des Landeshauptmannes gemäß Abs. 7 zu 
beantragen. In diesem Verfahren hat der Bundesminister für Innovation, Mobilität 
und Infrastruktur die unter Randnummer 175 des Anhangs I B der Verordnung 
(EU) Nr. 165/2014 vorgesehenen personenbezogenen Daten 
automationsunterstützt zu erfassen und über eine gesicherte Datenverbindung an 
das zentrale Register für Kontrollgerätekarten (§ 102b) weiterzuleiten. Für die 
Ausstellung der Werkstattkarte ist ein Kostenersatz an den Bundesminister für 
Innovation, Mobilität und Infrastruktur zu entrichten. Sind die Voraussetzungen 
erfüllt, so erteilt der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur 
im Wege der Bundesrechenzentrum GmbH den Auftrag zur Ausstellung der 
Werkstattkarte. Die zur Erlangung der Werkstattkarte erforderlichen schriftlichen 
Eingaben und die Ausstellung der Werkstattkarte sind von Stempelgebühren und 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Die zur Erlangung der Werkstattkarte erforderlichen schriftlichen Eingaben und 
die Ausstellung der Werkstattkarte sind von Stempelgebühren und 
Verwaltungsabgaben befreit. Der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie hat durch Verordnung die Höhe 
des Kostenersatzes festzulegen. Werkstattkarten sind auf Antrag der jeweils 
zuständigen Stelle vom Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 
Mobilität, Innovation und Technologie auch für die geeigneten Personen in den 
Landesprüfstellen auszustellen (Anm. 1). Der Bundesminister für Klimaschutz, 
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie hat den jeweils 
zuständigen Landeshauptmann über die Ausstellung von Werkstattkarten 
unverzüglich zu informieren. 

Verwaltungsabgaben befreit. Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und 
Infrastruktur hat durch Verordnung die Höhe des Kostenersatzes festzulegen. 
Werkstattkarten sind auf Antrag der jeweils zuständigen Stelle vom 
Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur auch für die 
geeigneten Personen in den Landesprüfstellen auszustellen (Anm. 1). Der 
Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur hat den jeweils 
zuständigen Landeshauptmann über die Ausstellung von Werkstattkarten 
unverzüglich zu informieren. 

(9) Die Werkstattkarte darf durch die geeigneten Personen nicht 
missbräuchlich verwendet werden. Der Ermächtigte hat sicherzustellen, dass die 
Werkstattkarte nicht missbräuchlich oder durch andere als den Inhaber der 
Werkstattkarte verwendet wird. Der Ermächtigte und der Inhaber der 
Werkstattkarte haben sicherzustellen, dass der PIN-Code der Werkstattkarte mit 
der erforderlichen Sorgfalt geheim gehalten wird. Die Werkstattkarte ist innerhalb 
der Betriebsstätte sicher aufzubewahren und darf außerhalb der Betriebsstätte nur 
zum ordnungsgemäßen Gebrauch mitgeführt werden. Der Diebstahl oder Verlust 
der Werkstattkarte oder das Bekanntwerden des PIN-Codes ist unverzüglich dem 
Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie und dem Landeshauptmann anzuzeigen. Der Bundesminister für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie hat diesen 
Sachverhalt unverzüglich an das zentrale Register für Kontrollgerätekarten zu 
übermitteln. Bei Bekanntwerden des PIN-Codes hat der Ermächtigte die 
Werkstattkarte unverzüglich dem Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie ohne Anspruch auf 
Entschädigung abzuliefern und diesen Sachverhalt unverzüglich dem 
Landeshauptmann anzuzeigen. 

(9) Die Werkstattkarte darf durch die geeigneten Personen nicht 
missbräuchlich verwendet werden. Der Ermächtigte hat sicherzustellen, dass die 
Werkstattkarte nicht missbräuchlich oder durch andere als den Inhaber der 
Werkstattkarte verwendet wird. Der Ermächtigte und der Inhaber der 
Werkstattkarte haben sicherzustellen, dass der PIN-Code der Werkstattkarte mit 
der erforderlichen Sorgfalt geheim gehalten wird. Die Werkstattkarte ist innerhalb 
der Betriebsstätte sicher aufzubewahren und darf außerhalb der Betriebsstätte nur 
zum ordnungsgemäßen Gebrauch mitgeführt werden. Der Diebstahl oder Verlust 
der Werkstattkarte oder das Bekanntwerden des PIN-Codes ist unverzüglich dem 
Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur und dem 
Landeshauptmann anzuzeigen. Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und 
Infrastruktur hat diesen Sachverhalt unverzüglich an das zentrale Register für 
Kontrollgerätekarten zu übermitteln. Bei Bekanntwerden des PIN-Codes hat der 
Ermächtigte die Werkstattkarte unverzüglich dem Bundesminister für Innovation, 
Mobilität und Infrastruktur ohne Anspruch auf Entschädigung abzuliefern und 
diesen Sachverhalt unverzüglich dem Landeshauptmann anzuzeigen. 

(10) Ist die Ausstellung der Werkstattkarte erfolgt, ohne dass die 
Voraussetzungen für die Ausstellung vorliegen, ist eine der Voraussetzungen 
nachträglich weggefallen oder wurde die Ermächtigung vom Landeshauptmann 
widerrufen (Abs. 5), ist die Werkstattkarte unverzüglich vom Landeshauptmann 
ohne Anspruch auf Entschädigung für den Inhaber einzuziehen und dem 
Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 

(10) Ist die Ausstellung der Werkstattkarte erfolgt, ohne dass die 
Voraussetzungen für die Ausstellung vorliegen, ist eine der Voraussetzungen 
nachträglich weggefallen oder wurde die Ermächtigung vom Landeshauptmann 
widerrufen (Abs. 5), ist die Werkstattkarte unverzüglich vom Landeshauptmann 
ohne Anspruch auf Entschädigung für den Inhaber einzuziehen und dem 
Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur zu übermitteln. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Technologie zu übermitteln. Scheidet die geeignete Person, auf deren Namen die 
Karte ausgestellt ist, aus der ermächtigten Stelle aus, ist die Werkstattkarte vom 
Ermächtigten unverzüglich dem Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie ohne Anspruch auf 
Entschädigung abzuliefern. Bei Änderungen für die Ausstellung der 
Werkstattkarte maßgebender Daten, die auf der Werkstattkarte aufgedruckt oder 
gespeichert sind, ist die Werkstattkarte vom Ermächtigten unverzüglich dem 
Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie ohne Anspruch auf Entschädigung zu übermitteln. Der 
Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie hat bei der betreffenden ermächtigten Stelle im zentralen Register für 
Kontrollgerätekarten einzutragen, welche Voraussetzungen nicht oder nicht mehr 
vorliegen und ob die Werkstattkarte bereits abgeliefert wurde. Vor der 
Übermittlung an den Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 
Mobilität, Innovation und Technologie sind alle auf der Werkstattkarte 
gespeicherten Daten auf einem externen Datenträger zu sichern, mindestens zwei 
Jahre lang aufzubewahren und bei Bedarf den zuständigen Behörden zur 
Verfügung zu stellen. 

Scheidet die geeignete Person, auf deren Namen die Karte ausgestellt ist, aus der 
ermächtigten Stelle aus, ist die Werkstattkarte vom Ermächtigten unverzüglich 
dem Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur ohne Anspruch 
auf Entschädigung abzuliefern. Bei Änderungen für die Ausstellung der 
Werkstattkarte maßgebender Daten, die auf der Werkstattkarte aufgedruckt oder 
gespeichert sind, ist die Werkstattkarte vom Ermächtigten unverzüglich dem 
Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur ohne Anspruch auf 
Entschädigung zu übermitteln. Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und 
Infrastruktur hat bei der betreffenden ermächtigten Stelle im zentralen Register 
für Kontrollgerätekarten einzutragen, welche Voraussetzungen nicht oder nicht 
mehr vorliegen und ob die Werkstattkarte bereits abgeliefert wurde. Vor der 
Übermittlung an den Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur 
sind alle auf der Werkstattkarte gespeicherten Daten auf einem externen 
Datenträger zu sichern, mindestens zwei Jahre lang aufzubewahren und bei Bedarf 
den zuständigen Behörden zur Verfügung zu stellen. 

(11) … (11) … 

§ 26a. (1) bis (3b) … § 26a. (1) bis (3b) … 

(4) Die Verordnungen nach Abs. 1 und 2 können den Hinweis auf Anlagen 
mit technischen Meß- und Prüfmethoden enthalten, welche beim 
Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie und bei allen Ämtern der Landesregierungen zur Einsicht während 
der Amtsstunden aufliegen. 

(4) Die Verordnungen nach Abs. 1 und 2 können den Hinweis auf Anlagen 
mit technischen Meß- und Prüfmethoden enthalten, welche beim 
Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur und bei allen 
Ämtern der Landesregierungen zur Einsicht während der Amtsstunden aufliegen. 

§ 27. (1) bis (4) … § 27. (1) bis (4) … 

(5) Durch Verordnung des Bundesministers für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie können für verschiedene Arten 
von Fahrzeugen gänzliche oder teilweise Ausnahmen von den Angaben und 
Aufschriften im Sinne der Abs. 1 bis 4 festgelegt werden, wenn für diese 
Fahrzeuge die Aufschriften auf Grund ihrer Einsatzbereiche nicht erforderlich 
sind. 

(5) Durch Verordnung des Bundesministers für Innovation, Mobilität und 
Infrastruktur können für verschiedene Arten von Fahrzeugen gänzliche oder 
teilweise Ausnahmen von den Angaben und Aufschriften im Sinne der Abs. 1 bis 
4 festgelegt werden, wenn für diese Fahrzeuge die Aufschriften auf Grund ihrer 
Einsatzbereiche nicht erforderlich sind. 

§ 27a. (1) … § 27a. (1) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(2) Fahrzeuge der Klassen M, N und O sowie selbstfahrende 
Arbeitsmaschinen, die auf einem Fahrgestell für Fahrzeuge der Klassen M oder N 
montiert sind oder auf Basis eines vollständigen oder vervollständigten Fahrzeugs 
der Klassen M oder N gebaut wurden, müssen allen Bestimmungen der im 
Anhang II der Verordnung (EU) 2018/858 angeführten Rechtsakte entsprechen, 
sofern in den §§ 4 bis 27 keine Bestimmungen enthalten sind, die ausdrücklich 
über die Vorgaben der Verordnung hinausgehend für die Fahrzeuge dieser 
Klassen gültig sind. Der genaue Anwendungsbereich dieser Rechtsakte ist dem 
Anhang II der Verordnung (EU) 2018/858 und den dort angeführten Rechtsakten 
zu entnehmen. Die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 
Mobilität, Innovation und Technologie kann durch Verordnung Fahrzeuge dieser 
Klassen, deren Type als nationale Kleinserie nach den Vorschriften der Artikel 41 
bis 43 der Verordnung (EU) 2018/858 genehmigt werden soll oder die einzeln 
nach den Vorschriften der Artikel 44 bis 47 der Verordnung (EU) 2018/858 
genehmigt werden sollen, von einzelnen Bestimmungen der Verordnung (EU) 
2018/858 oder einem oder mehreren der im Anhang II der Verordnung (EU) 
2018/858 angeführten Rechtsakte ausnehmen, sofern entsprechende alternative 
Anforderungen festgelegt werden, die sicher stellen, dass das gleiche Maß an 
Verkehrssicherheit und Umweltschutz gewährleistet ist, wie in den einschlägigen 
Rechtsakten und dem keine Rechtsakte der EU entgegenstehen. Diese alternativen 
Vorschriften für die Einzelgenehmigung dürfen keine zerstörenden Prüfungen 
erfordern; dies gilt nicht für Fahrzeuge oder Fahrgestelle der Klassen M, N und 
O, die serienmäßig hergestellt werden. 

(2) Fahrzeuge der Klassen M, N und O sowie selbstfahrende 
Arbeitsmaschinen, die auf einem Fahrgestell für Fahrzeuge der Klassen M oder N 
montiert sind oder auf Basis eines vollständigen oder vervollständigten Fahrzeugs 
der Klassen M oder N gebaut wurden, müssen allen Bestimmungen der im 
Anhang II der Verordnung (EU) 2018/858 angeführten Rechtsakte entsprechen, 
sofern in den §§ 4 bis 27 keine Bestimmungen enthalten sind, die ausdrücklich 
über die Vorgaben der Verordnung hinausgehend für die Fahrzeuge dieser 
Klassen gültig sind. Der genaue Anwendungsbereich dieser Rechtsakte ist dem 
Anhang II der Verordnung (EU) 2018/858 und den dort angeführten Rechtsakten 
zu entnehmen. Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur 
kann durch Verordnung Fahrzeuge dieser Klassen, deren Type als nationale 
Kleinserie nach den Vorschriften der Artikel 41 bis 43 der Verordnung (EU) 
2018/858 genehmigt werden soll oder die einzeln nach den Vorschriften der 
Artikel 44 bis 47 der Verordnung (EU) 2018/858 genehmigt werden sollen, von 
einzelnen Bestimmungen der Verordnung (EU) 2018/858 oder einem oder 
mehreren der im Anhang II der Verordnung (EU) 2018/858 angeführten 
Rechtsakte ausnehmen, sofern entsprechende alternative Anforderungen 
festgelegt werden, die sicher stellen, dass das gleiche Maß an Verkehrssicherheit 
und Umweltschutz gewährleistet ist, wie in den einschlägigen Rechtsakten und 
dem keine Rechtsakte der EU entgegenstehen. Diese alternativen Vorschriften für 
die Einzelgenehmigung dürfen keine zerstörenden Prüfungen erfordern; dies gilt 
nicht für Fahrzeuge oder Fahrgestelle der Klassen M, N und O, die serienmäßig 
hergestellt werden. 

(3) Fahrzeuge der Klassen L müssen allen Bestimmungen der in Anhang II 
der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 angeführten Rechtsakte entsprechen, sofern 
in den §§ 4 bis 27 keine Bestimmungen enthalten sind, die ausdrücklich über die 
Vorgaben der Verordnung hinausgehend für Fahrzeuge dieser Klassen gültig sind. 
Der genaue Anwendungsbereich dieser Rechtsakte ist dem Anhang II der 
Verordnung (EU) Nr. 168/2013 und den dort angeführten Rechtsakten zu 
entnehmen. Der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie kann durch Verordnung Fahrzeuge dieser Klassen, 
die einzeln genehmigt werden sollen, von einzelnen Bestimmungen der in Anhang 
II der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 angeführten Rechtsakte ausnehmen, sofern 
entsprechende alternative Anforderungen festgelegt werden, die sicher stellen, 
dass das gleiche Maß an Verkehrssicherheit und Umweltschutz gewährleistet ist, 

(3) Fahrzeuge der Klassen L müssen allen Bestimmungen der in Anhang II 
der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 angeführten Rechtsakte entsprechen, sofern 
in den §§ 4 bis 27 keine Bestimmungen enthalten sind, die ausdrücklich über die 
Vorgaben der Verordnung hinausgehend für Fahrzeuge dieser Klassen gültig sind. 
Der genaue Anwendungsbereich dieser Rechtsakte ist dem Anhang II der 
Verordnung (EU) Nr. 168/2013 und den dort angeführten Rechtsakten zu 
entnehmen. Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur kann 
durch Verordnung Fahrzeuge dieser Klassen, die einzeln genehmigt werden 
sollen, von einzelnen Bestimmungen der in Anhang II der Verordnung (EU) 
Nr. 168/2013 angeführten Rechtsakte ausnehmen, sofern entsprechende 
alternative Anforderungen festgelegt werden, die sicher stellen, dass das gleiche 
Maß an Verkehrssicherheit und Umweltschutz gewährleistet ist, wie in den 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
wie in den einschlägigen Rechtsakten. Diese alternativen Vorschriften dürfen 
keine zerstörenden Prüfungen erfordern. 

einschlägigen Rechtsakten. Diese alternativen Vorschriften dürfen keine 
zerstörenden Prüfungen erfordern. 

(4) Fahrzeuge der Klassen T, C, R und S müssen allen Bestimmungen der in 
Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 angeführten Rechtsakte 
entsprechen, sofern in den §§ 4 bis 27 keine Bestimmungen enthalten sind, die 
ausdrücklich über die Vorgaben der Verordnung hinausgehend für Fahrzeuge 
dieser Klassen gültig sind. Der genaue Anwendungsbereich dieser Rechtsakte ist 
dem Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 und den dort angeführten 
Rechtsakten zu entnehmen. Der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie kann durch Verordnung 
Fahrzeuge der Klassen T, C, R und S, die einzeln genehmigt werden sollen, von 
einzelnen Bestimmungen der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 
angeführten Rechtsakte und dieses Bundesgesetzes ausnehmen, sofern 
entsprechende alternative Anforderungen festgelegt werden, die sicher stellen, 
dass das gleiche Maß an Verkehrssicherheit und Umweltschutz gewährleistet ist, 
wie in den einschlägigen Rechtsakten. Diese alternativen Vorschriften dürfen 
keine zerstörenden Prüfungen erfordern. 

(4) Fahrzeuge der Klassen T, C, R und S müssen allen Bestimmungen der in 
Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 angeführten Rechtsakte 
entsprechen, sofern in den §§ 4 bis 27 keine Bestimmungen enthalten sind, die 
ausdrücklich über die Vorgaben der Verordnung hinausgehend für Fahrzeuge 
dieser Klassen gültig sind. Der genaue Anwendungsbereich dieser Rechtsakte ist 
dem Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 und den dort angeführten 
Rechtsakten zu entnehmen. Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und 
Infrastruktur kann durch Verordnung Fahrzeuge der Klassen T, C, R und S, die 
einzeln genehmigt werden sollen, von einzelnen Bestimmungen der in Anhang I 
der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 angeführten Rechtsakte und dieses 
Bundesgesetzes ausnehmen, sofern entsprechende alternative Anforderungen 
festgelegt werden, die sicher stellen, dass das gleiche Maß an Verkehrssicherheit 
und Umweltschutz gewährleistet ist, wie in den einschlägigen Rechtsakten. Diese 
alternativen Vorschriften dürfen keine zerstörenden Prüfungen erfordern. 

§ 28. (1) bis (3) Z 1 bis Z 2 … § 28. (1) bis (3) Z 1 bis Z 2 … 

Die zulassungsrelevanten Daten setzen sich aus den im zutreffenden Muster der 
Übereinstimmungsbescheinigung für vollständige Fahrzeuge enthaltenen Daten 
und aus den für die Zulassung in Österreich zusätzlich erforderlichen Daten 
zusammen und sind vom Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 
Mobilität, Innovation und Technologie durch Verordnung festzusetzen. Bei 
Fahrzeugen mit EG-Betriebserlaubnis oder mit einer gemäß § 28d Abs. 4 
anerkannten nationalen Kleinserien-Typgenehmigung sind die sonstigen für die 
Zulassung in Österreich erforderlichen Daten bei der Dateneingabe in die 
Genehmigungsdatenbank festzusetzen; bei der Anerkennung einer 
Einzelgenehmigung aus einem anderen Mitgliedstaat sind diese vom 
Landeshauptmann im Verfahren nach § 31a Abs. 6 festzusetzen. 

Die zulassungsrelevanten Daten setzen sich aus den im zutreffenden Muster der 
Übereinstimmungsbescheinigung für vollständige Fahrzeuge enthaltenen Daten 
und aus den für die Zulassung in Österreich zusätzlich erforderlichen Daten 
zusammen und sind vom Bundesminister für Innovation, Mobilität und 
Infrastruktur durch Verordnung festzusetzen. Bei Fahrzeugen mit EG-
Betriebserlaubnis oder mit einer gemäß § 28d Abs. 4 anerkannten nationalen 
Kleinserien-Typgenehmigung sind die sonstigen für die Zulassung in Österreich 
erforderlichen Daten bei der Dateneingabe in die Genehmigungsdatenbank 
festzusetzen; bei der Anerkennung einer Einzelgenehmigung aus einem anderen 
Mitgliedstaat sind diese vom Landeshauptmann im Verfahren nach § 31a Abs. 6 
festzusetzen. 

(3a) bis (9) … (3a) bis (9) … 

§ 28a. (1) Der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie ist zuständig: 

§ 28a. (1) Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur ist 
zuständig: 

 1. für die Erteilung, Änderung, Erweiterung, Entziehung, Verweigerung 
oder Ungültigkeitserklärung einer EG-Typgenehmigung (einschließlich 

 1. für die Erteilung, Änderung, Erweiterung, Entziehung, Verweigerung 
oder Ungültigkeitserklärung einer EG-Typgenehmigung (einschließlich 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Mehrstufen-Typgenehmigung, Mehrphasen-Typgenehmigung, 
Einphasen-Typgenehmigung oder gemischte Typgenehmigung), 
Kleinserien-Typgenehmigung oder einer nationalen Kleinserien-
Typgenehmigung gemäß den EU-Rechtsakten betreffend die 
Genehmigung von Fahrzeugen, Verordnung (EU) 2018/858, 
Verordnung (EU) Nr. 167/2013 oder Verordnung Nr. (EU) 168/2013 für 
Fahrzeuge, sowie für Systeme, Bauteile oder selbständige technische 
Einheiten, die für den Anbau an derartigen Fahrzeugen vorgesehen sind; 
der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie hat durch Verordnung die jeweils aktuelle 
Fassung der genannten Betriebserlaubnisrichtlinien ersichtlich zu 
machen; 

Mehrstufen-Typgenehmigung, Mehrphasen-Typgenehmigung, 
Einphasen-Typgenehmigung oder gemischte Typgenehmigung), 
Kleinserien-Typgenehmigung oder einer nationalen Kleinserien-
Typgenehmigung gemäß den EU-Rechtsakten betreffend die 
Genehmigung von Fahrzeugen, Verordnung (EU) 2018/858, 
Verordnung (EU) Nr. 167/2013 oder Verordnung Nr. (EU) 168/2013 für 
Fahrzeuge, sowie für Systeme, Bauteile oder selbständige technische 
Einheiten, die für den Anbau an derartigen Fahrzeugen vorgesehen sind; 
der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur hat durch 
Verordnung die jeweils aktuelle Fassung der genannten 
Betriebserlaubnisrichtlinien ersichtlich zu machen; 

Z 2 bis Z 4 … Z 2 bis Z 4 … 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 

(4a) Der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie kann vom Hersteller unter Angabe von Gründen 
zusätzliche Unterlagen anfordern, die für eine Entscheidung über die 
erforderlichen Prüfungen notwendig sind oder die die Durchführung dieser 
Prüfungen erleichtern. Der Hersteller hat dem Bundesminister für Klimaschutz, 
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie die Zahl von Fahrzeugen 
zur Verfügung zu stellen, die für die ordnungsgemäße Durchführung des 
Typgenehmigungsverfahrens erforderlich ist. 

(4a) Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur kann 
vom Hersteller unter Angabe von Gründen zusätzliche Unterlagen anfordern, die 
für eine Entscheidung über die erforderlichen Prüfungen notwendig sind oder die 
die Durchführung dieser Prüfungen erleichtern. Der Hersteller hat dem 
Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur die Zahl von 
Fahrzeugen zur Verfügung zu stellen, die für die ordnungsgemäße Durchführung 
des Typgenehmigungsverfahrens erforderlich ist. 

(4b) Die Genehmigung wird erteilt, wenn die in Betracht kommenden 
Anforderungen der jeweiligen Betriebserlaubnisrichtlinien erfüllt werden und die 
Einhaltung der technischen Vorschriften durch die erforderlichen Prüfungen 
nachgewiesen wird. Stellt der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 
Mobilität, Innovation und Technologie fest, dass eine Type eines Fahrzeugs, eines 
Systems, eines Bauteils oder einer selbstständigen technischen Einheit zwar den 
erforderlichen Bestimmungen entspricht, aber dennoch ein erhebliches Risiko für 
die Sicherheit im Straßenverkehr darstellt oder die Umwelt oder die öffentliche 
Gesundheit ernsthaft gefährdet, so kann er die Erteilung der EG-Betriebserlaubnis 
verweigern. In diesem Fall übermittelt er den anderen Mitgliedstaaten und der 
Kommission unverzüglich ausführliche Unterlagen mit einer Begründung seiner 
Entscheidung und Belegen für seine Feststellungen. 

(4b) Die Genehmigung wird erteilt, wenn die in Betracht kommenden 
Anforderungen der jeweiligen Betriebserlaubnisrichtlinien erfüllt werden und die 
Einhaltung der technischen Vorschriften durch die erforderlichen Prüfungen 
nachgewiesen wird. Stellt der Bundesminister für Innovation, Mobilität und 
Infrastruktur fest, dass eine Type eines Fahrzeugs, eines Systems, eines Bauteils 
oder einer selbstständigen technischen Einheit zwar den erforderlichen 
Bestimmungen entspricht, aber dennoch ein erhebliches Risiko für die Sicherheit 
im Straßenverkehr darstellt oder die Umwelt oder die öffentliche Gesundheit 
ernsthaft gefährdet, so kann er die Erteilung der EG-Betriebserlaubnis verweigern. 
In diesem Fall übermittelt er den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission 
unverzüglich ausführliche Unterlagen mit einer Begründung seiner Entscheidung 
und Belegen für seine Feststellungen. 
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(5) bis (6) … (5) bis (6) … 

(7) Der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie hat das Recht, stichprobenartig die Produktion von 
Fahrzeugen, Bauteilen oder technischen Einheiten, denen gemäß Abs. 1 Z 1 in 
Österreich eine EG-Betriebserlaubnis erteilt wurde, auf deren Übereinstimmung 
mit den in Abs. 1 Z 1 genannten Betriebserlaubnisrichtlinien zu überprüfen oder 
überprüfen zu lassen. Dies kann auch auf Antrag anderer Mitgliedstaaten oder in 
Zusammenarbeit mit anderen Mitgliedstaaten geschehen. Wenn das 
Überprüfungsergebnis negativ ist hat der Inhaber der Betriebserlaubnis die Kosten 
der Überprüfungen zu tragen. 

(7) Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur hat das 
Recht, stichprobenartig die Produktion von Fahrzeugen, Bauteilen oder 
technischen Einheiten, denen gemäß Abs. 1 Z 1 in Österreich eine EG-
Betriebserlaubnis erteilt wurde, auf deren Übereinstimmung mit den in Abs. 1 Z 1 
genannten Betriebserlaubnisrichtlinien zu überprüfen oder überprüfen zu lassen. 
Dies kann auch auf Antrag anderer Mitgliedstaaten oder in Zusammenarbeit mit 
anderen Mitgliedstaaten geschehen. Wenn das Überprüfungsergebnis negativ ist 
hat der Inhaber der Betriebserlaubnis die Kosten der Überprüfungen zu tragen. 

(8) Jede genehmigungspflichtige Änderung oder Einstellung der mit einer 
EG-Betriebserlaubnis versehenen Produktion ist unverzüglich dem 
Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie anzuzeigen. Durch Verordnung ist festzusetzen, welche Änderungen 

(8) Jede genehmigungspflichtige Änderung oder Einstellung der mit einer 
EG-Betriebserlaubnis versehenen Produktion ist unverzüglich dem 
Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur anzuzeigen. Durch 
Verordnung ist festzusetzen, welche Änderungen 

§ 28b. (1) Der Inhaber einer EG-Betriebserlaubnis hat für von ihm in den 
Handel gebrachte Fahrzeuge eine Übereinstimmungsbescheinigung im Sinne der 
jeweils anzuwendenden Betriebserlaubnisrichtlinie auszustellen. Der Inhaber 
einer EG-Betriebserlaubnis oder sein gemäß § 29 Abs. 2 in Österreich 
Bevollmächtigter ist verpflichtet, die Erteilung und jede Änderung der EG-
Betriebserlaubnis dem Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 
Mobilität, Innovation und Technologie anzuzeigen. Er hat für von ihm in 
Österreich in den Handel gebrachte Fahrzeuge, für die eine gültige 
Übereinstimmungsbescheinigung vorliegt, die Genehmigungsdaten in die 
Genehmigungsdatenbank einzugeben. Dies gilt auch für andere Fahrzeuge dieser 
Type, die in Österreich zugelassen werden sollen und über eine gültige 
Übereinstimmungsbescheinigung verfügen oder für die eine 
Übereinstimmungsbescheinigung ausgestellt wurde und die bereits im Ausland 
zugelassen waren. Das ist in den Genehmigungsdaten samt Angabe des Datums 
der erstmaligen Zulassung entsprechend zu vermerken. Ist bei einem der 
wiederkehrenden Begutachtung unterliegenden Fahrzeug bereits eine 
Begutachtung fällig geworden, dürfen die Genehmigungsdaten erst nach 
Vorliegen eines positiven Gutachtens gemäß § 57a angelegt werden. Dieses 
Gutachten kann durch den Nachweis eines positiven Ergebnisses einer 
technischen Untersuchung im Sinne der Richtlinie 2014/45/EU ersetzt werden, 

§ 28b. (1) Der Inhaber einer EG-Betriebserlaubnis hat für von ihm in den 
Handel gebrachte Fahrzeuge eine Übereinstimmungsbescheinigung im Sinne der 
jeweils anzuwendenden Betriebserlaubnisrichtlinie auszustellen. Der Inhaber 
einer EG-Betriebserlaubnis oder sein gemäß § 29 Abs. 2 in Österreich 
Bevollmächtigter ist verpflichtet, die Erteilung und jede Änderung der EG-
Betriebserlaubnis dem Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur 
anzuzeigen. Er hat für von ihm in Österreich in den Handel gebrachte Fahrzeuge, 
für die eine gültige Übereinstimmungsbescheinigung vorliegt, die 
Genehmigungsdaten in die Genehmigungsdatenbank einzugeben. Dies gilt auch 
für andere Fahrzeuge dieser Type, die in Österreich zugelassen werden sollen und 
über eine gültige Übereinstimmungsbescheinigung verfügen oder für die eine 
Übereinstimmungsbescheinigung ausgestellt wurde und die bereits im Ausland 
zugelassen waren. Das ist in den Genehmigungsdaten samt Angabe des Datums 
der erstmaligen Zulassung entsprechend zu vermerken. Ist bei einem der 
wiederkehrenden Begutachtung unterliegenden Fahrzeug bereits eine 
Begutachtung fällig geworden, dürfen die Genehmigungsdaten erst nach 
Vorliegen eines positiven Gutachtens gemäß § 57a angelegt werden. Dieses 
Gutachten kann durch den Nachweis eines positiven Ergebnisses einer 
technischen Untersuchung im Sinne der Richtlinie 2014/45/EU ersetzt werden, 
sofern keine weitere Begutachtung gemäß § 57a fällig geworden ist. Wurde das 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
sofern keine weitere Begutachtung gemäß § 57a fällig geworden ist. Wurde das 
Fahrzeug bereits im Ausland zugelassen und die 
Übereinstimmungsbescheinigung eingezogen, ersetzt eine 
Zulassungsbescheinigung im Sinne der Richtlinie 1999/37/EG, in der Fassung der 
Richtlinie 2014/46/EU, die Übereinstimmungsbescheinigung. Wenn vom Inhaber 
der EG-Betriebserlaubnis oder seinem Bevollmächtigten keine 
Übereinstimmungsbescheinigung ausgestellt werden kann, so haben diese nach 
Eingabe der Genehmigungsdaten einen Datenauszug aus der 
Genehmigungsdatenbank herzustellen und dem Antragsteller zu übergeben. 

Fahrzeug bereits im Ausland zugelassen und die 
Übereinstimmungsbescheinigung eingezogen, ersetzt eine 
Zulassungsbescheinigung im Sinne der Richtlinie 1999/37/EG, in der Fassung der 
Richtlinie 2014/46/EU, die Übereinstimmungsbescheinigung. Wenn vom Inhaber 
der EG-Betriebserlaubnis oder seinem Bevollmächtigten keine 
Übereinstimmungsbescheinigung ausgestellt werden kann, so haben diese nach 
Eingabe der Genehmigungsdaten einen Datenauszug aus der 
Genehmigungsdatenbank herzustellen und dem Antragsteller zu übergeben. 

(1a) … (1a) … 

(2) Der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie hat das Recht, nach Anzeige einer Erteilung oder 
Änderung einer EG-Betriebserlaubnis, 

(2) Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur hat das 
Recht, nach Anzeige einer Erteilung oder Änderung einer EG-Betriebserlaubnis, 

 1. die Vorlage des EG-Betriebserlaubnisbogens einschließlich aller 
Anlagen zu verlangen, wenn dieser nicht oder unvollständig vom 
Mitgliedstaat, der die Genehmigung erteilt hat, an den Bundesminister 
für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie übermittelt wurde, 

 1. die Vorlage des EG-Betriebserlaubnisbogens einschließlich aller 
Anlagen zu verlangen, wenn dieser nicht oder unvollständig vom 
Mitgliedstaat, der die Genehmigung erteilt hat, an den Bundesminister für 
Innovation, Mobilität und Infrastruktur übermittelt wurde, 

 2. die Vollständigkeit und Richtigkeit der erstellten Musterdatensätze von 
Genehmigungsdaten zu überprüfen und gegebenenfalls die Eingabe von 
Genehmigungsdaten zu untersagen, bis sichergestellt ist, dass die 
eingegebenen Daten fehlerfrei sind; werden Fehler in den 
Musterdatensätzen von Genehmigungsdaten festgestellt, ist der beim 
Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation 
und Technologie angefallene Aufwand nach einem durch Verordnung 
festgesetzten Tarif vom gemäß Abs. 1 zweiter Satz zur Anzeige 
Verpflichteten zu ersetzen, 

 2. die Vollständigkeit und Richtigkeit der erstellten Musterdatensätze von 
Genehmigungsdaten zu überprüfen und gegebenenfalls die Eingabe von 
Genehmigungsdaten zu untersagen, bis sichergestellt ist, dass die 
eingegebenen Daten fehlerfrei sind; werden Fehler in den 
Musterdatensätzen von Genehmigungsdaten festgestellt, ist der beim 
Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur angefallene 
Aufwand nach einem durch Verordnung festgesetzten Tarif vom gemäß 
Abs. 1 zweiter Satz zur Anzeige Verpflichteten zu ersetzen, 

 3. den Staat, der die Genehmigung erteilt hat, zu ersuchen, stichprobenartig 
einzelne Fahrzeuge zu überprüfen oder einzelne Fahrzeuge der 
betreffenden Type stichprobenartig auf deren Übereinstimmung mit den 
Daten in den Musterdatensätzen zu untersuchen. 

 3. den Staat, der die Genehmigung erteilt hat, zu ersuchen, stichprobenartig 
einzelne Fahrzeuge zu überprüfen oder einzelne Fahrzeuge der 
betreffenden Type stichprobenartig auf deren Übereinstimmung mit den 
Daten in den Musterdatensätzen zu untersuchen. 

(3) Stellt der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie eine Nichtübereinstimmung nach Abs. 2 fest, so teilt 
er dies dem Staat, der die EG-Betriebserlaubnis erteilt hat, mit. 

(3) Stellt der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur eine 
Nichtübereinstimmung nach Abs. 2 fest, so teilt er dies dem Staat, der die EG-
Betriebserlaubnis erteilt hat, mit. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(4) Wird festgestellt, dass trotz Übereinstimmung eine Gefährdung der 
Sicherheit des Straßenverkehrs oder der Umwelt oder der öffentlichen Gesundheit 
durch solche Fahrzeuge eintreten kann, so hat der Bundesminister für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie: 

(4) Wird festgestellt, dass trotz Übereinstimmung eine Gefährdung der 
Sicherheit des Straßenverkehrs oder der Umwelt oder der öffentlichen Gesundheit 
durch solche Fahrzeuge eintreten kann, so hat der Bundesminister für Innovation, 
Mobilität und Infrastruktur: 

Z 1 bis Z 3 … Z 1 bis Z 3 … 

(5) Wurde eine EG-Betriebserlaubnis von einem anderen Mitgliedstaat dem 
Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie übermittelt und hat der Inhaber der EG-Betriebserlaubnis keinen 
gemäß § 29 Abs. 2 in Österreich Bevollmächtigten oder kommt der Inhaber der 
EG-Betriebserlaubnis oder der gemäß § 29 Abs. 2 Bevollmächtigte den 
Verpflichtungen des Abs. 1 hinsichtlich der Eingabe der Genehmigungsdaten in 
die Genehmigungsdatenbank nicht unverzüglich nach, hat der örtlich zuständige 
Landeshauptmann auf Antrag des rechtmäßigen Besitzers eines mit einer gültigen 
Übereinstimmungsbescheinigung versehenen Fahrzeuges, das in Österreich 
zugelassen werden soll, die Genehmigungsdaten in die Genehmigungsdatenbank 
einzugeben. Dies gilt auch für andere Fahrzeuge dieser Type, die in Österreich 
zugelassen werden sollen und für die eine Übereinstimmungsbescheinigung 
ausgestellt wurde und die bereits im Ausland zugelassen waren. Das ist in den 
Genehmigungsdaten samt Angabe des Datums der erstmaligen Zulassung 
entsprechend zu vermerken. Ist bei einem der wiederkehrenden Begutachtung 
unterliegenden Fahrzeug bereits eine Begutachtung fällig geworden, dürfen 
Genehmigungsdaten erst nach Vorliegen eines positiven Gutachtens gemäß § 57a 
angelegt werden. Dieses Gutachten kann durch den Nachweis eines positiven 
Ergebnisses einer technischen Untersuchung im Sinne der Richtlinie 2014/45/EU 
ersetzt werden, sofern keine weitere Begutachtung gemäß § 57a fällig geworden 
ist. Wurde das Fahrzeug bereits im Ausland zugelassen und die 
Übereinstimmungsbescheinigung eingezogen, ersetzt eine 
Zulassungsbescheinigung im Sinne der Richtlinie 1999/37/EG, in der Fassung der 
Richtlinie 2014/46/EU, die Übereinstimmungsbescheinigung. In diesem Fall ist 
nach Eingabe der Genehmigungsdaten ein Datenauszug aus der 
Genehmigungsdatenbank herzustellen und dem Antragsteller zu übergeben. Der 
für die Eingabe der Daten anfallende Aufwand ist dem Landeshauptmann nach 
einem durch Verordnung festgesetzten Tarif vom Antragsteller zu ersetzen. Der 

(5) Wurde eine EG-Betriebserlaubnis von einem anderen Mitgliedstaat dem 
Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur übermittelt und hat der 
Inhaber der EG-Betriebserlaubnis keinen gemäß § 29 Abs. 2 in Österreich 
Bevollmächtigten oder kommt der Inhaber der EG-Betriebserlaubnis oder der 
gemäß § 29 Abs. 2 Bevollmächtigte den Verpflichtungen des Abs. 1 hinsichtlich 
der Eingabe der Genehmigungsdaten in die Genehmigungsdatenbank nicht 
unverzüglich nach, hat der örtlich zuständige Landeshauptmann auf Antrag des 
rechtmäßigen Besitzers eines mit einer gültigen Übereinstimmungsbescheinigung 
versehenen Fahrzeuges, das in Österreich zugelassen werden soll, die 
Genehmigungsdaten in die Genehmigungsdatenbank einzugeben. Dies gilt auch 
für andere Fahrzeuge dieser Type, die in Österreich zugelassen werden sollen und 
für die eine Übereinstimmungsbescheinigung ausgestellt wurde und die bereits im 
Ausland zugelassen waren. Das ist in den Genehmigungsdaten samt Angabe des 
Datums der erstmaligen Zulassung entsprechend zu vermerken. Ist bei einem der 
wiederkehrenden Begutachtung unterliegenden Fahrzeug bereits eine 
Begutachtung fällig geworden, dürfen Genehmigungsdaten erst nach Vorliegen 
eines positiven Gutachtens gemäß § 57a angelegt werden. Dieses Gutachten kann 
durch den Nachweis eines positiven Ergebnisses einer technischen Untersuchung 
im Sinne der Richtlinie 2014/45/EU ersetzt werden, sofern keine weitere 
Begutachtung gemäß § 57a fällig geworden ist. Wurde das Fahrzeug bereits im 
Ausland zugelassen und die Übereinstimmungsbescheinigung eingezogen, ersetzt 
eine Zulassungsbescheinigung im Sinne der Richtlinie 1999/37/EG, in der 
Fassung der Richtlinie 2014/46/EU, die Übereinstimmungsbescheinigung. In 
diesem Fall ist nach Eingabe der Genehmigungsdaten ein Datenauszug aus der 
Genehmigungsdatenbank herzustellen und dem Antragsteller zu übergeben. Der 
für die Eingabe der Daten anfallende Aufwand ist dem Landeshauptmann nach 
einem durch Verordnung festgesetzten Tarif vom Antragsteller zu ersetzen. Der 
Abbruch des Verfahrens der Eintragung der Genehmigungsdaten einschließlich 
der Umstände ist gegebenenfalls in der Genehmigungsdatenbank zu vermerken. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Abbruch des Verfahrens der Eintragung der Genehmigungsdaten einschließlich 
der Umstände ist gegebenenfalls in der Genehmigungsdatenbank zu vermerken. 

(5a) … (5a) … 

(5b) Die Genehmigungsdaten oder Typendaten von Fahrzeugen mit einer 
von einem anderen Mitgliedstaat erteilten EG-Betriebserlaubnis, für die eine 
gültige Übereinstimmungsbescheinigung vorliegt, dürfen neben den im Abs. 5 
beschriebenen Fällen auf Antrag einer Person, die 

(5b) Die Genehmigungsdaten oder Typendaten von Fahrzeugen mit einer von 
einem anderen Mitgliedstaat erteilten EG-Betriebserlaubnis, für die eine gültige 
Übereinstimmungsbescheinigung vorliegt, dürfen neben den im Abs. 5 
beschriebenen Fällen auf Antrag einer Person, die 

 1. hiefür ein dringendes wirtschaftliches Interesse glaubhaft macht und  1. hiefür ein dringendes wirtschaftliches Interesse glaubhaft macht und 

 2. den Nachweis erbringt, dass sie in die beim Bundesministerium für 
Nachhaltigkeit und Tourismus geführten Register der Hersteller oder 
Eigenimporteure von Fahrzeugen und Batterien eingetragen ist, 

 2. den Nachweis erbringt, dass sie in die beim Bundesministerium für Land- 
und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und 
Wasserwirtschaft geführten Register der Hersteller oder Eigenimporteure 
von Fahrzeugen und Batterien eingetragen ist, 

nach Prüfung der Gültigkeit der Übereinstimmungsbescheinigung durch den 
Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie auch durch Auftragsverarbeiter, die im Auftrag von zwei oder 
mehreren Herstellern oder deren Bevollmächtigten die Eingabe der Daten in die 
Genehmigungsdatenbank vornehmen, unter Beachtung der Vorgaben des Abs. 5 
Sätze drei bis acht in die Genehmigungsdatenbank eingetragen werden oder 
nach Maßgabe des § 30a Abs. 5 vom Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie Typendaten in die 
Genehmigungsdatenbank eingegeben werden. Der aus der Prüfung der 
Gültigkeit der Übereinstimmungsbescheinigung dem Bundesminister für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie 
entstehende Aufwand ist nach einem durch Verordnung festgesetzten Tarif vom 
Antragsteller zu ersetzen. 

nach Prüfung der Gültigkeit der Übereinstimmungsbescheinigung durch den 
Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur auch durch 
Auftragsverarbeiter, die im Auftrag von zwei oder mehreren Herstellern oder 
deren Bevollmächtigten die Eingabe der Daten in die Genehmigungsdatenbank 
vornehmen, unter Beachtung der Vorgaben des Abs. 5 Sätze drei bis acht in die 
Genehmigungsdatenbank eingetragen werden oder nach Maßgabe des § 30a 
Abs. 5 vom Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur 
Typendaten in die Genehmigungsdatenbank eingegeben werden. Der aus der 
Prüfung der Gültigkeit der Übereinstimmungsbescheinigung dem Bundesminister 
für Innovation, Mobilität und Infrastruktur entstehende Aufwand ist nach einem 
durch Verordnung festgesetzten Tarif vom Antragsteller zu ersetzen. 

(6) Wird dem Landeshauptmann, dem Inhaber einer EG-Betriebserlaubnis 
oder seinem gemäß § 29 Abs. 2 in Österreich Bevollmächtigtem eine 
Übereinstimmungsbescheinigung vorgelegt und ist die EG-Betriebserlaubnis, auf 
die sich die Übereinstimmungsbescheinigung bezieht, nicht vom Mitgliedstaat, 
der die Betriebserlaubnis erteilt hat, an den Bundesminister für Klimaschutz, 
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie übermittelt worden, ist 
dies dem Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie anzuzeigen. Dieser hat den betroffenen Mitgliedstaat 
um Übermittlung des Genehmigungsbogens und seiner Anlagen zu ersuchen. 

(6) Wird dem Landeshauptmann, dem Inhaber einer EG-Betriebserlaubnis 
oder seinem gemäß § 29 Abs. 2 in Österreich Bevollmächtigtem eine 
Übereinstimmungsbescheinigung vorgelegt und ist die EG-Betriebserlaubnis, auf 
die sich die Übereinstimmungsbescheinigung bezieht, nicht vom Mitgliedstaat, 
der die Betriebserlaubnis erteilt hat, an den Bundesminister für Innovation, 
Mobilität und Infrastruktur übermittelt worden, ist dies dem Bundesminister für 
Innovation, Mobilität und Infrastruktur anzuzeigen. Dieser hat den betroffenen 
Mitgliedstaat um Übermittlung des Genehmigungsbogens und seiner Anlagen zu 
ersuchen. Wird diesem Ersuchen nicht stattgegeben oder bestreitet der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Wird diesem Ersuchen nicht stattgegeben oder bestreitet der Mitgliedstaat die 
Erteilung der EG-Betriebserlaubnis, ist der Antrag auf Eingabe der 
Genehmigungsdaten vom Landeshauptmann zurückzuweisen. Die 
Zurückweisung und deren Umstände sind gegebenenfalls in der 
Genehmigungsdatenbank zu vermerken. 

Mitgliedstaat die Erteilung der EG-Betriebserlaubnis, ist der Antrag auf Eingabe 
der Genehmigungsdaten vom Landeshauptmann zurückzuweisen. Die 
Zurückweisung und deren Umstände sind gegebenenfalls in der 
Genehmigungsdatenbank zu vermerken. 

§ 28c. (1) … § 28c. (1) … 

(2) Muss ein Hersteller, dem eine EG-Typgenehmigung für Fahrzeuge von 
Österreich erteilt wurde, bereits verkaufte, zugelassene oder in Betrieb 
genommene Fahrzeuge zurückrufen, weil von einem oder mehreren Systemen 
oder Bauteilen oder von einer oder mehreren selbstständigen technischen 
Einheiten, mit denen diese Fahrzeuge ausgerüstet sind, ein erhebliches Risiko für 
die Verkehrssicherheit, die öffentliche Gesundheit oder die Umwelt ausgeht, so 
hat er das unverzüglich dem Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 
Mobilität, Innovation und Technologie als Genehmigungsbehörde mitzuteilen. In 
dieser Mitteilung sind auch die Abhilfemaßnahmen vorzuschlagen, die geeignet 
sind, das genannte Risiko zu beseitigen. Wenn der Hersteller keine wirksamen 
Abhilfemaßnahmen vorschlägt und durchführt, so kann die 
Genehmigungsbehörde, die die EG-Typgenehmigung erteilt hat, ihrerseits 
Schutzmaßnahmen ergreifen, bis hin zum Entzug der EG-Typgenehmigung. 

(2) Muss ein Hersteller, dem eine EG-Typgenehmigung für Fahrzeuge von 
Österreich erteilt wurde, bereits verkaufte, zugelassene oder in Betrieb 
genommene Fahrzeuge zurückrufen, weil von einem oder mehreren Systemen 
oder Bauteilen oder von einer oder mehreren selbstständigen technischen 
Einheiten, mit denen diese Fahrzeuge ausgerüstet sind, ein erhebliches Risiko für 
die Verkehrssicherheit, die öffentliche Gesundheit oder die Umwelt ausgeht, so 
hat er das unverzüglich dem Bundesminister für Innovation, Mobilität und 
Infrastruktur als Genehmigungsbehörde mitzuteilen. In dieser Mitteilung sind 
auch die Abhilfemaßnahmen vorzuschlagen, die geeignet sind, das genannte 
Risiko zu beseitigen. Wenn der Hersteller keine wirksamen Abhilfemaßnahmen 
vorschlägt und durchführt, so kann die Genehmigungsbehörde, die die EG-
Typgenehmigung erteilt hat, ihrerseits Schutzmaßnahmen ergreifen, bis hin zum 
Entzug der EG-Typgenehmigung. 

(3) bis (6) … (3) bis (6) … 

§ 28d. (1) Bei Fahrzeugen, deren Stückzahl die in Anhang V der 
Verordnung (EU) 2018/858 oder die in Anhang II der Verordnung (EU) 
Nr. 167/2013 oder in Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 genannten 
Stückzahlen nicht überschreitet, kann der Bundesminister für Klimaschutz, 
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie auf Antrag eine 
nationale Kleinserien-Typgenehmigung erteilen, wenn die Fahrzeuge den dafür 
relevanten Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, den einschlägigen Vorschriften 
der Europäischen Union oder den durch Verordnung festgelegten alternativen 
Anforderungen entsprechen. 

§ 28d. (1) Bei Fahrzeugen, deren Stückzahl die in Anhang V der 
Verordnung (EU) 2018/858 oder die in Anhang II der Verordnung (EU) 
Nr. 167/2013 oder in Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 genannten 
Stückzahlen nicht überschreitet, kann der Bundesminister für Innovation, 
Mobilität und Infrastruktur auf Antrag eine nationale Kleinserien-
Typgenehmigung erteilen, wenn die Fahrzeuge den dafür relevanten 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, den einschlägigen Vorschriften der 
Europäischen Union oder den durch Verordnung festgelegten alternativen 
Anforderungen entsprechen. 

(2) … (2) … 

(3) Auf Antrag fertigt der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 
Mobilität, Innovation und Technologie eine Kopie des Typgenehmigungsbogens 
einschließlich der Beschreibungsunterlagen aus, falls ein Fahrzeug mit einer 

(3) Auf Antrag fertigt der Bundesminister für Innovation, Mobilität und 
Infrastruktur eine Kopie des Typgenehmigungsbogens einschließlich der 
Beschreibungsunterlagen aus, falls ein Fahrzeug mit einer nationalen Kleinserien-
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
nationalen Kleinserien-Typgenehmigung in einem anderen Mitgliedstaat 
verkauft, zugelassen oder in Betrieb genommen werden soll. 

Typgenehmigung in einem anderen Mitgliedstaat verkauft, zugelassen oder in 
Betrieb genommen werden soll. 

(4) Wenn dem Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie auf Antrag des Herstellers von einer 
Genehmigungsbehörde eines anderen Mitgliedstaates eine Kopie eines 
Typgenehmigungsbogens und der zugehörigen Anlagen einer nationalen 
Kleinserien-Typgenehmigung übermittelt werden, so hat der Bundesminister für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie binnen 60 
Tagen nach Erhalt der Mitteilung zu entscheiden, ob die Typgenehmigung 
anerkannt wird und dies der Genehmigungsbehörde des anderen Staates 
mitzuteilen. 

(4) Wenn dem Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur 
auf Antrag des Herstellers von einer Genehmigungsbehörde eines anderen 
Mitgliedstaates eine Kopie eines Typgenehmigungsbogens und der zugehörigen 
Anlagen einer nationalen Kleinserien-Typgenehmigung übermittelt werden, so 
hat der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur binnen 60 
Tagen nach Erhalt der Mitteilung zu entscheiden, ob die Typgenehmigung 
anerkannt wird und dies der Genehmigungsbehörde des anderen Staates 
mitzuteilen. 

(5) Vor der Entscheidung hat der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie ein Gutachten im Sinne des § 29 
Abs. 3 darüber einzuholen, ob die technischen Vorschriften, nach denen das 
Fahrzeug genehmigt wurde, den in Österreich geltenden Vorschriften 
gleichwertig sind. Der Hersteller muss gegebenenfalls die für die Erstellung des 
Gutachtens der Sachverständigen gemäß § 124 erforderlichen Fahrzeuge 
vorführen. Ergibt das Gutachten eine Gleichwertigkeit der technischen 
Vorschriften, so ist die nationale Kleinserien-Typgenehmigung anzuerkennen und 
es finden die Vorschriften des Abs. 2 Anwendung. Hat der Hersteller keinen 
gemäß § 29 Abs. 2 Bevollmächtigten, kann er sich zur Ausstellung der 
Typenscheine und zur Dateneingabe in die Genehmigungsdatenbank eines 
Auftragsverarbeiters, der im Auftrag von zwei oder mehreren Herstellern oder 
deren Bevollmächtigten die Eingabe der Daten in die Genehmigungsdatenbank 
vornimmt, bedienen. Die Anerkennung ist abzulehnen, wenn das Gutachten 
ergibt, dass die technischen Vorschriften, nach denen das Fahrzeug genehmigt 
wurde, den in Österreich geltenden Vorschriften nicht gleichwertig sind. 

(5) Vor der Entscheidung hat der Bundesminister für Innovation, Mobilität 
und Infrastruktur ein Gutachten im Sinne des § 29 Abs. 3 darüber einzuholen, ob 
die technischen Vorschriften, nach denen das Fahrzeug genehmigt wurde, den in 
Österreich geltenden Vorschriften gleichwertig sind. Der Hersteller muss 
gegebenenfalls die für die Erstellung des Gutachtens der Sachverständigen gemäß 
§ 124 erforderlichen Fahrzeuge vorführen. Ergibt das Gutachten eine 
Gleichwertigkeit der technischen Vorschriften, so ist die nationale Kleinserien-
Typgenehmigung anzuerkennen und es finden die Vorschriften des Abs. 2 
Anwendung. Hat der Hersteller keinen gemäß § 29 Abs. 2 Bevollmächtigten, kann 
er sich zur Ausstellung der Typenscheine und zur Dateneingabe in die 
Genehmigungsdatenbank eines Auftragsverarbeiters, der im Auftrag von zwei 
oder mehreren Herstellern oder deren Bevollmächtigten die Eingabe der Daten in 
die Genehmigungsdatenbank vornimmt, bedienen. Die Anerkennung ist 
abzulehnen, wenn das Gutachten ergibt, dass die technischen Vorschriften, nach 
denen das Fahrzeug genehmigt wurde, den in Österreich geltenden Vorschriften 
nicht gleichwertig sind. 

(6) … (6) … 

§ 29. (1) … § 29. (1) … 

(2) Über einen Antrag auf Genehmigung einer Type (§ 28 Abs. 1) hat der 
Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie zu entscheiden. Bei Heeresfahrzeugen ist hiebei vor der 
Entscheidung das Einvernehmen mit dem Bundesminister für Landesverteidigung 
herzustellen. Der Antrag darf nur vom Erzeuger, bei Heeresfahrzeugen auch vom 

(2) Über einen Antrag auf Genehmigung einer Type (§ 28 Abs. 1) hat der 
Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur zu entscheiden. Bei 
Heeresfahrzeugen ist hiebei vor der Entscheidung das Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Landesverteidigung herzustellen. Der Antrag darf nur vom 
Erzeuger, bei Heeresfahrzeugen auch vom Bundesminister für 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Bundesminister für Landesverteidigung gestellt werden; ein ausländischer 
Erzeuger ohne Hauptniederlassung im Bundesgebiet darf jedoch den Antrag nur 
durch eine Person stellen, die im Bundesgebiet ihren Hauptwohnsitz oder ihren 
Sitz hat und als einzige von ihm bevollmächtigt ist, in Österreich selbst oder durch 
einen Vertreter (§ 10 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – 
AVG, BGBl. Nr. 51/1991) Anträge auf Genehmigung einer Type von ihm 
hergestellter Fahrzeuge oder Fahrgestelle zu stellen. Der Bundesminister für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie kann 
jedoch Anträge auf Typengenehmigung von besonderen Bevollmächtigten für 
einzelne Bereiche des Erzeugungsprogramms von Fahrzeugen oder Fahrgestellen 
jeweils desselben Erzeugers entgegennehmen, wenn glaubhaft gemacht wird, daß 
dies im Hinblick auf Instandsetzungs- oder Wartungsdienste, Handelsbräuche 
oder die Organisation der Unternehmung dringend erforderlich ist. 

Landesverteidigung gestellt werden; ein ausländischer Erzeuger ohne 
Hauptniederlassung im Bundesgebiet darf jedoch den Antrag nur durch eine 
Person stellen, die im Bundesgebiet ihren Hauptwohnsitz oder ihren Sitz hat und 
als einzige von ihm bevollmächtigt ist, in Österreich selbst oder durch einen 
Vertreter (§ 10 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – AVG, 
BGBl. Nr. 51/1991) Anträge auf Genehmigung einer Type von ihm hergestellter 
Fahrzeuge oder Fahrgestelle zu stellen. Der Bundesminister für Innovation, 
Mobilität und Infrastruktur kann jedoch Anträge auf Typengenehmigung von 
besonderen Bevollmächtigten für einzelne Bereiche des Erzeugungsprogramms 
von Fahrzeugen oder Fahrgestellen jeweils desselben Erzeugers entgegennehmen, 
wenn glaubhaft gemacht wird, daß dies im Hinblick auf Instandsetzungs- oder 
Wartungsdienste, Handelsbräuche oder die Organisation der Unternehmung 
dringend erforderlich ist. 

(3) Der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie hat vor der Entscheidung über den Antrag auf 
Typengenehmigung ein Gutachten eines oder mehrerer gemäß § 124 bestellter 
Sachverständiger darüber einzuholen, ob die Type den Erfordernissen der 
Verkehrs- und Betriebssicherheit entspricht, mit der Type nicht übermäßig Lärm, 
Rauch, übler Geruch oder schädliche Luftverunreinigungen verursacht werden, 
und – soweit dies dem oder den Sachverständigen erkennbar ist – die Type der 
Typenbeschreibung entspricht und das Fahrzeug den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes und den aufgrund dieses Bundesgesetzes erlassenen 
Verordnungen entspricht. 

(3) Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur hat vor 
der Entscheidung über den Antrag auf Typengenehmigung ein Gutachten eines 
oder mehrerer gemäß § 124 bestellter Sachverständiger darüber einzuholen, ob die 
Type den Erfordernissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit entspricht, mit der 
Type nicht übermäßig Lärm, Rauch, übler Geruch oder schädliche 
Luftverunreinigungen verursacht werden, und – soweit dies dem oder den 
Sachverständigen erkennbar ist – die Type der Typenbeschreibung entspricht und 
das Fahrzeug den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und den aufgrund dieses 
Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen entspricht. 

(4) Die Sachverständigen haben ihre Gutachten (Abs. 3) auf Grund einer 
Prüfung, der Typenprüfung, abzugeben. Die für die Vornahme der Typenprüfung 
erforderlichen Einrichtungen sind vom Antragsteller zur Verfügung zu stellen. 
Davon kann dann abgesehen werden, wenn die Typenprüfung vom 
Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie oder in einer Landesprüfstelle durchgeführt wird und der Umfang der 
erforderlichen Einrichtungen nicht den des § 57a Abs. 2 überschreitet. Das 
Ergebnis der Typenprüfung ist in einem Gutachten festzuhalten, das sich auf die 
Typenbeschreibung der Type bezieht. 

(4) Die Sachverständigen haben ihre Gutachten (Abs. 3) auf Grund einer 
Prüfung, der Typenprüfung, abzugeben. Die für die Vornahme der Typenprüfung 
erforderlichen Einrichtungen sind vom Antragsteller zur Verfügung zu stellen. 
Davon kann dann abgesehen werden, wenn die Typenprüfung vom 
Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur oder in einer 
Landesprüfstelle durchgeführt wird und der Umfang der erforderlichen 
Einrichtungen nicht den des § 57a Abs. 2 überschreitet. Das Ergebnis der 
Typenprüfung ist in einem Gutachten festzuhalten, das sich auf die 
Typenbeschreibung der Type bezieht. 

(5) bis (7) … (5) bis (7) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(8) Der Erzeuger einer Type von Fahrzeugen mit einem gemäß § 35 Abs. 2 
festgesetzten, einer internationalen Vereinbarung entsprechenden 
Genehmigungszeichen oder sein gemäß Abs. 2 Bevollmächtigter hat, wenn diese 
Type nicht mehr erzeugt wird, dies dem Bundesministerium für Klimaschutz, 
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie anzuzeigen. 

(8) Der Erzeuger einer Type von Fahrzeugen mit einem gemäß § 35 Abs. 2 
festgesetzten, einer internationalen Vereinbarung entsprechenden 
Genehmigungszeichen oder sein gemäß Abs. 2 Bevollmächtigter hat, wenn diese 
Type nicht mehr erzeugt wird, dies dem Bundesministerium für Innovation, 
Mobilität und Infrastruktur anzuzeigen. 

§ 30. (1) Wurde eine Typengenehmigung mit nationaler Geltung erteilt, so 
ist der jeweilige Erzeuger dieser Type, bei ausländischen Erzeugern der gemäß 
§ 29 Abs. 2 Bevollmächtigte, verpflichtet, für jedes der von ihm in den Handel 
gebrachten Fahrzeuge dieser Type einen Typenschein auszustellen und die 
Genehmigungsdaten des Fahrzeuges in die Genehmigungsdatenbank einzugeben. 
Von der Eingabe der Genehmigungsdaten in die Genehmigungsdatenbank kann 
abgesehen werden, wenn für die Type die Typendaten in die 
Genehmigungsdatenbank eingegeben wurden. Der Typenschein ist die 
Bestätigung, dass ein durch die Fahrgestellnummer bestimmtes Fahrzeug der 
genehmigten Type entspricht. Wurden bei der Genehmigung mehrere 
Ausführungen einer Type mit einem Bescheid genehmigt, so ist im Typenschein 
anzugeben, welcher dieser Ausführungen das Fahrzeug zugehört; bei Fahrzeugen, 
bei denen ein Typendatensatz angelegt wurde, ist anzugeben, welcher Datensatz 
dem Fahrzeug zuzuordnen ist. Die Ausstellung eines Typenscheines für ein einer 
genehmigten Type angehörendes Fahrzeug oder Fahrgestell ist unzulässig, wenn 
die Type nicht mehr den Vorschriften dieses Bundesgesetzes und der auf Grund 
dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen entspricht oder wenn Bedenken 
bestehen, dass das Fahrzeug nicht mit dieser Type übereinstimmt. Eintragungen 
in einen ausgestellten Typenschein dürfen nur von Behörden oder auf Anordnung 
des Bundesministers für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie vom Erzeuger oder seinem gemäß § 29 Abs. 2 Bevollmächtigten 
vorgenommen werden. 

§ 30. (1) Wurde eine Typengenehmigung mit nationaler Geltung erteilt, so 
ist der jeweilige Erzeuger dieser Type, bei ausländischen Erzeugern der gemäß 
§ 29 Abs. 2 Bevollmächtigte, verpflichtet, für jedes der von ihm in den Handel 
gebrachten Fahrzeuge dieser Type einen Typenschein auszustellen und die 
Genehmigungsdaten des Fahrzeuges in die Genehmigungsdatenbank einzugeben. 
Von der Eingabe der Genehmigungsdaten in die Genehmigungsdatenbank kann 
abgesehen werden, wenn für die Type die Typendaten in die 
Genehmigungsdatenbank eingegeben wurden. Der Typenschein ist die 
Bestätigung, dass ein durch die Fahrgestellnummer bestimmtes Fahrzeug der 
genehmigten Type entspricht. Wurden bei der Genehmigung mehrere 
Ausführungen einer Type mit einem Bescheid genehmigt, so ist im Typenschein 
anzugeben, welcher dieser Ausführungen das Fahrzeug zugehört; bei Fahrzeugen, 
bei denen ein Typendatensatz angelegt wurde, ist anzugeben, welcher Datensatz 
dem Fahrzeug zuzuordnen ist. Die Ausstellung eines Typenscheines für ein einer 
genehmigten Type angehörendes Fahrzeug oder Fahrgestell ist unzulässig, wenn 
die Type nicht mehr den Vorschriften dieses Bundesgesetzes und der auf Grund 
dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen entspricht oder wenn Bedenken 
bestehen, dass das Fahrzeug nicht mit dieser Type übereinstimmt. Eintragungen 
in einen ausgestellten Typenschein dürfen nur von Behörden oder auf Anordnung 
des Bundesministers für Innovation, Mobilität und Infrastruktur vom Erzeuger 
oder seinem gemäß § 29 Abs. 2 Bevollmächtigten vorgenommen werden. 

(1a) … (1a) … 

(2) Der Typenschein muss nach einem vom Bundesminister für Klimaschutz, 
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie genehmigten Muster 
ausgestellt sein. Der Typenschein muss fälschungssicher sein, wenn nur 
Typendaten und keine Genehmigungsdaten für das Fahrzeug in die 
Genehmigungsdatenbank eingegeben wurden. Zu diesem Zweck muss für den 
Druck Papier verwendet werden, das entweder durch farbige graphische 

(2) Der Typenschein muss nach einem vom Bundesminister für Innovation, 
Mobilität und Infrastruktur genehmigten Muster ausgestellt sein. Der 
Typenschein muss fälschungssicher sein, wenn nur Typendaten und keine 
Genehmigungsdaten für das Fahrzeug in die Genehmigungsdatenbank eingegeben 
wurden. Zu diesem Zweck muss für den Druck Papier verwendet werden, das 
entweder durch farbige graphische Darstellungen geschützt ist oder ein vom 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Darstellungen geschützt ist oder ein vom Bundesminister für Klimaschutz, 
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie genehmigtes 
Wasserzeichen enthält. Besteht der Typenschein aus mehr als einem Blatt ist er 
gegen Austausch einzelner Blätter zu sichern. Durch Verordnung können nähere 
Bestimmungen über Form und Inhalt der Typenscheine festgesetzt werden. 

Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur genehmigtes 
Wasserzeichen enthält. Besteht der Typenschein aus mehr als einem Blatt ist er 
gegen Austausch einzelner Blätter zu sichern. Durch Verordnung können nähere 
Bestimmungen über Form und Inhalt der Typenscheine festgesetzt werden. 

(3) Wer nicht mehr das Recht besitzt, die Fahrzeuge einer genehmigten Type 
zu erzeugen, oder nicht mehr von ihrem Erzeuger gemäß § 29 Abs. 2 
bevollmächtigt ist, in Österreich Anträge auf Typengenehmigung einzubringen, 
darf für diese Fahrzeuge keine Typenscheine ausstellen und keine 
Genehmigungsdaten in die Genehmigungsdatenbank eingeben. Er hat den Verlust 
dieses Rechtes oder den Verlust der Bevollmächtigung dem Bundesministerium 
für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie 
unverzüglich anzuzeigen und den Typengenehmigungsbescheid für diese Type 
abzuliefern. 

(3) Wer nicht mehr das Recht besitzt, die Fahrzeuge einer genehmigten Type 
zu erzeugen, oder nicht mehr von ihrem Erzeuger gemäß § 29 Abs. 2 
bevollmächtigt ist, in Österreich Anträge auf Typengenehmigung einzubringen, 
darf für diese Fahrzeuge keine Typenscheine ausstellen und keine 
Genehmigungsdaten in die Genehmigungsdatenbank eingeben. Er hat den Verlust 
dieses Rechtes oder den Verlust der Bevollmächtigung dem Bundesministerium 
für Innovation, Mobilität und Infrastruktur unverzüglich anzuzeigen und den 
Typengenehmigungsbescheid für diese Type abzuliefern. 

(4) bis (5) … (4) bis (5) … 

(6) Werden die in den Abs. 1, 2 und 4 angeführten Verpflichtungen 
hinsichtlich der Ausstellung von Typenscheinen nicht ordnungsgemäß erfüllt, so 
hat der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation 
und Technologie die weitere Ausstellung von Typenscheinen zu verbieten. Dieses 
Verbot darf erst widerrufen werden, wenn die ordnungsgemäße Ausstellung der 
Typenscheine gewährleistet ist. 

(6) Werden die in den Abs. 1, 2 und 4 angeführten Verpflichtungen 
hinsichtlich der Ausstellung von Typenscheinen nicht ordnungsgemäß erfüllt, so 
hat der Bundesminister für Innovation. Mobilität und Infrastruktur die weitere 
Ausstellung von Typenscheinen zu verbieten. Dieses Verbot darf erst widerrufen 
werden, wenn die ordnungsgemäße Ausstellung der Typenscheine gewährleistet 
ist. 

(7) … (7) … 

§ 30a. (1) bis (3) … § 30a. (1) bis (3) … 

(4) Die Genehmigungsdaten von Fahrzeugen oder Fahrgestellen, die einer 
gemäß § 29 genehmigten Type oder einer Type mit EG-Betriebserlaubnis 
angehören, sind vom Erzeuger des Fahrzeuges oder Fahrgestelles oder dessen 
gemäß § 29 Abs. 2 Bevollmächtigtem in die Datenbank einzugeben, sofern diese 
durch den Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie hiefür gemäß Abs. 8 ermächtigt worden sind. Wurde 
ein einzelnes Fahrzeug gemäß § 31 genehmigt, sind dessen Genehmigungsdaten 
vom Landeshauptmann in die Genehmigungsdatenbank einzugeben. Wurde die 
Änderung an einem einzelnen Fahrzeug gemäß § 33 genehmigt, sind die 

(4) Die Genehmigungsdaten von Fahrzeugen oder Fahrgestellen, die einer 
gemäß § 29 genehmigten Type oder einer Type mit EG-Betriebserlaubnis 
angehören, sind vom Erzeuger des Fahrzeuges oder Fahrgestelles oder dessen 
gemäß § 29 Abs. 2 Bevollmächtigtem in die Datenbank einzugeben, sofern diese 
durch den Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur hiefür 
gemäß Abs. 8 ermächtigt worden sind. Wurde ein einzelnes Fahrzeug gemäß § 31 
genehmigt, sind dessen Genehmigungsdaten vom Landeshauptmann in die 
Genehmigungsdatenbank einzugeben. Wurde die Änderung an einem einzelnen 
Fahrzeug gemäß § 33 genehmigt, sind die Genehmigungsdaten des Fahrzeuges in 
der Genehmigungsdatenbank vom Landeshauptmann entsprechend abzuändern. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Genehmigungsdaten des Fahrzeuges in der Genehmigungsdatenbank vom 
Landeshauptmann entsprechend abzuändern. 

(4a) bis (4b) … (4a) bis (4b) … 

(5) Bei geringer Stückzahl in Österreich in den Handel gebrachter Fahrzeuge 
können vom Hersteller oder dessen gemäß § 29 Abs. 2 Bevollmächtigten anstelle 
der Genehmigungsdaten Typendaten in die Datenbank eingegeben werden. Für 
die Eingabe der Typendaten gelten dieselben Bestimmungen wie für die Eingabe 
der Genehmigungsdaten; bei Fahrzeugen, die den Bestimmungen der Verordnung 
(EG) Nr. 715/2007, ABl L 171 vom 29.6.2007, S. 1 und der Verordnung (EU) 
2017/1151, ABl L 175 vom 7.7.2017, S. 1 unterliegen, ist die Eingabe von 
Typendaten in die Genehmigungsdatenbank nicht zulässig. In begründeten 
Ausnahmefällen wie geringer Stückzahl in Österreich in den Handel gebrachter 
Fahrzeuge oder geringer Anzahl an verschiedenen Ausführungen innerhalb einer 
Type können der Erzeuger des Fahrzeuges oder Fahrgestells oder sein gemäß § 29 
Abs. 2 Bevollmächtigter eine Vereinbarung mit dem Bundesminister für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie treffen, 
dass die Typendaten von dem Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 
Mobilität, Innovation und Technologie in die Genehmigungsdatenbank 
eingegeben werden. Der Aufwand des Bundesministers für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie ist nach einem durch Verordnung 
festgesetzten Tarif zu vergüten. 

(5) Bei geringer Stückzahl in Österreich in den Handel gebrachter Fahrzeuge 
können vom Hersteller oder dessen gemäß § 29 Abs. 2 Bevollmächtigten anstelle 
der Genehmigungsdaten Typendaten in die Datenbank eingegeben werden. Für 
die Eingabe der Typendaten gelten dieselben Bestimmungen wie für die Eingabe 
der Genehmigungsdaten; bei Fahrzeugen, die den Bestimmungen der Verordnung 
(EG) Nr. 715/2007, ABl L 171 vom 29.6.2007, S. 1 und der Verordnung (EU) 
2017/1151, ABl L 175 vom 7.7.2017, S. 1 unterliegen, ist die Eingabe von 
Typendaten in die Genehmigungsdatenbank nicht zulässig. In begründeten 
Ausnahmefällen wie geringer Stückzahl in Österreich in den Handel gebrachter 
Fahrzeuge oder geringer Anzahl an verschiedenen Ausführungen innerhalb einer 
Type können der Erzeuger des Fahrzeuges oder Fahrgestells oder sein gemäß § 29 
Abs. 2 Bevollmächtigter eine Vereinbarung mit dem Bundesminister für 
Innovation, Mobilität und Infrastruktur treffen, dass die Typendaten von dem 
Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur in die 
Genehmigungsdatenbank eingegeben werden. Der Aufwand des Bundesministers 
für Innovation, Mobilität und Infrastruktur ist nach einem durch Verordnung 
festgesetzten Tarif zu vergüten. 

(6) bis (7) … (6) bis (7) … 

(8) Der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie hat auf Antrag Erzeuger oder deren gemäß § 29 
Abs. 2 Bevollmächtigte zu ermächtigen, die entsprechenden Genehmigungsdaten 
in die Genehmigungsdatenbank einzugeben, wenn folgende Voraussetzungen 
erfüllt sind: 

(8) Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur hat auf 
Antrag Erzeuger oder deren gemäß § 29 Abs. 2 Bevollmächtigte zu ermächtigen, 
die entsprechenden Genehmigungsdaten in die Genehmigungsdatenbank 
einzugeben, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

Z 1 bis Z 4 … Z 1 bis Z 4 … 

 5. entweder über eine elektronische Datenübernahme für die Daten der 
Übereinstimmungsbescheinigungen des Erzeugers und geeignete 
Software für deren Umwandlung in das für die Genehmigungsdatenbank 
erforderliche Datenformat sowie der Umwandlung der Textdaten in 
deutschen Text, oder eine vom Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie genehmigte Software für 

 5. entweder über eine elektronische Datenübernahme für die Daten der 
Übereinstimmungsbescheinigungen des Erzeugers und geeignete 
Software für deren Umwandlung in das für die Genehmigungsdatenbank 
erforderliche Datenformat sowie der Umwandlung der Textdaten in 
deutschen Text, oder eine vom Bundesminister für Innovation, Mobilität 
und Infrastruktur genehmigte Software für die Erfassung und 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
die Erfassung und Übermittlung der Genehmigungsdaten in die 
Genehmigungsdatenbank verfügen, 

Übermittlung der Genehmigungsdaten in die Genehmigungsdatenbank 
verfügen, 

 6. über ein vom Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 
Mobilität, Innovation und Technologie genehmigtes 
Qualitätssicherungssystem für die Genehmigungsdaten verfügen. 

 6. über ein vom Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur 
genehmigtes Qualitätssicherungssystem für die Genehmigungsdaten 
verfügen. 

Die Ermächtigung darf nur vertrauenswürdigen Personen verliehen werden. Der 
Ermächtigte hat Veränderungen, die die Voraussetzungen für die Erteilung der 
Ermächtigung betreffen können, unverzüglich dem Bundesminister für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie 
anzuzeigen. Der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie kann jederzeit überprüfen, ob die Voraussetzungen 
für die Ermächtigung noch gegeben sind und ob die in die 
Genehmigungsdatenbank eingegebenen Daten fehlerfrei sind. Er kann 
Anordnungen zur Behebung von Mängeln treffen. Den Anordnungen des 
Bundesministers für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie ist unverzüglich zu entsprechen. Der Bundesminister für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie kann 
Zulassungssperren in der Genehmigungsdatenbank verfügen, wenn nicht 
sichergestellt ist, dass die in die Genehmigungsdatenbank eingegebenen Daten 
fehlerfrei sind oder aufgrund der Daten in der Genehmigungsdatenbank 
rechtswidrige Zulassungen ermöglicht oder begünstigt werden. Die Ermächtigung 
ist zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen für die Ermächtigung nicht mehr 
vorliegen, den Anordnungen des Bundesministers für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie nicht unverzüglich entsprochen 
wird, nicht sichergestellt ist, dass die in die Genehmigungsdatenbank 
eingegebenen Daten fehlerfrei sind oder aufgrund der Tätigkeiten des 
Ermächtigten rechtswidrige Zulassungen ermöglicht oder begünstigt werden. Wer 
nicht mehr das Recht besitzt, die Fahrzeuge einer genehmigten Type zu erzeugen, 
oder nicht mehr von ihrem Erzeuger gemäß § 29 Abs. 2 bevollmächtigt ist, hat 
den Verlust dieses Rechtes oder den Verlust der Bevollmächtigung dem 
Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie unverzüglich anzuzeigen und einen allenfalls vorhandenen 
Ermächtigungsbescheid zur Dateneingabe abzuliefern. Die Ermächtigung kann 
mit einer Ankündigungsfrist von 2 Monaten zurückgelegt werden. 

Die Ermächtigung darf nur vertrauenswürdigen Personen verliehen werden. Der 
Ermächtigte hat Veränderungen, die die Voraussetzungen für die Erteilung der 
Ermächtigung betreffen können, unverzüglich dem Bundesminister für 
Innovation, Mobilität und Infrastruktur anzuzeigen. Der Bundesminister für 
Innovation, Mobilität und Infrastruktur kann jederzeit überprüfen, ob die 
Voraussetzungen für die Ermächtigung noch gegeben sind und ob die in die 
Genehmigungsdatenbank eingegebenen Daten fehlerfrei sind. Er kann 
Anordnungen zur Behebung von Mängeln treffen. Den Anordnungen des 
Bundesministers für Innovation, Mobilität und Infrastruktur ist unverzüglich zu 
entsprechen. Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur kann 
Zulassungssperren in der Genehmigungsdatenbank verfügen, wenn nicht 
sichergestellt ist, dass die in die Genehmigungsdatenbank eingegebenen Daten 
fehlerfrei sind oder aufgrund der Daten in der Genehmigungsdatenbank 
rechtswidrige Zulassungen ermöglicht oder begünstigt werden. Die Ermächtigung 
ist zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen für die Ermächtigung nicht mehr 
vorliegen, den Anordnungen des Bundesministers für Innovation, Mobilität und 
Infrastruktur nicht unverzüglich entsprochen wird, nicht sichergestellt ist, dass die 
in die Genehmigungsdatenbank eingegebenen Daten fehlerfrei sind oder aufgrund 
der Tätigkeiten des Ermächtigten rechtswidrige Zulassungen ermöglicht oder 
begünstigt werden. Wer nicht mehr das Recht besitzt, die Fahrzeuge einer 
genehmigten Type zu erzeugen, oder nicht mehr von ihrem Erzeuger gemäß § 29 
Abs. 2 bevollmächtigt ist, hat den Verlust dieses Rechtes oder den Verlust der 
Bevollmächtigung dem Bundesminister für Innovation, Mobilität und 
Infrastruktur unverzüglich anzuzeigen und einen allenfalls vorhandenen 
Ermächtigungsbescheid zur Dateneingabe abzuliefern. Die Ermächtigung kann 
mit einer Ankündigungsfrist von 2 Monaten zurückgelegt werden. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(8a) Die Eingabe der Genehmigungs- oder Typendaten in die 
Genehmigungsdatenbank darf erst dann erfolgen, wenn dem Bundesminister für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie die 
Erteilung und jede aktuelle Änderung einer EG-Betriebserlaubnis (§ 28b Abs. 1) 
oder einer nationalen Kleinserien-Typgenehmigung unter Angabe der 
Genehmigungsnummer angezeigt worden ist und diese Genehmigungsnummer in 
der Genehmigungsdatenbank vom Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie freigegeben wurde. Der 
Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie kann vor der Freigabe der Genehmigungsnummer in der 
Genehmigungsdatenbank die Vorlage einer gültigen 
Übereinstimmungsbescheinigung verlangen. Ist diese 
Übereinstimmungsbescheinigung oder diese EG-Betriebserlaubnis ungültig oder 
wurde die Anerkennung einer nationalen Kleinserien-Typgenehmigung 
abgelehnt, kann der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie eine Sperre für diese Genehmigungsnummer in der 
Genehmigungsdatenbank eintragen. Diese Sperre ist auf Antrag wieder 
aufzuheben, wenn die Gründe für die Sperre weg gefallen sind und sichergestellt 
ist, dass die in die Genehmigungsdatenbank eingegebenen Genehmigungsdaten 
oder Typendaten richtig sind. Eine Liste der freigegebenen oder gesperrten 
Genehmigungsnummern ist auf der Homepage des Bundesministeriums für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie zu 
veröffentlichen. 

(8a) Die Eingabe der Genehmigungs- oder Typendaten in die 
Genehmigungsdatenbank darf erst dann erfolgen, wenn dem Bundesminister für 
Innovation, Mobilität und Infrastruktur die Erteilung und jede aktuelle Änderung 
einer EG-Betriebserlaubnis (§ 28b Abs. 1) oder einer nationalen Kleinserien-
Typgenehmigung unter Angabe der Genehmigungsnummer angezeigt worden ist 
und diese Genehmigungsnummer in der Genehmigungsdatenbank vom 
Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur freigegeben wurde. 
Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur kann vor der 
Freigabe der Genehmigungsnummer in der Genehmigungsdatenbank die Vorlage 
einer gültigen Übereinstimmungsbescheinigung verlangen. Ist diese 
Übereinstimmungsbescheinigung oder diese EG-Betriebserlaubnis ungültig oder 
wurde die Anerkennung einer nationalen Kleinserien-Typgenehmigung 
abgelehnt, kann der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Innovation eine 
Sperre für diese Genehmigungsnummer in der Genehmigungsdatenbank 
eintragen. Diese Sperre ist auf Antrag wieder aufzuheben, wenn die Gründe für 
die Sperre weg gefallen sind und sichergestellt ist, dass die in die 
Genehmigungsdatenbank eingegebenen Genehmigungsdaten oder Typendaten 
richtig sind. Eine Liste der freigegebenen oder gesperrten 
Genehmigungsnummern ist auf der Homepage des Bundesministeriums für 
Innovation, Mobilität und Infrastruktur zu veröffentlichen. 

(9) bis (10) … (9) bis (10) … 

(11) Durch Verordnung des Bundesministers für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie sind die näheren Bestimmungen 
hinsichtlich der Form der Dateneingabe in die Datenbank, der erforderlichen 
Datenformate, der Speicherung von Verfahrensdaten sowie des 
Qualitätssicherungssystems und der Häufigkeit der Prüfungen der übergebenen 
Daten festzusetzen. Weiters ist durch Verordnung ein Tarif für die Durchführung 
von Prüfungen und Eingabe von Daten in die Genehmigungsdatenbank durch den 
Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie oder den Landeshauptmann unter Bedachtnahme auf den damit 
verbundenen Aufwand festzusetzen. 

(11) Durch Verordnung des Bundesministers für Innovation, Mobilität und 
Infrastruktur sind die näheren Bestimmungen hinsichtlich der Form der 
Dateneingabe in die Datenbank, der erforderlichen Datenformate, der 
Speicherung von Verfahrensdaten sowie des Qualitätssicherungssystems und der 
Häufigkeit der Prüfungen der übergebenen Daten festzusetzen. Weiters ist durch 
Verordnung ein Tarif für die Durchführung von Prüfungen und Eingabe von Daten 
in die Genehmigungsdatenbank durch den Bundesminister für Innovation, 
Mobilität und Infrastruktur oder den Landeshauptmann unter Bedachtnahme auf 
den damit verbundenen Aufwand festzusetzen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

§ 31. (1) bis (5) … § 31. (1) bis (5) … 

(6) Über einen Antrag auf Genehmigung eines einzelnen, im § 97 Abs. 1 
angeführten Fahrzeuges hat der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie zu entscheiden. Hiebei sind die 
Abs. 1 bis 5 sinngemäß anzuwenden, doch ist das Gutachten gemäß Abs. 3 bei 
gemäß § 124 bestellten Sachverständigen einzuholen. Von diesen muss 
mindestens einer dem Personalstand des Bundesministeriums für 
Landesverteidigung angehören. Vor der Entscheidung ist das Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Landesverteidigung herzustellen. Eine solche 
Genehmigung eines Fahrzeuges gilt nur, solange das Fahrzeug zur Verwendung 
im Bereich des Bundesheeres oder der Heeresverwaltung bestimmt ist. 

(6) Über einen Antrag auf Genehmigung eines einzelnen, im § 97 Abs. 1 
angeführten Fahrzeuges hat der Bundesminister für Innovation, Mobilität und 
Infrastruktur zu entscheiden. Hiebei sind die Abs. 1 bis 5 sinngemäß anzuwenden, 
doch ist das Gutachten gemäß Abs. 3 bei gemäß § 124 bestellten 
Sachverständigen einzuholen. Von diesen muss mindestens einer dem 
Personalstand des Bundesministeriums für Landesverteidigung angehören. Vor 
der Entscheidung ist das Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Landesverteidigung herzustellen. Eine solche Genehmigung eines Fahrzeuges gilt 
nur, solange das Fahrzeug zur Verwendung im Bereich des Bundesheeres oder der 
Heeresverwaltung bestimmt ist. 

(7) bis (8) … (7) bis (8) … 

§ 32. (1) Änderungen an einer genehmigten Type, die 
Entscheidungsgrundlagen des Typengenehmigungsbescheids betreffen, sowie die 
endgültige Einstellung der Produktion hat der Erzeuger oder dessen 
Bevollmächtigter unverzüglich dem Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie anzuzeigen. Bei Änderungen an 
einer genehmigten Type ist der Anzeige eine entsprechend abgeänderte 
Typenbeschreibung anzuschließen. 

§ 32. (1) Änderungen an einer genehmigten Type, die 
Entscheidungsgrundlagen des Typengenehmigungsbescheids betreffen, sowie die 
endgültige Einstellung der Produktion hat der Erzeuger oder dessen 
Bevollmächtigter unverzüglich dem Bundesminister für Innovation, Mobilität und 
Infrastruktur anzuzeigen. Bei Änderungen an einer genehmigten Type ist der 
Anzeige eine entsprechend abgeänderte Typenbeschreibung anzuschließen. 

(2) … (2) … 

(3) Der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie hat vor der Entscheidung über die Genehmigung der 
Änderungen ein Gutachten eines oder mehrerer gemäß § 124 bestellter 
Sachverständiger darüber einzuholen, ob keine wesentlichen technischen 
Merkmale der genehmigten Type geändert wurden und ob die Type nach den 
angezeigten Änderungen noch den Erfordernissen der Verkehrs- und 
Betriebssicherheit entspricht, mit der Type nicht übermäßig Lärm, Rauch, übler 
Geruch oder schädliche Luftverunreinigungen verursacht werden – soweit dies 
von dem oder den Sachverständigen erkennbar ist – die Type dem 
Beschreibungsbogen entspricht und das Fahrzeug den Bestimmungen dieses 
Gesetzes und den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen entspricht. 
§ 29 Abs. 4 gilt sinngemäß. 

(3) Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur hat vor 
der Entscheidung über die Genehmigung der Änderungen ein Gutachten eines 
oder mehrerer gemäß § 124 bestellter Sachverständiger darüber einzuholen, ob 
keine wesentlichen technischen Merkmale der genehmigten Type geändert 
wurden und ob die Type nach den angezeigten Änderungen noch den 
Erfordernissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit entspricht, mit der Type nicht 
übermäßig Lärm, Rauch, übler Geruch oder schädliche Luftverunreinigungen 
verursacht werden – soweit dies von dem oder den Sachverständigen erkennbar 
ist – die Type dem Beschreibungsbogen entspricht und das Fahrzeug den 
Bestimmungen dieses Gesetzes und den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen 
Verordnungen entspricht. § 29 Abs. 4 gilt sinngemäß. 

(4) … (4) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(5) Sind Umstände gegeben, die die begründete Annahme rechtfertigen, daß 
Fahrzeuge oder Fahrgestelle, die als einer Type zugehörig feilgeboten werden, 
dieser Type nicht entsprechen, oder besteht auf Grund internationaler 
Vereinbarungen für Österreich die Verpflichtung hiezu, so hat der Bundesminister 
für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie von 
ihm zu bestimmende Fahrzeuge oder Fahrgestelle dieser Type zu prüfen, ob diese 
Fahrzeuge oder Fahrgestelle mit der entsprechenden Type übereinstimmen. Die 
Bestimmungen des § 29 Abs. 3 und 4 sind sinngemäß anzuwenden. Die vom 
Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie bestimmten Fahrzeuge oder Fahrgestelle sind diesem von dem das 
Fahrzeug oder Fahrgestell Feilbietenden für die Dauer der Prüfung zur Verfügung 
zu stellen. Hinsichtlich von Beschädigungen, die bei Vornahme der Prüfung 
unvermeidlich sind, und einer sich daraus ergebenden allfälligen Wertminderung 
besteht kein Anspruch auf Entschädigung. Der das Fahrzeug Feilbietende und der 
zur Ausstellung des Typenscheines Verpflichtete (§ 30 Abs. 1) haben hiebei auf 
Verlangen der Behörde auf eigene Kosten die zur Prüfung erforderlichen 
Nachweise und Unterlagen vorzulegen. 

(5) Sind Umstände gegeben, die die begründete Annahme rechtfertigen, daß 
Fahrzeuge oder Fahrgestelle, die als einer Type zugehörig feilgeboten werden, 
dieser Type nicht entsprechen, oder besteht auf Grund internationaler 
Vereinbarungen für Österreich die Verpflichtung hiezu, so hat der Bundesminister 
für Innovation, Mobilität und Infrastruktur von ihm zu bestimmende Fahrzeuge 
oder Fahrgestelle dieser Type zu prüfen, ob diese Fahrzeuge oder Fahrgestelle mit 
der entsprechenden Type übereinstimmen. Die Bestimmungen des § 29 Abs. 3 
und 4 sind sinngemäß anzuwenden. Die vom Bundesminister für Innovation, 
Mobilität und Infrastruktur bestimmten Fahrzeuge oder Fahrgestelle sind diesem 
von dem das Fahrzeug oder Fahrgestell Feilbietenden für die Dauer der Prüfung 
zur Verfügung zu stellen. Hinsichtlich von Beschädigungen, die bei Vornahme 
der Prüfung unvermeidlich sind, und einer sich daraus ergebenden allfälligen 
Wertminderung besteht kein Anspruch auf Entschädigung. Der das Fahrzeug 
Feilbietende und der zur Ausstellung des Typenscheines Verpflichtete (§ 30 
Abs. 1) haben hiebei auf Verlangen der Behörde auf eigene Kosten die zur 
Prüfung erforderlichen Nachweise und Unterlagen vorzulegen. 

(6) … (6) … 

§ 34. (1) Der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie kann auf Antrag des Erzeugers, bei ausländischen 
Erzeugern ihres gemäß § 29 Abs. 2 Bevollmächtigten, Typen von Fahrzeugen 
oder von Fahrgestellen, die den Vorschriften dieses Bundesgesetzes und der auf 
Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen nicht entsprechen, zum 
Zwecke der Erprobung, für die Beförderung unteilbarer Güter oder wegen anderer 
besonderer Gegebenheiten, unter denen diese Fahrzeuge verwendet werden, 
gemäß § 29 als Type genehmigen, wenn dagegen vom Standpunkt der Verkehrs- 
und Betriebssicherheit keine Bedenken bestehen (Ausnahmegenehmigung). 

§ 34. (1) Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur 
kann auf Antrag des Erzeugers, bei ausländischen Erzeugern ihres gemäß § 29 
Abs. 2 Bevollmächtigten, Typen von Fahrzeugen oder von Fahrgestellen, die den 
Vorschriften dieses Bundesgesetzes und der auf Grund dieses Bundesgesetzes 
erlassenen Verordnungen nicht entsprechen, zum Zwecke der Erprobung, für die 
Beförderung unteilbarer Güter oder wegen anderer besonderer Gegebenheiten, 
unter denen diese Fahrzeuge verwendet werden, gemäß § 29 als Type 
genehmigen, wenn dagegen vom Standpunkt der Verkehrs- und Betriebssicherheit 
keine Bedenken bestehen (Ausnahmegenehmigung). 

(2) bis (5) … (2) bis (5) … 

(6) Zum Zwecke der Erprobung oder wegen anderer besonderer 
Gegebenheiten, unter denen diese Fahrzeuge verwendet werden, kann der 
Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie durch Verordnung allgemein Ausnahmen von einzelnen oder allen 
Bestimmungen der §§ 4 bis 27 für bestimmte Fahrzeugkategorien festlegen, 
sofern dagegen vom Standpunkt der Verkehrs- und Betriebssicherheit keine 

(6) Zum Zwecke der Erprobung oder wegen anderer besonderer 
Gegebenheiten, unter denen diese Fahrzeuge verwendet werden, kann der 
Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur durch Verordnung 
allgemein Ausnahmen von einzelnen oder allen Bestimmungen der §§ 4 bis 27 für 
bestimmte Fahrzeugkategorien festlegen, sofern dagegen vom Standpunkt der 
Verkehrs- und Betriebssicherheit keine Bedenken bestehen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Bedenken bestehen (Ausnahmeverordnung). Anstelle der Vorschriften der §§ 4 
bis 27 können erforderlichenfalls davon abweichende Bestimmungen in dieser 
Verordnung festgelegt werden. Erforderlichenfalls ist der zeitliche 
Geltungsbereich einer Ausnahme in der Verordnung festzulegen. 

(Ausnahmeverordnung). Anstelle der Vorschriften der §§ 4 bis 27 können 
erforderlichenfalls davon abweichende Bestimmungen in dieser Verordnung 
festgelegt werden. Erforderlichenfalls ist der zeitliche Geltungsbereich einer 
Ausnahme in der Verordnung festzulegen. 

(7) … (7) … 

§ 34a. (1) Für Fahrzeuge, die einer genehmigten Type angehören und für die 
aufgrund des § 30a Abs. 9 in der Genehmigungsdatenbank eine Zulassungssperre 
eingetragen wurde oder deren Genehmigungsdaten nicht mehr in die 
Genehmigungsdatenbank eingegeben werden dürfen, kann der Hersteller, bei 
Herstellern ohne Niederlassung im Bundesgebiet dessen gemäß § 29 Abs. 2 
Bevollmächtigter, innerhalb eines durch Verordnung festzulegenden Zeitraumes 
beim Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation 
und Technologie einen Antrag auf Ausnahmegenehmigung stellen. Im Antrag auf 
Ausnahmegenehmigung sind die technischen oder wirtschaftlichen Gründe für 
den Antrag anzuführen. Sind von der Type nur Typendaten in der 
Genehmigungsdatenbank enthalten, muss dem Antrag eine Liste der 
Fahrgestellnummern der Fahrzeuge in einem vom Bundesminister für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie 
genehmigten Format angeschlossen werden, für die eine solche 
Ausnahmegenehmigung beantragt wird. Der Bundesminister für Klimaschutz, 
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie hat unter Beachtung der 
in Abs. 3 festgelegten Bestimmungen innerhalb von drei Monaten zu entscheiden, 
ob und für wie viele Fahrzeuge der Type eine Ausnahmegenehmigung erteilt wird. 

§ 34a. (1) Für Fahrzeuge, die einer genehmigten Type angehören und für die 
aufgrund des § 30a Abs. 9 in der Genehmigungsdatenbank eine Zulassungssperre 
eingetragen wurde oder deren Genehmigungsdaten nicht mehr in die 
Genehmigungsdatenbank eingegeben werden dürfen, kann der Hersteller, bei 
Herstellern ohne Niederlassung im Bundesgebiet dessen gemäß § 29 Abs. 2 
Bevollmächtigter, innerhalb eines durch Verordnung festzulegenden Zeitraumes 
beim Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur einen Antrag auf 
Ausnahmegenehmigung stellen. Im Antrag auf Ausnahmegenehmigung sind die 
technischen oder wirtschaftlichen Gründe für den Antrag anzuführen. Sind von 
der Type nur Typendaten in der Genehmigungsdatenbank enthalten, muss dem 
Antrag eine Liste der Fahrgestellnummern der Fahrzeuge in einem vom 
Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie genehmigten Format angeschlossen werden, für die eine solche 
Ausnahmegenehmigung beantragt wird. Der Bundesminister für Innovation, 
Mobilität und Infrastruktur hat unter Beachtung der in Abs. 3 festgelegten 
Bestimmungen innerhalb von drei Monaten zu entscheiden, ob und für wie viele 
Fahrzeuge der Type eine Ausnahmegenehmigung erteilt wird. 

(2) bis (3) … (2) bis (3) … 

(4) Für die Erteilung einer solchen Ausnahmegenehmigung ist eine 
Verwaltungsabgabe in folgender Höhe zu entrichten 

(4) Für die Erteilung einer solchen Ausnahmegenehmigung ist eine 
Verwaltungsabgabe in folgender Höhe zu entrichten 

 1. dem Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie für 

 1. dem Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur für 

Z 2 … Z 2 … 

(5) … (5) … 

(6) Der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie hat unter Bedachtnahme auf die in den einschlägigen 

(6) Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur hat unter 
Bedachtnahme auf die in den einschlägigen Rechtsakten der Europäischen Union 
enthaltenen Bestimmungen durch Verordnung festzulegen: 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Rechtsakten der Europäischen Union enthaltenen Bestimmungen durch 
Verordnung festzulegen: 

Z 1 bis Z 3 … Z 1 bis Z 3 … 

Der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie kann durch Verordnung festlegen, welche Mindestinhalte der Antrag 
auf eine solche Ausnahmegenehmigung aufweisen muss. 

Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur kann durch 
Verordnung festlegen, welche Mindestinhalte der Antrag auf eine solche 
Ausnahmegenehmigung aufweisen muss. 

(7) Der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie ist zuständig für die Ermittlung der Anzahl der nach 
Abs. 1 und 2 erteilten Ausnahmegenehmigungen und die Übermittlung der 
aufgrund der EU-Richtlinien erforderlichen Meldung der erteilten 
Ausnahmegenehmigungen an die Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften. Zur Ermittlung der Anzahl der erteilten 
Ausnahmegenehmigungen kann der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie auf die fahrzeugspezifischen 
Daten in der Genehmigungsdatenbank und auf die hinsichtlich der Eigentümer, 
Besitzer und Zulassungsbesitzer pseudonymisierten Daten und in der 
Zulassungsevidenz zugreifen. 

(7) Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur ist 
zuständig für die Ermittlung der Anzahl der nach Abs. 1 und 2 erteilten 
Ausnahmegenehmigungen und die Übermittlung der aufgrund der EU-Richtlinien 
erforderlichen Meldung der erteilten Ausnahmegenehmigungen an die 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften. Zur Ermittlung der Anzahl der 
erteilten Ausnahmegenehmigungen kann der Bundesminister für Innovation, 
Mobilität und Infrastruktur auf die fahrzeugspezifischen Daten in der 
Genehmigungsdatenbank und auf die hinsichtlich der Eigentümer, Besitzer und 
Zulassungsbesitzer pseudonymisierten Daten und in der Zulassungsevidenz 
zugreifen. 

§ 35. (1) bis (3) … § 35. (1) bis (3) … 

(4) Der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie hat, unbeschadet des Abs. 5, auf Antrag die 
ausländische Genehmigung oder Kennzeichnung einer Type von Teilen oder 
Ausrüstungsgegenständen von Kraftfahrzeugen oder Anhängern, von 
Sturzhelmen für Kraftfahrer oder von Warneinrichtungen für die Dauer der 
Geltung dieser Genehmigung als einer inländischen gleichgestellt anzuerkennen, 
wenn der Genehmigung zu entnehmen ist, daß die Type den Vorschriften dieses 
und der auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen entspricht und 
das ausländische Verfahren bei der Genehmigung und der Festsetzung des 
Genehmigungszeichens dem inländischen Verfahren gleichwertig ist. Für dieses 
Verfahren gelten die Bestimmungen des § 29 Abs. 2 und 3 sinngemäß. 

(4) Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur hat, 
unbeschadet des Abs. 5, auf Antrag die ausländische Genehmigung oder 
Kennzeichnung einer Type von Teilen oder Ausrüstungsgegenständen von 
Kraftfahrzeugen oder Anhängern, von Sturzhelmen für Kraftfahrer oder von 
Warneinrichtungen für die Dauer der Geltung dieser Genehmigung als einer 
inländischen gleichgestellt anzuerkennen, wenn der Genehmigung zu entnehmen 
ist, daß die Type den Vorschriften dieses und der auf Grund dieses Bundesgesetzes 
erlassenen Verordnungen entspricht und das ausländische Verfahren bei der 
Genehmigung und der Festsetzung des Genehmigungszeichens dem inländischen 
Verfahren gleichwertig ist. Für dieses Verfahren gelten die Bestimmungen des 
§ 29 Abs. 2 und 3 sinngemäß. 

(5) Die ausländische Genehmigung und die Kennzeichnung einer Type von 
Teilen oder Ausrüstungsgegenständen von Kraftfahrzeugen oder Anhängern, von 
Sturzhelmen für Kraftfahrer oder von Warneinrichtungen gelten, wenn sie von 
Österreich auf Grund internationaler Vereinbarungen anzuerkennen sind, für die 
Dauer der Geltung der Genehmigung als einer inländischen Genehmigung und 

(5) Die ausländische Genehmigung und die Kennzeichnung einer Type von 
Teilen oder Ausrüstungsgegenständen von Kraftfahrzeugen oder Anhängern, von 
Sturzhelmen für Kraftfahrer oder von Warneinrichtungen gelten, wenn sie von 
Österreich auf Grund internationaler Vereinbarungen anzuerkennen sind, für die 
Dauer der Geltung der Genehmigung als einer inländischen Genehmigung und 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
einem inländischen Genehmigungszeichen gleichgestellt. Wird festgestellt, daß 
diese Teile, Ausrüstungsgegenstände, Sturzhelme oder Warneinrichtungen nicht 
mit der ihrer Kennzeichnung entsprechenden im Ausland genehmigten Type 
übereinstimmen, so hat der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 
Mobilität, Innovation und Technologie hievon die auf Grund der internationalen 
Vereinbarung zuständige Behörde zu verständigen, wenn Österreich auf Grund 
dieser internationalen Vereinbarung hiezu verpflichtet ist. 

einem inländischen Genehmigungszeichen gleichgestellt. Wird festgestellt, daß 
diese Teile, Ausrüstungsgegenstände, Sturzhelme oder Warneinrichtungen nicht 
mit der ihrer Kennzeichnung entsprechenden im Ausland genehmigten Type 
übereinstimmen, so hat der Bundesminister für Innovation, Mobilität und 
Infrastruktur hievon die auf Grund der internationalen Vereinbarung zuständige 
Behörde zu verständigen, wenn Österreich auf Grund dieser internationalen 
Vereinbarung hiezu verpflichtet ist. 

(6) bis (7)… (6) bis (7)… 

(7a) Der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie kann bei Erteilung der Genehmigung dem 
Antragsteller besonders gekennzeichnete Muster mit dem Auftrag zurückgeben, 
diese durch eine festzusetzende Zeit aufzubewahren und dem Bundesminister für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie auf 
Verlangen vorzulegen. Einem solchen Auftrag ist zu entsprechen; die 
Kennzeichnung eines Musterstückes darf nicht entfernt oder unleserlich gemacht 
werden. 

(7a) Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur kann bei 
Erteilung der Genehmigung dem Antragsteller besonders gekennzeichnete Muster 
mit dem Auftrag zurückgeben, diese durch eine festzusetzende Zeit 
aufzubewahren und dem Bundesminister für Innovation, Mobilität und 
Infrastruktur auf Verlangen vorzulegen. Einem solchen Auftrag ist zu 
entsprechen; die Kennzeichnung eines Musterstückes darf nicht entfernt oder 
unleserlich gemacht werden. 

(8) Sind Umstände gegeben, die die begründete Annahme rechtfertigen, daß 
feilgebotene oder verwendete Teile, Ausrüstungsgegenstände, Sturzhelme für 
Kraftfahrer oder Warneinrichtungen, deren Type gemäß § 5 Abs. 1 genehmigt 
oder im Ausland genehmigt wurde und die ausländische Genehmigung gemäß 
Abs. 4 anerkannt wurde, dieser Type nicht entsprechen, so hat der Bundesminister 
für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie von 
ihm zu bestimmende Teile, Ausrüstungsgegenstände, Sturzhelme für Kraftfahrer 
oder Warneinrichtungen zu prüfen, ob diese mit der entsprechenden Type 
übereinstimmen. Die vom Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 
Mobilität, Innovation und Technologie bestimmten Teile, 
Ausrüstungsgegenstände, Sturzhelme oder Warneinrichtungen sind diesem vom 
Erzeuger, dessen Bevollmächtigten (§ 29 Abs. 2) oder dem Feilbietenden zur 
Verfügung zu stellen. Hinsichtlich von Beschädigungen, die bei Vornahme der 
Prüfung unvermeidlich sind, und einer sich daraus ergebenden allfälligen 
Wertminderung besteht kein Anspruch auf Entschädigung. Der Erzeuger, dessen 
Bevollmächtigter (§ 29 Abs. 2) oder der Feilbietende haben außerdem auf 
Verlangen der Behörde die erforderlichen Befunde, Gutachten oder sonstigen für 

(8) Sind Umstände gegeben, die die begründete Annahme rechtfertigen, daß 
feilgebotene oder verwendete Teile, Ausrüstungsgegenstände, Sturzhelme für 
Kraftfahrer oder Warneinrichtungen, deren Type gemäß § 5 Abs. 1 genehmigt 
oder im Ausland genehmigt wurde und die ausländische Genehmigung gemäß 
Abs. 4 anerkannt wurde, dieser Type nicht entsprechen, so hat der Bundesminister 
für Innovation, Mobilität und Infrastruktur von ihm zu bestimmende Teile, 
Ausrüstungsgegenstände, Sturzhelme für Kraftfahrer oder Warneinrichtungen zu 
prüfen, ob diese mit der entsprechenden Type übereinstimmen. Die vom 
Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur bestimmten Teile, 
Ausrüstungsgegenstände, Sturzhelme oder Warneinrichtungen sind diesem vom 
Erzeuger, dessen Bevollmächtigten (§ 29 Abs. 2) oder dem Feilbietenden zur 
Verfügung zu stellen. Hinsichtlich von Beschädigungen, die bei Vornahme der 
Prüfung unvermeidlich sind, und einer sich daraus ergebenden allfälligen 
Wertminderung besteht kein Anspruch auf Entschädigung. Der Erzeuger, dessen 
Bevollmächtigter (§ 29 Abs. 2) oder der Feilbietende haben außerdem auf 
Verlangen der Behörde die erforderlichen Befunde, Gutachten oder sonstigen für 
die Prüfung erforderlichen Nachweise und Unterlagen auf eigene Kosten 
vorzulegen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
die Prüfung erforderlichen Nachweise und Unterlagen auf eigene Kosten 
vorzulegen. 

§ 37. (1) bis (2) lit. a bis lit. f … § 37. (1) bis (2) lit. a bis lit. f … 

 g) bei einer Erklärung über die beabsichtigte Verwendungsbestimmung 
des Fahrzeuges im Sinne des § 54 Abs. 3 lit. b oder c, Abs. 3a lit. b 
oder c oder Abs. 3b die entsprechende vom Bundesministerium für 
auswärtige Angelegenheiten für den Antragsteller ausgestellte 
Legitimationskarte; 

 g) bei einer Erklärung über die beabsichtigte Verwendungsbestimmung 
des Fahrzeuges im Sinne des § 54 Abs. 3 lit. b oder c, Abs. 3a lit. b 
oder c oder Abs. 3b die entsprechende vom Bundesministerium für 
europäische und internationale Angelegenheiten für den Antragsteller 
ausgestellte Legitimationskarte; 

lit. h … lit. h … 

(2a) bis (3) … (2a) bis (3) … 

§ 40. (1) bis (2) … § 40. (1) bis (2) … 

(2a) Im Verfahren auf Zulassung eines Fahrzeuges oder bei 
Adressänderungen kann die Zulassungsstelle zur Prüfung des Wohnsitzes eine 
Abfrage beim Zentralen Melderegister durchführen. Die Zulassungsstelle erhält 
Auskunft über das Vorliegen eines Hauptwohnsitzes oder Nebenwohnsitzes des 
Antragstellers. Treffen die Abfragekriterien (Vorname, Zuname, Geburtsdatum) 
auf mehrere Personen zu, so übermittelt das Zentrale Melderegister die Datensätze 
zu allen gefundenen Personen. Die Zulassungsstelle hat in einem solchen Fall die 
Entscheidung zu treffen, welcher der gefundenen Datensätze dem Antragsteller 
entspricht. Der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie kann durch Verordnung festlegen, dass die ZMR – 
Abfrage ab einem bestimmten Zeitpunkt verpflichtend durchzuführen ist. 

(2a) Im Verfahren auf Zulassung eines Fahrzeuges oder bei 
Adressänderungen kann die Zulassungsstelle zur Prüfung des Wohnsitzes eine 
Abfrage beim Zentralen Melderegister durchführen. Die Zulassungsstelle erhält 
Auskunft über das Vorliegen eines Hauptwohnsitzes oder Nebenwohnsitzes des 
Antragstellers. Treffen die Abfragekriterien (Vorname, Zuname, Geburtsdatum) 
auf mehrere Personen zu, so übermittelt das Zentrale Melderegister die Datensätze 
zu allen gefundenen Personen. Die Zulassungsstelle hat in einem solchen Fall die 
Entscheidung zu treffen, welcher der gefundenen Datensätze dem Antragsteller 
entspricht. Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur kann 
durch Verordnung festlegen, dass die ZMR – Abfrage ab einem bestimmten 
Zeitpunkt verpflichtend durchzuführen ist. 

(2b) bis (4) … (2b) bis (4) … 

(5) Heeresfahrzeuge sind vom Bundesminister für Landesverteidigung und 
Sport zuzulassen. Die im Zuge der Zulassung erfassten Daten sind im Sinne des 
§ 40b Abs. 6 Z 2 der zentralen Zulassungsevidenz gemäß § 47 Abs. 4 zu 
übermitteln. Wurde für ein solches Fahrzeug eine Ausnahmegenehmigung (§ 34) 
unter der Bedingung erteilt, dass es nur auf bestimmten Arten von Straßen 
verwendet wird, so sind vor der eingeschränkten Zulassung (§ 39 Abs. 1) die 
Straßenverwaltungen anzuhören, denen die Erhaltung der in Betracht kommenden 
Straßenzüge obliegt. 

(5) Heeresfahrzeuge sind vom Bundesminister für Landesverteidigung 
zuzulassen. Die im Zuge der Zulassung erfassten Daten sind im Sinne des § 40b 
Abs. 6 Z 2 der zentralen Zulassungsevidenz gemäß § 47 Abs. 4 zu übermitteln. 
Wurde für ein solches Fahrzeug eine Ausnahmegenehmigung (§ 34) unter der 
Bedingung erteilt, dass es nur auf bestimmten Arten von Straßen verwendet wird, 
so sind vor der eingeschränkten Zulassung (§ 39 Abs. 1) die Straßenverwaltungen 
anzuhören, denen die Erhaltung der in Betracht kommenden Straßenzüge obliegt. 

(5a) bis (6) … (5a) bis (6) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

§ 40a. (1) Der Landeshauptmann hat durch Verordnung Behörden zu 
bestimmen, in deren örtlichem Wirkungsbereich Versicherer, die eine 
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung anbieten (§ 59 Abs. 1), auf Antrag 
ermächtigt werden, Zulassungsstellen einzurichten und zu betreiben. In dieser 
Verordnung ist darüber hinaus festzulegen, zu welchen Zeiten die 
Zulassungsstelle jedenfalls für die Abwicklung der übertragenen Aufgaben 
geöffnet sein muß. Vor Erlassung einer solchen Verordnung hat der 
Landeshauptmann das Einvernehmen mit dem Bundesminister für Klimaschutz, 
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie und, falls eine 
Landespolizeidirektion, soweit diese zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz 
ist, erfaßt ist, auch mit dem Bundesminister für Inneres herzustellen. 

§ 40a. (1) Der Landeshauptmann hat durch Verordnung Behörden zu 
bestimmen, in deren örtlichem Wirkungsbereich Versicherer, die eine 
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung anbieten (§ 59 Abs. 1), auf Antrag 
ermächtigt werden, Zulassungsstellen einzurichten und zu betreiben. In dieser 
Verordnung ist darüber hinaus festzulegen, zu welchen Zeiten die 
Zulassungsstelle jedenfalls für die Abwicklung der übertragenen Aufgaben 
geöffnet sein muß. Vor Erlassung einer solchen Verordnung hat der 
Landeshauptmann das Einvernehmen mit dem Bundesminister für Innovation, 
Mobilität und Infrastruktur und, falls eine Landespolizeidirektion, soweit diese 
zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, erfaßt ist, auch mit dem 
Bundesminister für Inneres herzustellen. 

(2) Durch Verordnung des Bundesministers für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie sind die näheren Bestimmungen 
festzulegen hinsichtlich 

(2) Durch Verordnung des Bundesministers für Innovation, Mobilität und 
Infrastruktur sind die näheren Bestimmungen festzulegen hinsichtlich 

Z 1 bis Z 8 … Z 1 bis Z 8 … 

(3) … (3) … 

(4) Z 1 … (4) Z 1 … 

 2. die durch Verordnung des Bundesministers für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie und des 
Landeshauptmannes festgelegten besonderen Voraussetzungen erfüllt 
werden. 

 2. die durch Verordnung des Bundesministers für Innovation, Mobilität und 
Infrastruktur und des Landeshauptmannes festgelegten besonderen 
Voraussetzungen erfüllt werden. 

(5) bis (8) … (5) bis (8) … 

§ 40b. (1) bis (7) … § 40b. (1) bis (7) … 

(8) Der in Abs. 7 genannte Betrag erhöht sich jährlich in dem Maß, das sich 
aus der Veränderung des vom Österreichischen Statistischen Zentralamt 
verlautbarten Verbraucherpreisindex im Jänner eines Jahres gegenüber der für 
Jänner des Vorjahres verlautbarten Indexzahl ergibt, wobei Änderungen solange 
nicht zu berücksichtigen sind, als sie 5% der maßgeblichen Indexzahl nicht 
übersteigen. Bei der Berechnung der jeweiligen neuen Beträge ist auf jeweils volle 
Zehn-Cent-Beträge auf- oder abzurunden. Der Bundesminister für Klimaschutz, 
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie hat die Änderung der 

(8) Der in Abs. 7 genannte Betrag erhöht sich jährlich in dem Maß, das sich 
aus der Veränderung des vom Österreichischen Statistischen Zentralamt 
verlautbarten Verbraucherpreisindex im Jänner eines Jahres gegenüber der für 
Jänner des Vorjahres verlautbarten Indexzahl ergibt, wobei Änderungen solange 
nicht zu berücksichtigen sind, als sie 5% der maßgeblichen Indexzahl nicht 
übersteigen. Bei der Berechnung der jeweiligen neuen Beträge ist auf jeweils volle 
Zehn-Cent-Beträge auf- oder abzurunden. Der Bundesminister für Innovation, 
Mobilität und Infrastruktur hat die Änderung der Beträge und den Zeitpunkt, ab 
dem die Änderung wirksam wird, im Bundesgesetzblatt kundzumachen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Beträge und den Zeitpunkt, ab dem die Änderung wirksam wird, im 
Bundesgesetzblatt kundzumachen. 

(9) bis (10) … (9) bis (10) … 

§ 41. (1) bis (2) Z 1 bis Z 6 … § 41. (1) bis (2) Z 1 bis Z 6 … 

Durch Verordnung des Bundesministers für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 
Mobilität, Innovation und Technologie werden die näheren Bestimmungen 
betreffend den Zulassungsschein, insbesondere hinsichtlich Form, Farbe, 
Fälschungssicherheitsmerkmale, Rubriken und Inhalt festgesetzt. Vor 
Inkrafttreten dieser Bestimmung ausgestellte Zulassungsscheine bleiben weiter 
gültig. 

Durch Verordnung des Bundesministers für Innovation, Mobilität und 
Infrastruktur werden die näheren Bestimmungen betreffend den 
Zulassungsschein, insbesondere hinsichtlich Form, Farbe, 
Fälschungssicherheitsmerkmale, Rubriken und Inhalt festgesetzt. Vor 
Inkrafttreten dieser Bestimmung ausgestellte Zulassungsscheine bleiben weiter 
gültig. 

(3) bis (7) … (3) bis (7) … 

§ 41a. (1) bis (2) … § 41a. (1) bis (2) … 

(3) Der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie zieht zur Produktion der 
Chipkartenzulassungsbescheinigung einen Auftragsverarbeiter heran. Er ist 
darüber hinaus ermächtigt, für die Zulassungsstellen und Behörden nach Maßgabe 
des Art. 28 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/45/EG (Datenschutz-
Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1, (im Folgenden: 
DSGVO) eine Vereinbarung mit dem Auftragsverarbeiter zu den im Abs. 2 
genannten Zwecken abzuschließen. 

(3) Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur zieht zur 
Produktion der Chipkartenzulassungsbescheinigung einen Auftragsverarbeiter 
heran. Er ist darüber hinaus ermächtigt, für die Zulassungsstellen und Behörden 
nach Maßgabe des Art. 28 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/45/EG (Datenschutz-
Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1, (im Folgenden: 
DSGVO) eine Vereinbarung mit dem Auftragsverarbeiter zu den im Abs. 2 
genannten Zwecken abzuschließen. 

(4) Für die Zulassungsbescheinigung im Chipkartenformat ist bei jedem 
Antrag ein Kostenersatz zu entrichten, wobei hievon ein bestimmter Teilbetrag 
für die Herstellung der Chipkarte dem Auftragsverarbeiter gebührt. Die Höhe des 
Kostenersatzes für die Chipkartenzulassungsbescheinigung sowie die Höhe des 
Teils, welcher dem Produzenten gebührt, legt der Bundesminister für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie durch 
Verordnung fest. 

(4) Für die Zulassungsbescheinigung im Chipkartenformat ist bei jedem 
Antrag ein Kostenersatz zu entrichten, wobei hievon ein bestimmter Teilbetrag 
für die Herstellung der Chipkarte dem Auftragsverarbeiter gebührt. Die Höhe des 
Kostenersatzes für die Chipkartenzulassungsbescheinigung sowie die Höhe des 
Teils, welcher dem Produzenten gebührt, legt der Bundesminister für Innovation, 
Mobilität und Infrastruktur durch Verordnung fest. 

(5) bis (7) … (5) bis (7) … 

(8) Die nähere Ausgestaltung der Chipkartenzulassungsbescheinigung Teil I, 
insbesondere welche Daten in mit freiem Auge lesbarer Form aufgedruckt 

(8) Die nähere Ausgestaltung der Chipkartenzulassungsbescheinigung Teil I, 
insbesondere welche Daten in mit freiem Auge lesbarer Form aufgedruckt werden, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
werden, wird durch Verordnung des Bundesministers für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie festgelegt. 

wird durch Verordnung des Bundesministers für Innovation, Mobilität und 
Infrastruktur festgelegt. 

(9) Der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie ist nach Abschluss der zur Einführung der 
Chipkartenzulassungsbescheinigung erforderlichen vorbereitenden Maßnahmen 
ermächtigt, durch Verordnung den Zeitpunkt festzulegen, ab dem 
Zulassungsbescheinigungen im Chipkartenformat beantragt werden können. 

(9) Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur ist nach 
Abschluss der zur Einführung der Chipkartenzulassungsbescheinigung 
erforderlichen vorbereitenden Maßnahmen ermächtigt, durch Verordnung den 
Zeitpunkt festzulegen, ab dem Zulassungsbescheinigungen im Chipkartenformat 
beantragt werden können. 

§ 43. (1) bis (1a) … § 43. (1) bis (1a) … 

(1b) Die Gemeinschaftseinrichtung der zum Betrieb der Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung berechtigten Versicherer hat dem Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft in elektronischer Form 
halbjährlich Daten der Abmeldung derjenigen Kraftfahrzeuge der Klasse M1 oder 
N1 und der dreirädrigen Kraftfahrzeuge unter Ausschluss von dreirädrigen 
Krafträdern zu übermitteln, die innerhalb von sechs Monaten nicht wieder 
zugelassen wurden. 

(1b) Die Gemeinschaftseinrichtung der zum Betrieb der Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung berechtigten Versicherer hat dem Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und 
Wasserwirtschaft in elektronischer Form halbjährlich Daten der Abmeldung 
derjenigen Kraftfahrzeuge der Klasse M1 oder N1 und der dreirädrigen 
Kraftfahrzeuge unter Ausschluss von dreirädrigen Krafträdern zu übermitteln, die 
innerhalb von sechs Monaten nicht wieder zugelassen wurden. 

(2a) bis (8) … (2a) bis (8) … 

§ 47. (1) bis (3) … § 47. (1) bis (3) … 

(4) Der Bundesminister für Inneres führt eine zentrale Zulassungsevidenz. 
Zu diesem Zweck haben – sofern die Zulassung nicht durch Zulassungsstellen 
vorgenommen wird – die Zulassungsbehörden, die die örtliche Zulassungsevidenz 
automationsunterstützt führen, laufend die Daten der Zulassungsbesitzer, im Falle 
einer Miete des Fahrzeuges aus einem anderen EU-Mitgliedstaat auch die Daten 
der Mieter, gemäß Abs. 1 – ausgenommen Beruf und Art des Betriebes – sowie 
Daten über das Kraftfahrzeug oder den Anhänger und die Zulassung dem 
Bundesminister für Inneres mittels maschinell lesbarer Datenträger oder im Wege 
der Datenfernübertragung zu übermitteln. Auskünfte sind im Wege der 
Datenfernverarbeitung dem Bundesministerium für Inneres, dem 
Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie, dem Bundesministerium für Finanzen und den Finanzbehörden, den 
Landespolizeidirektionen, den Bezirksverwaltungsbehörden, den Magistraten der 
Städte mit eigenem Statut, den Dienststellen der Bundespolizei, den 
Grenzkontrolldienststellen, den militärischen Organen und Behörden zum 
Zwecke der Vollziehung des Militärbefugnisgesetzes, BGBl. I Nr. 86/2000, den 

(4) Der Bundesminister für Inneres führt eine zentrale Zulassungsevidenz. 
Zu diesem Zweck haben – sofern die Zulassung nicht durch Zulassungsstellen 
vorgenommen wird – die Zulassungsbehörden, die die örtliche Zulassungsevidenz 
automationsunterstützt führen, laufend die Daten der Zulassungsbesitzer, im Falle 
einer Miete des Fahrzeuges aus einem anderen EU-Mitgliedstaat auch die Daten 
der Mieter, gemäß Abs. 1 – ausgenommen Beruf und Art des Betriebes – sowie 
Daten über das Kraftfahrzeug oder den Anhänger und die Zulassung dem 
Bundesminister für Inneres mittels maschinell lesbarer Datenträger oder im Wege 
der Datenfernübertragung zu übermitteln. Auskünfte sind im Wege der 
Datenfernverarbeitung dem Bundesministerium für Inneres, dem 
Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur, dem 
Bundesministerium für Finanzen und den Finanzbehörden, den 
Landespolizeidirektionen, den Bezirksverwaltungsbehörden, den Magistraten der 
Städte mit eigenem Statut, den Dienststellen der Bundespolizei, den 
Grenzkontrolldienststellen, den militärischen Organen und Behörden zum 
Zwecke der Vollziehung des Militärbefugnisgesetzes, BGBl. I Nr. 86/2000, den 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Krankenversicherungsträgern, und – nach Maßgabe der technischen und 
organisatorischen Voraussetzungen und kostenneutral für den Bund – den 
Gemeindesicherheitswachen zu erteilen, soweit diese zur Wahrnehmung der 
ihnen übertragenen Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung bilden. Weiters 
können Auskünfte automationsunterstützt im Wege der Datenfernverarbeitung 
nach dem Prinzip der Gegenseitigkeit über nationale Kontaktstellen im Sinne der 
Richtlinie 2015/413/EU auch Behörden anderer Staaten erteilt werden, sofern sich 
eine Verpflichtung zur Beauskunftung aus Unionsrecht oder anderen 
zwischenstaatlichen Vereinbarungen ergibt. Abs. 1 dritter Satz über die Löschung 
der Daten gilt sinngemäß. Protokolldaten über tatsächlich durchgeführte 
Verarbeitungsvorgänge, wie insbesondere Änderungen, Abfragen und 
Übermittlungen, sind drei Jahre lang aufzubewahren. 

Krankenversicherungsträgern, und – nach Maßgabe der technischen und 
organisatorischen Voraussetzungen und kostenneutral für den Bund – den 
Gemeindesicherheitswachen zu erteilen, soweit diese zur Wahrnehmung der 
ihnen übertragenen Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung bilden. Weiters 
können Auskünfte automationsunterstützt im Wege der Datenfernverarbeitung 
nach dem Prinzip der Gegenseitigkeit über nationale Kontaktstellen im Sinne der 
Richtlinie 2015/413/EU auch Behörden anderer Staaten erteilt werden, sofern sich 
eine Verpflichtung zur Beauskunftung aus Unionsrecht oder anderen 
zwischenstaatlichen Vereinbarungen ergibt. Abs. 1 dritter Satz über die Löschung 
der Daten gilt sinngemäß. Protokolldaten über tatsächlich durchgeführte 
Verarbeitungsvorgänge, wie insbesondere Änderungen, Abfragen und 
Übermittlungen, sind drei Jahre lang aufzubewahren. 

(4a) bis (6) … (4a) bis (6) … 

§ 48. (1) bis (4) … § 48. (1) bis (4) … 

(5) Durch Verordnung sind die Bezeichnung der Behörde und die sachlichen 
Bereiche, das System der Zeichen, unter denen die Fahrzeuge bei der Behörde 
vorzumerken sind (Abs. 4), und, soweit dies erforderlich ist, der Zeitpunkt, bis zu 
dem die bisher geführten Kennzeichen gegen Kennzeichen eines neu festgesetzten 
Systems ausgetauscht sein müssen, festzusetzen. Der Bundesminister für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie kann durch 
Verordnung bis zum 31. März 1989 Vormerkzeichen festsetzen, die für Fahrzeuge 
einer besonderen Verwendungsbestimmung vorbehalten sind; in diesem Fall muß 
ein derartiges Vormerkzeichen einem Fahrzeug mit einer solchen 
Verwendungsbestimmung zugewiesen werden; auf solche Fahrzeuge ist § 48a 
nicht anwendbar. Wenn der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 
Mobilität, Innovation und Technologie für Fahrzeuge einer besonderen 
Verwendungsbestimmung keine besondere Verordnung erlassen hat, steht dieses 
Recht der Behörde zu. Dieselben Kennzeichenserien dürfen nur je für 
Kraftwagen, für Krafträder außer Motorfahrrädern und für Motorfahrräder 
festgesetzt werden. Für zugelassene Fahrzeuge, für vorübergehend zugelassene 
Fahrzeuge, für Überstellungsfahrten und für Probefahrten dürfen nicht dieselben 
Kennzeichenserien festgesetzt werden. 

(5) Durch Verordnung sind die Bezeichnung der Behörde und die sachlichen 
Bereiche, das System der Zeichen, unter denen die Fahrzeuge bei der Behörde 
vorzumerken sind (Abs. 4), und, soweit dies erforderlich ist, der Zeitpunkt, bis zu 
dem die bisher geführten Kennzeichen gegen Kennzeichen eines neu festgesetzten 
Systems ausgetauscht sein müssen, festzusetzen. Der Bundesminister für 
Innovation, Mobilität und Infrastruktur kann durch Verordnung bis zum 31. März 
1989 Vormerkzeichen festsetzen, die für Fahrzeuge einer besonderen 
Verwendungsbestimmung vorbehalten sind; in diesem Fall muß ein derartiges 
Vormerkzeichen einem Fahrzeug mit einer solchen Verwendungsbestimmung 
zugewiesen werden; auf solche Fahrzeuge ist § 48a nicht anwendbar. Wenn der 
Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur für Fahrzeuge einer 
besonderen Verwendungsbestimmung keine besondere Verordnung erlassen hat, 
steht dieses Recht der Behörde zu. Dieselben Kennzeichenserien dürfen nur je für 
Kraftwagen, für Krafträder außer Motorfahrrädern und für Motorfahrräder 
festgesetzt werden. Für zugelassene Fahrzeuge, für vorübergehend zugelassene 
Fahrzeuge, für Überstellungsfahrten und für Probefahrten dürfen nicht dieselben 
Kennzeichenserien festgesetzt werden. 

§ 48a. (1) bis (2) lit. a bis lit. d … § 48a. (1) bis (2) lit. a bis lit. d … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Durch Verordnung der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 
Mobilität, Innovation und Technologie können im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Inneres Buchstabenkombinationen, Ziffernkombinationen 
oder Buchstaben-Ziffernkombinationen festgelegt werden, die für sich allein oder 
in Kombination mit der Behördenbezeichnung jedenfalls eine lächerliche oder 
anstößige Buchstaben- oder Buchstaben-Ziffernkombination ergeben. 

Durch Verordnung des Bundesministers für Innovation, Mobilität und 
Infrastruktur können im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Inneres 
Buchstabenkombinationen, Ziffernkombinationen oder Buchstaben-
Ziffernkombinationen festgelegt werden, die für sich allein oder in Kombination 
mit der Behördenbezeichnung jedenfalls eine lächerliche oder anstößige 
Buchstaben- oder Buchstaben-Ziffernkombination ergeben. 

(3) bis (9) … (3) bis (9) … 

§ 49. (1) bis (4) Z 1 bis Z 5 … § 49. (1) bis (4) Z 1 bis Z 5 … 

Der Grund der Kennzeichentafeln muss aus rückstrahlendem Material bestehen. 
Bei weißen Kennzeichentafeln, ausgenommen solchen gemäß Z 5 für 
Motorfahrräder und vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge, und bei roten 
Kennzeichentafeln gemäß Abs. 3 muss am linken Rand in einem blauen Feld mit 
zwölf gelben Sternen das internationale Unterscheidungszeichen in weißer Schrift 
angegeben sein. Zwischen der Bezeichnung der Behörde und dem 
Vormerkzeichen muss das Wappen des Bundeslandes angebracht sein, in dem die 
Behörde ihren Sitz hat; dies gilt nicht für Fahrzeuge gemäß § 54 Abs. 3 und 
Abs. 3a lit. a und b sowie für Motorfahrräder und vierrädrige 
Leichtkraftfahrzeuge. Bei den in § 40 Abs. 1 lit. a angeführten Fahrzeugen tritt an 
die Stelle des Landeswappens das Bundeswappen, bei den zur Verwendung für 
die Feuerwehr bestimmten Fahrzeugen tritt an die Stelle des Landeswappens das 
Feuerwehr-Korpsabzeichen. Weiße Kennzeichentafeln (Z 1 und Z 5, 
ausgenommen solche für Motorfahrräder und vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge) 
müssen an ihrer oberen und unteren Kante rot-weiß-rot gerandet sein; 
Kennzeichentafeln für Motorfahrräder und vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge 
müssen weiß, solche gemäß Z 5 grün umrandet sein. Auf Kennzeichentafeln für 
vorübergehend zugelassene Fahrzeuge müssen auf einem roten Streifen am 
rechten Rand der Tafel in weißer Schrift die zwei letzten Ziffern der Jahreszahl 
des Kalenderjahres angegeben sein, in dem die Zulassung erlischt. 
Kennzeichentafeln müssen dauerhaft und widerstandsfähig ausgeführt und mit 
einer Hohlprägung versehen sein, die das Bundeswappen mit der Umschrift 
„Republik Österreich“ und die dem Hersteller der Kennzeichentafeln (Abs. 5) 
vom Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation 
und Technologie zugewiesene Kontrollnummer zeigt. 

Der Grund der Kennzeichentafeln muss aus rückstrahlendem Material bestehen. 
Bei weißen Kennzeichentafeln, ausgenommen solchen gemäß Z 5 für 
Motorfahrräder und vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge, und bei roten 
Kennzeichentafeln gemäß Abs. 3 muss am linken Rand in einem blauen Feld mit 
zwölf gelben Sternen das internationale Unterscheidungszeichen in weißer Schrift 
angegeben sein. Zwischen der Bezeichnung der Behörde und dem 
Vormerkzeichen muss das Wappen des Bundeslandes angebracht sein, in dem die 
Behörde ihren Sitz hat; dies gilt nicht für Fahrzeuge gemäß § 54 Abs. 3 und 
Abs. 3a lit. a und b sowie für Motorfahrräder und vierrädrige 
Leichtkraftfahrzeuge. Bei den in § 40 Abs. 1 lit. a angeführten Fahrzeugen tritt an 
die Stelle des Landeswappens das Bundeswappen, bei den zur Verwendung für 
die Feuerwehr bestimmten Fahrzeugen tritt an die Stelle des Landeswappens das 
Feuerwehr-Korpsabzeichen. Weiße Kennzeichentafeln (Z 1 und Z 5, 
ausgenommen solche für Motorfahrräder und vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge) 
müssen an ihrer oberen und unteren Kante rot-weiß-rot gerandet sein; 
Kennzeichentafeln für Motorfahrräder und vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge 
müssen weiß, solche gemäß Z 5 grün umrandet sein. Auf Kennzeichentafeln für 
vorübergehend zugelassene Fahrzeuge müssen auf einem roten Streifen am 
rechten Rand der Tafel in weißer Schrift die zwei letzten Ziffern der Jahreszahl 
des Kalenderjahres angegeben sein, in dem die Zulassung erlischt. 
Kennzeichentafeln müssen dauerhaft und widerstandsfähig ausgeführt und mit 
einer Hohlprägung versehen sein, die das Bundeswappen mit der Umschrift 
„Republik Österreich“ und die dem Hersteller der Kennzeichentafeln (Abs. 5) 
vom Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur zugewiesene 
Kontrollnummer zeigt. 

(4a) bis (4b) … (4a) bis (4b) … 
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(5) Zur Herstellung von Kennzeichentafeln ist eine Bewilligung des 
Bundesministers für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie erforderlich. Eine solche Bewilligung ist zu erteilen, wenn der 
Antragsteller über eine durch Verordnung des Bundesministers für Klimaschutz, 
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie festgesetzte 
Gewerbeberechtigung und über die ebenfalls durch Verordnung des 
Bundesministers für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie zusätzlich festgelegten besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten, die 
zur Erfüllung der mit dieser Bewilligung verbundenen Aufgaben erforderlich 
sind, verfügt und wenn auf Grund seines bisherigen Gesamtverhaltens zu erwarten 
ist, daß er die für die Ausübung der Berechtigung erforderliche Zuverlässigkeit 
besitzt. Bei der Festsetzung der notwendigen Gewerbeberechtigung ist 
insbesondere auf die bei der Fertigung von Kennzeichentafeln nötigen Kenntnisse 
und Erfahrungen Bedacht zu nehmen. 

(5) Zur Herstellung von Kennzeichentafeln ist eine Bewilligung des 
Bundesministers für Innovation, Mobilität und Infrastruktur erforderlich. Eine 
solche Bewilligung ist zu erteilen, wenn der Antragsteller über eine durch 
Verordnung des Bundesministers für Innovation, Mobilität und Infrastruktur 
festgesetzte Gewerbeberechtigung und über die ebenfalls durch Verordnung des 
Bundesministers für Innovation, Mobilität und Infrastruktur zusätzlich 
festgelegten besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten, die zur Erfüllung der mit 
dieser Bewilligung verbundenen Aufgaben erforderlich sind, verfügt und wenn 
auf Grund seines bisherigen Gesamtverhaltens zu erwarten ist, daß er die für die 
Ausübung der Berechtigung erforderliche Zuverlässigkeit besitzt. Bei der 
Festsetzung der notwendigen Gewerbeberechtigung ist insbesondere auf die bei 
der Fertigung von Kennzeichentafeln nötigen Kenntnisse und Erfahrungen 
Bedacht zu nehmen. 

(5a) Wurde ein gewerberechtlicher Geschäftsführer bestellt und der 
Gewerbebehörde angezeigt (§ 39 GewO 1994), so ist dieser auch für die 
Ausübung der in Abs. 5 geregelten Bewilligung verantwortlich. Die Bestellung 
sowie jeder Wechsel in der Person des gewerberechtlichen Geschäftsführers sind 
dem Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie anzuzeigen. 

(5a) Wurde ein gewerberechtlicher Geschäftsführer bestellt und der 
Gewerbebehörde angezeigt (§ 39 GewO 1994), so ist dieser auch für die 
Ausübung der in Abs. 5 geregelten Bewilligung verantwortlich. Die Bestellung 
sowie jeder Wechsel in der Person des gewerberechtlichen Geschäftsführers sind 
dem Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur anzuzeigen. 

(5b) Eine Bewilligung nach Abs. 5 ist zu entziehen, wenn die 
Gewerbeberechtigung erloschen ist oder die erforderliche Zuverlässigkeit 
weggefallen ist; sie ist weiters zu entziehen, wenn der Bewilligungsinhaber trotz 
Aufforderung des Bundesministers für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie keinen gewerberechtlichen Geschäftsführer bestellt 
oder seine Meldepflicht gemäß Abs. 5a wiederholt verletzt. Wurde die 
Bewilligung entzogen, so sind die Prägestempel mit dem Bundeswappen 
unverzüglich dem Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie abzuliefern. Die Ablieferung begründet keinen 
Anspruch auf Entschädigung. 

(5b) Eine Bewilligung nach Abs. 5 ist zu entziehen, wenn die 
Gewerbeberechtigung erloschen ist oder die erforderliche Zuverlässigkeit 
weggefallen ist; sie ist weiters zu entziehen, wenn der Bewilligungsinhaber trotz 
Aufforderung des Bundesministers für Innovation, Mobilität und Infrastruktur 
keinen gewerberechtlichen Geschäftsführer bestellt oder seine Meldepflicht 
gemäß Abs. 5a wiederholt verletzt. Wurde die Bewilligung entzogen, so sind die 
Prägestempel mit dem Bundeswappen unverzüglich dem Bundesminister für 
Innovation, Mobilität und Infrastruktur abzuliefern. Die Ablieferung begründet 
keinen Anspruch auf Entschädigung. 

(5c) Der Hersteller hat einen Anspruch auf ein Entgelt; dieses ist für jede 
Type von Kennzeichentafeln durch Verordnung des Bundesministers für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie 

(5c) Der Hersteller hat einen Anspruch auf ein Entgelt; dieses ist für jede 
Type von Kennzeichentafeln durch Verordnung des Bundesministers für 
Innovation, Mobilität und Infrastruktur festzusetzen. Das Entgelt hat die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
festzusetzen. Das Entgelt hat die Gestehungskosten in einem rationell geführten 
Betrieb zu decken und einen angemessenen Gewinn zu sichern. 

Gestehungskosten in einem rationell geführten Betrieb zu decken und einen 
angemessenen Gewinn zu sichern. 

(5d) Der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie hat die Abmessungen, die technische Beschaffenheit 
und die optische Gestaltung der Kennzeichentafeln durch Verordnung zu regeln; 
dabei ist darauf Bedacht zu nehmen, daß die Kennzeichen auch bei erhöhter 
Beanspruchung und bei schlechten Sichtverhältnissen leicht lesbar bleiben. 
Festzusetzen ist insbesondere 

(5d) Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur hat die 
Abmessungen, die technische Beschaffenheit und die optische Gestaltung der 
Kennzeichentafeln durch Verordnung zu regeln; dabei ist darauf Bedacht zu 
nehmen, daß die Kennzeichen auch bei erhöhter Beanspruchung und bei 
schlechten Sichtverhältnissen leicht lesbar bleiben. Festzusetzen ist insbesondere 

Z 1 bis Z 3 … Z 1 bis Z 3 … 

(6) bis (8) … (6) bis (8) … 

§ 56. (1) bis (1c) … § 56. (1) bis (1c) … 

(2) Der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie kann jederzeit Fahrzeuge einer bestimmten Art 
gemäß Abs. 1 überprüfen, wenn diese Fahrzeuge Fehler oder Mängel aufweisen, 
durch die die Verkehrs- oder Betriebssicherheit beeinträchtigt wird, oder wenn 
mit diesen Fahrzeugen mehr Lärm, Rauch, übler Geruch oder schädliche 
Luftverunreinigungen verursacht werden können, als bei ordnungsgemäßem 
Zustand und sachgemäßem Betrieb unvermeidbar ist. 

(2) Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur kann 
jederzeit Fahrzeuge einer bestimmten Art gemäß Abs. 1 überprüfen, wenn diese 
Fahrzeuge Fehler oder Mängel aufweisen, durch die die Verkehrs- oder 
Betriebssicherheit beeinträchtigt wird, oder wenn mit diesen Fahrzeugen mehr 
Lärm, Rauch, übler Geruch oder schädliche Luftverunreinigungen verursacht 
werden können, als bei ordnungsgemäßem Zustand und sachgemäßem Betrieb 
unvermeidbar ist. 

(3) … (3) … 

(4) Wurden schwere Mängel (§ 57 Abs. 7) festgestellt, so ist für jede im Zuge 
der besonderen Überprüfung vorgenommene Prüfung des Fahrzeuges, sofern das 
Gutachten nicht von einem gemäß § 57 Abs. 4 Ermächtigten eingeholt worden ist, 
ein Kostenersatz zu entrichten. Der Kostenersatz ist auch für jede im Zuge einer 
besonderen Überprüfung gemäß Abs. 1 vierter Satz vorgenommene Prüfung des 
Fahrzeuges zu entrichten. Der Kostenersatz fließt der Gebietskörperschaft zu, die 
den Aufwand der für die Prüfung der Fahrzeuge erforderlichen Einrichtungen 
trägt. Die Höhe des Kostenersatzes ist durch Verordnung des Bundesministers für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie 
festzusetzen. 

(4) Wurden schwere Mängel (§ 57 Abs. 7) festgestellt, so ist für jede im Zuge 
der besonderen Überprüfung vorgenommene Prüfung des Fahrzeuges, sofern das 
Gutachten nicht von einem gemäß § 57 Abs. 4 Ermächtigten eingeholt worden ist, 
ein Kostenersatz zu entrichten. Der Kostenersatz ist auch für jede im Zuge einer 
besonderen Überprüfung gemäß Abs. 1 vierter Satz vorgenommene Prüfung des 
Fahrzeuges zu entrichten. Der Kostenersatz fließt der Gebietskörperschaft zu, die 
den Aufwand der für die Prüfung der Fahrzeuge erforderlichen Einrichtungen 
trägt. Die Höhe des Kostenersatzes ist durch Verordnung des Bundesministers für 
Innovation, Mobilität und Infrastruktur festzusetzen. 

(5) bis (6) … (5) bis (6) … 

§ 57a. (1) bis (1b)… § 57a. (1) bis (1b)… 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(2) Der Landeshauptmann hat für seinen örtlichen Wirkungsbereich auf 
Antrag Ziviltechniker oder technische Büros-Ingenieurbüros (§ 134 GewO) des 
einschlägigen Fachgebietes, Vereine oder zur Reparatur von Kraftfahrzeugen oder 
Anhängern berechtigte Gewerbetreibende, die hinreichend über hiezu geeignetes 
Personal und die erforderlichen Einrichtungen verfügen, zur wiederkehrenden 
Begutachtung aller oder einzelner Arten von Fahrzeugen gemäß Abs. 1 zu 
ermächtigen. Die Ermächtigung darf nur vertrauenswürdigen Personen verliehen 
werden. Bei der Ermächtigung ist auch auszusprechen, in welcher Weise die 
Prüfstellen erkennbar gemacht sein müssen. Der Ermächtigte hat Veränderungen 
hinsichtlich seines Personals und seiner Einrichtungen, soweit diese 
Voraussetzung für die Erteilung der Ermächtigung waren, sowie Änderungen im 
Zusammenhang mit der Gewerbeberechtigung und andere für die Ermächtigung 
relevante Umstände unverzüglich dem Landeshauptmann anzuzeigen. Die 
Ermächtigung ist ganz oder nur hinsichtlich einzelner Arten von Fahrzeugen zu 
widerrufen, wenn der Ermächtigte nicht mehr vertrauenswürdig ist, nicht mehr 
über geeignetes Personal verfügt, seine Einrichtungen nicht den durch 
Verordnung festgesetzten Anforderungen entsprechen oder wenn eine der für die 
Erteilung der Ermächtigung erforderlichen Voraussetzungen nicht mehr gegeben 
ist. Erforderlichenfalls kann der Ausschluss bestimmter geeigneter Personen von 
dieser Tätigkeit angeordnet werden. Durch Verordnung des Bundesministers für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie ist 
festzusetzen, unter welchen Voraussetzungen eine Person als zur Durchführung 
der wiederkehrenden Begutachtung unter Berücksichtigung der Fahrzeugarten 
geeignet zu gelten hat und welche Einrichtungen nach dem jeweiligen Stand der 
Technik zur wiederkehrenden Begutachtung unter Berücksichtigung der 
Fahrzeugarten erforderlich sind. 

(2) Der Landeshauptmann hat für seinen örtlichen Wirkungsbereich auf 
Antrag Ziviltechniker oder technische Büros-Ingenieurbüros (§ 134 GewO) des 
einschlägigen Fachgebietes, Vereine oder zur Reparatur von Kraftfahrzeugen oder 
Anhängern berechtigte Gewerbetreibende, die hinreichend über hiezu geeignetes 
Personal und die erforderlichen Einrichtungen verfügen, zur wiederkehrenden 
Begutachtung aller oder einzelner Arten von Fahrzeugen gemäß Abs. 1 zu 
ermächtigen. Die Ermächtigung darf nur vertrauenswürdigen Personen verliehen 
werden. Bei der Ermächtigung ist auch auszusprechen, in welcher Weise die 
Prüfstellen erkennbar gemacht sein müssen. Der Ermächtigte hat Veränderungen 
hinsichtlich seines Personals und seiner Einrichtungen, soweit diese 
Voraussetzung für die Erteilung der Ermächtigung waren, sowie Änderungen im 
Zusammenhang mit der Gewerbeberechtigung und andere für die Ermächtigung 
relevante Umstände unverzüglich dem Landeshauptmann anzuzeigen. Die 
Ermächtigung ist ganz oder nur hinsichtlich einzelner Arten von Fahrzeugen zu 
widerrufen, wenn der Ermächtigte nicht mehr vertrauenswürdig ist, nicht mehr 
über geeignetes Personal verfügt, seine Einrichtungen nicht den durch 
Verordnung festgesetzten Anforderungen entsprechen oder wenn eine der für die 
Erteilung der Ermächtigung erforderlichen Voraussetzungen nicht mehr gegeben 
ist. Erforderlichenfalls kann der Ausschluss bestimmter geeigneter Personen von 
dieser Tätigkeit angeordnet werden. Durch Verordnung des Bundesministers für 
Innovation, Mobilität und Infrastruktur ist festzusetzen, unter welchen 
Voraussetzungen eine Person als zur Durchführung der wiederkehrenden 
Begutachtung unter Berücksichtigung der Fahrzeugarten geeignet zu gelten hat 
und welche Einrichtungen nach dem jeweiligen Stand der Technik zur 
wiederkehrenden Begutachtung unter Berücksichtigung der Fahrzeugarten 
erforderlich sind. 

(2a) … (2a) … 

(2b) Die Bundesinnung der Kfz-Techniker führt als Angelegenheit des 
übertragenen Wirkungsbereiches ein Verzeichnis des geeigneten Personals und 
stellt für jede geeignete Person einen § 57a-Bildungspass aus, aus dem die 
Eignung der Person und die Absolvierung der erforderlichen Schulungen 
hervorgeht. In diesen Angelegenheiten ist sie an Weisungen des Bundesministers 
für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie 
gebunden. Das Verzeichnis des geeigneten Personals kann auch in elektronischer 

(2b) Die Bundesinnung der Kfz-Techniker führt als Angelegenheit des 
übertragenen Wirkungsbereiches ein Verzeichnis des geeigneten Personals und 
stellt für jede geeignete Person einen § 57a-Bildungspass aus, aus dem die 
Eignung der Person und die Absolvierung der erforderlichen Schulungen 
hervorgeht. In diesen Angelegenheiten ist sie an Weisungen des Bundesministers 
für Innovation, Mobilität und Infrastruktur gebunden. Das Verzeichnis des 
geeigneten Personals kann auch in elektronischer Form als Datenbank geführt 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Form als Datenbank geführt werden. In dieser Datenbank dürfen zum Zwecke der 
Verwaltung der geeigneten Personen folgende personenbezogene Daten der 
geeigneten Personen verarbeitet werden: 

werden. In dieser Datenbank dürfen zum Zwecke der Verwaltung der geeigneten 
Personen folgende personenbezogene Daten der geeigneten Personen verarbeitet 
werden: 

Z 1 bis Z 8 … Z 1 bis Z 8 … 

Die die Schulungen durchführenden Stellen haben die Bundesinnung der Kfz-
Techniker von durchgeführten Schulungen zu verständigen. Die Bundesinnung 
der Kfz-Techniker kann die absolvierten Schulungen bei den jeweiligen Personen 
selbst eintragen oder die Eintragungen im Einvernehmen mit den durchführenden 
Stellen direkt diesen übertragen. Der Landeshauptmann kann in Verfahren gemäß 
Abs. 2 oder bei Überprüfungen gemäß Abs. 2a in die Datenbank Einsicht nehmen. 
Die unter Z 1 bis 8 genannten Daten können auf dem Bildungspass auch in 
elektronischer Form auf einem Chip gespeichert werden. Durch Verordnung des 
Bundesministers für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie können die näheren Bestimmungen über Form und Inhalt des 
Bildungspasses und Eintragungsmodalitäten in die Datenbank festgelegt werden. 
Die Daten sind nach fünf Jahren ab dem Zeitpunkt, ab dem eine bestimmte Person 
nicht mehr als geeignete Person tätig sein darf, zu löschen. 

Die die Schulungen durchführenden Stellen haben die Bundesinnung der Kfz-
Techniker von durchgeführten Schulungen zu verständigen. Die Bundesinnung 
der Kfz-Techniker kann die absolvierten Schulungen bei den jeweiligen Personen 
selbst eintragen oder die Eintragungen im Einvernehmen mit den durchführenden 
Stellen direkt diesen übertragen. Der Landeshauptmann kann in Verfahren gemäß 
Abs. 2 oder bei Überprüfungen gemäß Abs. 2a in die Datenbank Einsicht nehmen. 
Die unter Z 1 bis 8 genannten Daten können auf dem Bildungspass auch in 
elektronischer Form auf einem Chip gespeichert werden. Durch Verordnung des 
Bundesministers für Innovation, Mobilität und Infrastruktur können die näheren 
Bestimmungen über Form und Inhalt des Bildungspasses und 
Eintragungsmodalitäten in die Datenbank festgelegt werden. Die Daten sind nach 
fünf Jahren ab dem Zeitpunkt, ab dem eine bestimmte Person nicht mehr als 
geeignete Person tätig sein darf, zu löschen. 

(3) bis (6) … (3) bis (6) … 

(7) Zur Herstellung von Begutachtungsplaketten (Abs. 5) ist eine 
Bewilligung des Bundesministers für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie erforderlich. Eine solche Bewilligung ist zu erteilen, 
wenn der Antragsteller über eine durch Verordnung des Bundesministers für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie 
festgesetzte Gewerbeberechtigung und über die ebenfalls durch Verordnung des 
Bundesministers für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie zusätzlich festgelegten besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten, die 
zur Erfüllung der mit dieser Bewilligung verbundenen Aufgaben erforderlich 
sind, verfügt und wenn auf Grund seines bisherigen Gesamtverhaltens zu erwarten 
ist, daß er die für die Ausübung der Berechtigung erforderliche Zuverlässigkeit 
besitzt. Bei der Festsetzung der notwendigen Gewerbeberechtigung ist 
insbesondere auf die bei der Fertigung von Begutachtungsplaketten nötigen 
Kenntnisse und Erfahrungen Bedacht zu nehmen. 

(7) Zur Herstellung von Begutachtungsplaketten (Abs. 5) ist eine 
Bewilligung des Bundesministers für Innovation, Mobilität und Infrastruktur 
erforderlich. Eine solche Bewilligung ist zu erteilen, wenn der Antragsteller über 
eine durch Verordnung des Bundesministers für Innovation, Mobilität und 
Infrastruktur festgesetzte Gewerbeberechtigung und über die ebenfalls durch 
Verordnung des Bundesministers für Innovation, Mobilität und Infrastruktur 
zusätzlich festgelegten besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten, die zur Erfüllung 
der mit dieser Bewilligung verbundenen Aufgaben erforderlich sind, verfügt und 
wenn auf Grund seines bisherigen Gesamtverhaltens zu erwarten ist, daß er die 
für die Ausübung der Berechtigung erforderliche Zuverlässigkeit besitzt. Bei der 
Festsetzung der notwendigen Gewerbeberechtigung ist insbesondere auf die bei 
der Fertigung von Begutachtungsplaketten nötigen Kenntnisse und Erfahrungen 
Bedacht zu nehmen. 

(7a) Wurde ein gewerberechtlicher Geschäftsführer bestellt und der 
Gewerbebehörde angezeigt (§ 39 GewO 1994), so ist dieser auch für die 

(7a) Wurde ein gewerberechtlicher Geschäftsführer bestellt und der 
Gewerbebehörde angezeigt (§ 39 GewO 1994), so ist dieser auch für die 

411 der B
eilagen X

X
V

III. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

51 von 85

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



 
 
 
 
 
   

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Ausübung der in Abs. 7 geregelten Bewilligung verantwortlich. Die Bestellung 
sowie jeder Wechsel in der Person des gewerberechtlichen Geschäftsführers sind 
dem Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie anzuzeigen. 

Ausübung der in Abs. 7 geregelten Bewilligung verantwortlich. Die Bestellung 
sowie jeder Wechsel in der Person des gewerberechtlichen Geschäftsführers sind 
dem Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur anzuzeigen. 

(7b) Eine Bewilligung nach Abs. 7 ist zu entziehen, wenn die 
Gewerbeberechtigung erloschen ist oder die erforderliche Zuverlässigkeit 
weggefallen ist; sie ist weiters zu entziehen, wenn der Bewilligungsinhaber trotz 
Aufforderung des Bundesministers für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie keinen gewerberechtlichen Geschäftsführer bestellt 
oder seine Meldepflicht gemäß Abs. 7a wiederholt verletzt. 

(7b) Eine Bewilligung nach Abs. 7 ist zu entziehen, wenn die 
Gewerbeberechtigung erloschen ist oder die erforderliche Zuverlässigkeit 
weggefallen ist; sie ist weiters zu entziehen, wenn der Bewilligungsinhaber trotz 
Aufforderung des Bundesministers für Innovation, Mobilität und Infrastruktur 
keinen gewerberechtlichen Geschäftsführer bestellt oder seine Meldepflicht 
gemäß Abs. 7a wiederholt verletzt. 

(7c) Der Hersteller hat einen Anspruch auf ein Entgelt; dieses ist für die 
Begutachtungsplaketten durch Verordnung des Bundesministers für Klimaschutz, 
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie festzusetzen. Das 
Entgelt hat die Gestehungskosten in einem rationell geführten Betrieb zu decken 
und einen angemessenen Gewinn zu sichern. 

(7c) Der Hersteller hat einen Anspruch auf ein Entgelt; dieses ist für die 
Begutachtungsplaketten durch Verordnung des Bundesministers für Innovation, 
Mobilität und Infrastruktur festzusetzen. Das Entgelt hat die Gestehungskosten in 
einem rationell geführten Betrieb zu decken und einen angemessenen Gewinn zu 
sichern. 

(7d) bis (9) … (7d) bis (9) … 

§ 57c. (1) … § 57c. (1) … 

(2) Über die Begutachtungsplakettendatenbank wird die Zuteilung der 
Nummernkreise und der Begutachtungsplaketten vorgenommen. Der 
Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie vergibt eindeutige Nummernkreise an die ermächtigten 
Plakettenhersteller. Diese teilen Nummernkreise und Begutachtungsplaketten den 
Behörden und den Zulassungsstellen zu. Die Behörden ihrerseits verteilen die 
Nummernkreise und die Begutachtungsplaketten an die zur Ausgabe oder 
Anbringung der Begutachtungsplaketten berechtigten Stellen, das sind die 
Behörden, die Zulassungsstellen, sofern die Zuteilung nicht direkt durch die 
Plakettenhersteller erfolgt, die gemäß § 57a Abs. 2 ermächtigten Stellen und die 
Landesprüfstellen. Die zur Ausgabe oder Anbringung der Begutachtungsplaketten 
berechtigten Stellen haben in der Begutachtungsplakettendatenbank zu 
vermerken, welche Plakette (Nummer) für welches konkrete Fahrzeug 
(Fahrgestellnummer und Kennzeichen) ausgegeben oder am Fahrzeug angebracht 
worden ist. Diese Zuordnung kann auch automatisch über eine Schnittstelle in die 
Begutachtungsplakettendatenbank eingefügt werden. Weiters hat die jeweilige 
Stelle alle ihre verdruckten, beschädigten, gestohlenen oder verlorenen 

(2) Über die Begutachtungsplakettendatenbank wird die Zuteilung der 
Nummernkreise und der Begutachtungsplaketten vorgenommen. Der 
Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur vergibt eindeutige 
Nummernkreise an die ermächtigten Plakettenhersteller. Diese teilen 
Nummernkreise und Begutachtungsplaketten den Behörden und den 
Zulassungsstellen zu. Die Behörden ihrerseits verteilen die Nummernkreise und 
die Begutachtungsplaketten an die zur Ausgabe oder Anbringung der 
Begutachtungsplaketten berechtigten Stellen, das sind die Behörden, die 
Zulassungsstellen, sofern die Zuteilung nicht direkt durch die Plakettenhersteller 
erfolgt, die gemäß § 57a Abs. 2 ermächtigten Stellen und die Landesprüfstellen. 
Die zur Ausgabe oder Anbringung der Begutachtungsplaketten berechtigten 
Stellen haben in der Begutachtungsplakettendatenbank zu vermerken, welche 
Plakette (Nummer) für welches konkrete Fahrzeug (Fahrgestellnummer und 
Kennzeichen) ausgegeben oder am Fahrzeug angebracht worden ist. Diese 
Zuordnung kann auch automatisch über eine Schnittstelle in die 
Begutachtungsplakettendatenbank eingefügt werden. Weiters hat die jeweilige 
Stelle alle ihre verdruckten, beschädigten, gestohlenen oder verlorenen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Begutachtungsplaketten in der Begutachtungsplakettendatenbank ersichtlich zu 
machen. 

Begutachtungsplaketten in der Begutachtungsplakettendatenbank ersichtlich zu 
machen. 

(3) bis (4d) … (3) bis (4d) … 

(5) In die in der Begutachtungsplakettendatenbank gespeicherten Daten 
können Einsicht nehmen: 

(5) In die in der Begutachtungsplakettendatenbank gespeicherten Daten 
können Einsicht nehmen: 

 1. der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie für die Vergabe der Nummernkreise und in 
die anonymisierten fahrzeugspezifischen Daten sowie die anonymisierten 
Ergebnisse der Begutachtungen (festgestellte Mängel), 

 1. der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur für die 
Vergabe der Nummernkreise und in die anonymisierten 
fahrzeugspezifischen Daten sowie die anonymisierten Ergebnisse der 
Begutachtungen (festgestellte Mängel), 

Z 2 bis Z 8 … Z 2 bis Z 8 … 

(6) bis (9) … (6) bis (9) … 

(10) Die Betreiber der Begutachtungsplakettendatenbank sind ermächtigt, 
eine Abfragemöglichkeit vorzusehen, bei der jede interessierte Person online über 
die Suchkriterien Erstzulassungsdatum und entweder Kennzeichen oder 
Fahrzeugidentifizierungsnummer (VIN) des Fahrzeuges die in der Datenbank 
enthaltenen pseudonymisierten Inhalte der Gutachten des jeweiligen Fahrzeuges 
einsehen und abrufen kann. Für jede Abfrage ist ein angemessener Kostenbeitrag 
zu entrichten. Die Höhe des Kostenbeitrages bedarf der Zustimmung des 
Bundesministers für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie. Zum Zwecke der Verrechnung kann eine Registrierung der Person 
mittels eines Registrierungsformulares vorgesehen werden und es dürfen 
Vorname, Nachname sowie Firma bei juristischen Personen und Adresse für 
längstens ein Jahr gespeichert werden. 

(10) Die Betreiber der Begutachtungsplakettendatenbank sind ermächtigt, 
eine Abfragemöglichkeit vorzusehen, bei der jede interessierte Person online über 
die Suchkriterien Erstzulassungsdatum und entweder Kennzeichen oder 
Fahrzeugidentifizierungsnummer (VIN) des Fahrzeuges die in der Datenbank 
enthaltenen pseudonymisierten Inhalte der Gutachten des jeweiligen Fahrzeuges 
einsehen und abrufen kann. Für jede Abfrage ist ein angemessener Kostenbeitrag 
zu entrichten. Die Höhe des Kostenbeitrages bedarf der Zustimmung des 
Bundesministers für Innovation, Mobilität und Infrastruktur. Zum Zwecke der 
Verrechnung kann eine Registrierung der Person mittels eines 
Registrierungsformulares vorgesehen werden und es dürfen Vorname, Nachname 
sowie Firma bei juristischen Personen und Adresse für längstens ein Jahr 
gespeichert werden. 

§ 58. (1) … § 58. (1) … 

(2) Die Behörde, in deren örtlichem Wirkungsbereich sich ein Fahrzeug 
befindet, oder die ihr zur Verfügung stehenden Organe des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes können jederzeit an Ort und Stelle prüfen, ob mit dem 
Fahrzeug mehr Lärm, Rauch, übler Geruch oder schädliche Luftverunreinigungen 
verursacht werden, als bei ordnungsgemäßem Zustand und sachgemäßem Betrieb 
unvermeidbar ist. Wird dabei festgestellt, dass mit dem Fahrzeug auf Grund 
unzulässiger, nicht genehmigter Änderungen oder auf Grund von schadhaften 
Teilen oder Ausrüstungsgegenständen unzulässig starker Lärm, Rauch, übler 
Geruch oder schädliche Luftverunreinigungen verursacht werden, so sind bei 

(2) Die Behörde, in deren örtlichem Wirkungsbereich sich ein Fahrzeug 
befindet, oder die ihr zur Verfügung stehenden Organe des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes können jederzeit an Ort und Stelle prüfen, ob mit dem 
Fahrzeug mehr Lärm, Rauch, übler Geruch oder schädliche Luftverunreinigungen 
verursacht werden, als bei ordnungsgemäßem Zustand und sachgemäßem Betrieb 
unvermeidbar ist. Wird dabei festgestellt, dass mit dem Fahrzeug auf Grund 
unzulässiger, nicht genehmigter Änderungen oder auf Grund von schadhaften 
Teilen oder Ausrüstungsgegenständen unzulässig starker Lärm, Rauch, übler 
Geruch oder schädliche Luftverunreinigungen verursacht werden, so sind bei 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Gefahr im Verzug, unbeschadet der Bestimmungen des § 44 Abs. 1 lit. a über die 
Aufhebung der Zulassung, der Zulassungsschein und die Kennzeichentafeln 
unverzüglich abzunehmen. Das gilt insbesondere dann, wenn aus eigener 
Wahrnehmung festgestellt wird, dass mit dem Fahrzeug gesteuerte 
Fehlzündungen, Geräusche durch schlagartiges Abblasen von Überdruck im 
Ansaugsystem oder Flammen aus dem Endschalldämpfer erzeugt werden. Durch 
Verordnung des Bundesministers für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie können nähere Kriterien, wann Gefahr in Verzug 
anzunehmen ist und der Zulassungsschein und die Kennzeichentafeln 
abzunehmen sind, festgelegt werden. 

Gefahr im Verzug, unbeschadet der Bestimmungen des § 44 Abs. 1 lit. a über die 
Aufhebung der Zulassung, der Zulassungsschein und die Kennzeichentafeln 
unverzüglich abzunehmen. Das gilt insbesondere dann, wenn aus eigener 
Wahrnehmung festgestellt wird, dass mit dem Fahrzeug gesteuerte 
Fehlzündungen, Geräusche durch schlagartiges Abblasen von Überdruck im 
Ansaugsystem oder Flammen aus dem Endschalldämpfer erzeugt werden. Durch 
Verordnung des Bundesministers für Innovation, Mobilität und Infrastruktur 
können nähere Kriterien, wann Gefahr in Verzug anzunehmen ist und der 
Zulassungsschein und die Kennzeichentafeln abzunehmen sind, festgelegt 
werden. 

(3) … (3) … 

(4) Wurden im Zuge der Prüfung an Ort und Stelle (Abs. 1 bis 3) schwere 
Mängel (§ 57 Abs. 7) festgestellt, so ist für die Benützung der zur Verfügung 
gestellten Einrichtungen vom Zulassungsbesitzer unmittelbar ein Kostenersatz zu 
entrichten. Der Lenker des Kraftfahrzeuges gilt als Vertreter des 
Zulassungsbesitzers, falls dieser nicht selbst oder ein von ihm bestellter Vertreter 
bei der Überprüfung anwesend ist. Wird der Kostenersatz nicht ohne weiteres 
entrichtet, so ist der Kostenersatz von der Behörde vorzuschreiben. Der 
Kostenersatz fließt der Gebietskörperschaft zu, die den Aufwand für die zur 
Verfügung gestellten Einrichtungen zu tragen hat. Die Höhe dieses 
Kostenersatzes ist durch Verordnung des Bundesministers für Klimaschutz, 
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie festzusetzen. 

(4) Wurden im Zuge der Prüfung an Ort und Stelle (Abs. 1 bis 3) schwere 
Mängel (§ 57 Abs. 7) festgestellt, so ist für die Benützung der zur Verfügung 
gestellten Einrichtungen vom Zulassungsbesitzer unmittelbar ein Kostenersatz zu 
entrichten. Der Lenker des Kraftfahrzeuges gilt als Vertreter des 
Zulassungsbesitzers, falls dieser nicht selbst oder ein von ihm bestellter Vertreter 
bei der Überprüfung anwesend ist. Wird der Kostenersatz nicht ohne weiteres 
entrichtet, so ist der Kostenersatz von der Behörde vorzuschreiben. Der 
Kostenersatz fließt der Gebietskörperschaft zu, die den Aufwand für die zur 
Verfügung gestellten Einrichtungen zu tragen hat. Die Höhe dieses Kostenersatzes 
ist durch Verordnung des Bundesministers für Innovation, Mobilität und 
Infrastruktur festzusetzen. 

(5) Der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie kann durch Verordnung bestimmte nichtbehördliche 
Aufgaben im Zusammenhang mit der Erfüllung der Aufgaben einer Kontaktstelle 
gemäß Artikel 17 der Richtlinie 2014/47/EU, des Berichtswesens sowie der 
Qualitätssicherung im Bereich technischer Unterwegskontrollen und der 
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten, der Autobahnen- und 
Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft zur eigenverantwortlichen 
Besorgung übertragen. 

(5) Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur kann 
durch Verordnung bestimmte nichtbehördliche Aufgaben im Zusammenhang mit 
der Erfüllung der Aufgaben einer Kontaktstelle gemäß Artikel 17 der Richtlinie 
2014/47/EU, des Berichtswesens sowie der Qualitätssicherung im Bereich 
technischer Unterwegskontrollen und der Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten, der Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-
Aktiengesellschaft zur eigenverantwortlichen Besorgung übertragen. 

§ 58a. (1) bis (3) … § 58a. (1) bis (3) … 

(4) Über die anfänglichen technischen Unterwegskontrollen sind 
Aufzeichnungen zu führen und die für die Berichterstattung gemäß Artikel 20 der 
Richtlinie 2014/47/EU benötigte Daten zu erfassen. Diese Aufzeichnungen sind 

(4) Über die anfänglichen technischen Unterwegskontrollen sind 
Aufzeichnungen zu führen und die für die Berichterstattung gemäß Artikel 20 der 
Richtlinie 2014/47/EU benötigte Daten zu erfassen. Diese Aufzeichnungen sind 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
von den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes zu sammeln und 
automationsunterstützt im Wege des Bundesministeriums für Inneres zumindest 
halbjährlich in anonymisierter Form an den Bundesminister für Klimaschutz, 
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie zu übermitteln. Die 
Kontrolldaten sind wie folgt aufzuschlüsseln: 

von den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes zu sammeln und 
automationsunterstützt im Wege des Bundesministeriums für Inneres zumindest 
halbjährlich in anonymisierter Form an den Bundesminister für Innovation, 
Mobilität und Infrastruktur zu übermitteln. Die Kontrolldaten sind wie folgt 
aufzuschlüsseln: 

Z 1 bis Z 4 … Z 1 bis Z 4 … 

Das Bundesministerium für Inneres hat die Aufzeichnungen zusammenzufassen 
und halbjährlich jeweils bis zum 31. August und 28. Februar einen Bericht über 
das vorhergehende Halbjahr dem Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie zur jährlichen Berichterstattung 
an den Nationalrat und zur Berichterstattung an die Europäische Kommission zu 
übermitteln. 

Das Bundesministerium für Inneres hat die Aufzeichnungen zusammenzufassen 
und halbjährlich jeweils bis zum 31. August und 28. Februar einen Bericht über 
das vorhergehende Halbjahr dem Bundesminister für Innovation, Mobilität und 
Infrastruktur zur jährlichen Berichterstattung an den Nationalrat und zur 
Berichterstattung an die Europäische Kommission zu übermitteln. 

(5) Eine gründlichere technische Unterwegskontrolle wird von einem 
geeigneten Prüforgan unter Einsatz einer mobilen Kontrolleinheit, in einer 
speziellen Einrichtung für Unterwegskontrollen oder in einer gemäß § 57 oder 
§ 57a ermächtigten Prüfstelle oder in einer Landesprüfstelle durchgeführt. Bei 
einer gründlicheren technischen Unterwegskontrolle werden diejenigen in 
Anhang II der Richtlinie 2014/47/EU aufgeführten Positionen geprüft, die als 
erforderlich betrachtet werden und relevant sind, wobei insbesondere die 
Sicherheit der Bremsanlage, die Reifen, die Räder, das Fahrgestell und die 
Umweltbelastung zu berücksichtigen sind. Weiters kann auch die 
Ladungssicherung im Zuge einer gründlicheren technischen Unterwegskontrolle 
überprüft werden. Durch Verordnung des Bundesministers für Klimaschutz, 
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie sind die Anforderungen 
an das Prüforgan und die jeweiligen Prüfpositionen samt Mängelbeurteilungen 
festzusetzen. 

(5) Eine gründlichere technische Unterwegskontrolle wird von einem 
geeigneten Prüforgan unter Einsatz einer mobilen Kontrolleinheit, in einer 
speziellen Einrichtung für Unterwegskontrollen oder in einer gemäß § 57 oder 
§ 57a ermächtigten Prüfstelle oder in einer Landesprüfstelle durchgeführt. Bei 
einer gründlicheren technischen Unterwegskontrolle werden diejenigen in 
Anhang II der Richtlinie 2014/47/EU aufgeführten Positionen geprüft, die als 
erforderlich betrachtet werden und relevant sind, wobei insbesondere die 
Sicherheit der Bremsanlage, die Reifen, die Räder, das Fahrgestell und die 
Umweltbelastung zu berücksichtigen sind. Weiters kann auch die 
Ladungssicherung im Zuge einer gründlicheren technischen Unterwegskontrolle 
überprüft werden. Durch Verordnung des Bundesministers für Innovation, 
Mobilität und Infrastruktur sind die Anforderungen an das Prüforgan und die 
jeweiligen Prüfpositionen samt Mängelbeurteilungen festzusetzen. 

(6) … (6) … 

(7) Nach Abschluss einer gründlicheren Kontrolle erstellt der Prüfer einen 
Bericht, in welchem das Ergebnis der Prüfung festgehalten ist. Eine Durchschrift 
des Prüfberichtes ist dem Lenker auszuhändigen. Eine elektronische Version des 
Prüfberichtes ist an die Begutachtungsplakettendatenbank zu übermitteln und dort 
für einen Zeitraum von mindestens 36 Monaten ab Eingang zu speichern (§ 57c 
Abs. 4c) und den Behörden und dem Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie zugänglich zu machen. Nähere 

(7) Nach Abschluss einer gründlicheren Kontrolle erstellt der Prüfer einen 
Bericht, in welchem das Ergebnis der Prüfung festgehalten ist. Eine Durchschrift 
des Prüfberichtes ist dem Lenker auszuhändigen. Eine elektronische Version des 
Prüfberichtes ist an die Begutachtungsplakettendatenbank zu übermitteln und dort 
für einen Zeitraum von mindestens 36 Monaten ab Eingang zu speichern (§ 57c 
Abs. 4c) und den Behörden und dem Bundesminister für Innovation, Mobilität 
und Infrastruktur zugänglich zu machen. Nähere Vorschriften hinsichtlich der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Vorschriften hinsichtlich der Inhalte und der Gestaltung des Prüfberichtes sind 
durch Verordnung des Bundesministers für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 
Mobilität, Innovation und Technologie festzusetzen. 

Inhalte und der Gestaltung des Prüfberichtes sind durch Verordnung des 
Bundesministers für Innovation, Mobilität und Infrastruktur festzusetzen. 

(8) … (8) … 

(9) Wurden bei einer anfänglichen oder gründlicheren technischen 
Unterwegskontrolle erhebliche oder gefährliche Mängel bei einem in Österreich 
zugelassenen Fahrzeug festgestellt, so kann der Prüfer die Zulassungsbehörde 
verständigen, damit diese die Durchführung einer besonderen Überprüfung gemäß 
§ 56 anordnet. Ist das Fahrzeug in einem anderen Mitgliedstaat zugelassen, so 
kann die Behörde, in deren örtlichem Wirkungsbereich die Kontrolle erfolgt ist, 
auf der Grundlage des Musters des Prüfberichtes die zuständige Behörde dieses 
anderen Mitgliedstaats im Wege des Bundesministers für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie als Kontaktstelle im Sinne der 
Richtlinie 2014/47/EU ersuchen, eine neue Prüfung im Rahmen der technischen 
Überwachung des Fahrzeugs durchzuführen. Werden erhebliche oder gefährliche 
Mängel an einem außerhalb der Union zugelassenen Fahrzeug festgestellt, so ist 
die zuständige Behörde des Landes der Zulassung des Fahrzeugs zu unterrichten. 

(9) Wurden bei einer anfänglichen oder gründlicheren technischen 
Unterwegskontrolle erhebliche oder gefährliche Mängel bei einem in Österreich 
zugelassenen Fahrzeug festgestellt, so kann der Prüfer die Zulassungsbehörde 
verständigen, damit diese die Durchführung einer besonderen Überprüfung gemäß 
§ 56 anordnet. Ist das Fahrzeug in einem anderen Mitgliedstaat zugelassen, so 
kann die Behörde, in deren örtlichem Wirkungsbereich die Kontrolle erfolgt ist, 
auf der Grundlage des Musters des Prüfberichtes die zuständige Behörde dieses 
anderen Mitgliedstaats im Wege des Bundesministers für Innovation, Mobilität 
und Infrastruktur als Kontaktstelle im Sinne der Richtlinie 2014/47/EU ersuchen, 
eine neue Prüfung im Rahmen der technischen Überwachung des Fahrzeugs 
durchzuführen. Werden erhebliche oder gefährliche Mängel an einem außerhalb 
der Union zugelassenen Fahrzeug festgestellt, so ist die zuständige Behörde des 
Landes der Zulassung des Fahrzeugs zu unterrichten. 

§ 59. (1) bis (2) … § 59. (1) bis (2) … 

(3) Der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie hat der Europäischen Kommission und den für das 
Kraftfahrwesen zuständigen obersten Behörden der anderen EWR-
Vertragsstaaten mitzuteilen, 

(3) Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur hat der 
Europäischen Kommission und den für das Kraftfahrwesen zuständigen obersten 
Behörden der anderen EWR-Vertragsstaaten mitzuteilen, 

§ 81. (1) bis (3) … § 81. (1) bis (3) … 

(4) Der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie kann Vereine von Kraftfahrzeugbesitzern zur 
Ausstellung der internationalen Zulassungsscheine ermächtigen. Diese Vereine 
unterliegen hinsichtlich der auf Grund dieser Ermächtigung zu erfüllenden 
Aufgaben der Aufsicht und den Weisungen des Bundesministers für Klimaschutz, 
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Die 
Aufsichtsbefugnisse der Vereinsbehörde werden hiedurch nicht berührt. Die 
Ermächtigung zur Ausstellung der internationalen Zulassungsscheine ist zu 
widerrufen, wenn es zur Wahrung öffentlicher Interessen notwendig ist. 

(4) Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur kann 
Vereine von Kraftfahrzeugbesitzern zur Ausstellung der internationalen 
Zulassungsscheine ermächtigen. Diese Vereine unterliegen hinsichtlich der auf 
Grund dieser Ermächtigung zu erfüllenden Aufgaben der Aufsicht und den 
Weisungen des Bundesministers für Innovation, Mobilität und Infrastruktur. Die 
Aufsichtsbefugnisse der Vereinsbehörde werden hiedurch nicht berührt. Die 
Ermächtigung zur Ausstellung der internationalen Zulassungsscheine ist zu 
widerrufen, wenn es zur Wahrung öffentlicher Interessen notwendig ist. 

(5) … (5) … 
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§ 82. (1) … § 82. (1) … 

(1a) Sofern der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie zum Abschluss von Übereinkommen gemäß Art. 66 
Abs. 2 B-VG ermächtigt ist, kann er völkerrechtliche Vereinbarungen schließen, 
welche die gegenseitige Anerkennung der Verwendung von Fahrzeugen mit 
Probefahrtkennzeichen auf Straßen mit öffentlichem Verkehr zum Inhalt haben. 

(1a) Sofern der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur 
zum Abschluss von Übereinkommen gemäß Art. 66 Abs. 2 B-VG ermächtigt ist, 
kann er völkerrechtliche Vereinbarungen schließen, welche die gegenseitige 
Anerkennung der Verwendung von Fahrzeugen mit Probefahrtkennzeichen auf 
Straßen mit öffentlichem Verkehr zum Inhalt haben. 

(2) bis (9) … (2) bis (9) … 

§ 84. (1) bis (5) … § 84. (1) bis (5) … 

(6) Durch Verordnung des Bundesministers für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie kann für Informationsschreiben 
gemäß Absatz 2, 3 und 4 ein Formular festgesetzt werden. 

(6) Durch Verordnung des Bundesministers für Innovation, Mobilität und 
Infrastruktur kann für Informationsschreiben gemäß Absatz 2, 3 und 4 ein 
Formular festgesetzt werden. 

(7) bis (8) … (7) bis (8) … 

§ 92. (1) … § 92. (1) … 

(2) Bis zum Ablauf des 30. Juni 2007 ist bei Fahrzeugen, die auf Grund der 
in § 2 Z 1 GGBG, BGBl. I Nr. 145/1998 angeführten Vorschriften technischen 
Untersuchungen zu unterziehen und für die Zulassungsbescheinigungen 
auszustellen sind, wie folgt vorzugehen: 

(2) Bis zum Ablauf des 30. Juni 2007 ist bei Fahrzeugen, die auf Grund der 
in § 2 Z 1 GGBG, BGBl. I Nr. 145/1998 angeführten Vorschriften technischen 
Untersuchungen zu unterziehen und für die Zulassungsbescheinigungen 
auszustellen sind, wie folgt vorzugehen: 

 1. bei der Typengenehmigung hat der Bundesminister für Klimaschutz, 
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, 

 1. bei der Typengenehmigung hat der Bundesminister für Innovation, 
Mobilität und Infrastruktur, 

§ 94. (1) … § 94. (1) … 

(2) Die technische Eignung eines Fahrzeuges zur Begleitung von 
Sondertransporten ist durch ein Gutachten einer Landesprüfstelle zu bestätigen. 
Ein solches Gutachten ist fünf Jahre ab seiner Erstellung gültig. Das gemäß § 97 
Abs. 2 StVO beeidete Straßenaufsichtsorgan hat dieses Gutachten bei 
Sondertransportbegleitungen mitzuführen und den Organen des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes auf Verlangen zur Überprüfung auszuhändigen. Durch 
Verordnung des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie sind 
die näheren Bestimmungen hinsichtlich der Bauart, Ausrüstung und Ausstattung 
dieser Fahrzeuge sowie hinsichtlich der Höhe des Kostenersatzes für das 
Gutachten der Landesprüfstelle festzulegen. 

(2) Die technische Eignung eines Fahrzeuges zur Begleitung von 
Sondertransporten ist durch ein Gutachten einer Landesprüfstelle zu bestätigen. 
Ein solches Gutachten ist fünf Jahre ab seiner Erstellung gültig. Das gemäß § 97 
Abs. 2 StVO beeidete Straßenaufsichtsorgan hat dieses Gutachten bei 
Sondertransportbegleitungen mitzuführen und den Organen des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes auf Verlangen zur Überprüfung auszuhändigen. Durch 
Verordnung des Bundesministers für Innovation, Mobilität und Infrastruktur sind 
die näheren Bestimmungen hinsichtlich der Bauart, Ausrüstung und Ausstattung 
dieser Fahrzeuge sowie hinsichtlich der Höhe des Kostenersatzes für das 
Gutachten der Landesprüfstelle festzulegen. 

§ 97. (1) bis (2) … § 97. (1) bis (2) … 
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(3) Heeresfahrzeuge sind von der Bewilligungspflicht gemäß §§ 39, 101 
Abs. 5 und 104 Abs. 9 ausgenommen. Sondertransporte mit Heeresfahrzeugen 
werden unter Beachtung des § 40 Abs. 5 nach den vom Bundesminister für 
Landesverteidigung und Sport entwickelten Regeln für Transportabsicherung und 
Transportbegleitung durchgeführt. Dabei sind zivile Fahrzeuge, welche Zwecken 
des Bundesheeres dienen, sowie ausländische Militärfahrzeuge, welche im 
Rahmen gemeinsam mit dem Bundesheer durchzuführender Einsätze, Übungen 
oder Ausbildungsmaßnahmen, in Durchführung von Maßnahmen der 
Friedenssicherung im Rahmen der Vereinten Nationen, der Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa oder der Europäischen Union auf 
Grund eines Beschlusses im Rahmen der gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik oder auf Grundlage völkerrechtlicher Vereinbarungen 
eingesetzt werden, Heeresfahrzeugen gleichgestellt. 

(3) Heeresfahrzeuge sind von der Bewilligungspflicht gemäß §§ 39, 101 
Abs. 5 und 104 Abs. 9 ausgenommen. Sondertransporte mit Heeresfahrzeugen 
werden unter Beachtung des § 40 Abs. 5 nach den vom Bundesminister für 
Landesverteidigung entwickelten Regeln für Transportabsicherung und 
Transportbegleitung durchgeführt. Dabei sind zivile Fahrzeuge, welche Zwecken 
des Bundesheeres dienen, sowie ausländische Militärfahrzeuge, welche im 
Rahmen gemeinsam mit dem Bundesheer durchzuführender Einsätze, Übungen 
oder Ausbildungsmaßnahmen, in Durchführung von Maßnahmen der 
Friedenssicherung im Rahmen der Vereinten Nationen, der Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa oder der Europäischen Union auf 
Grund eines Beschlusses im Rahmen der gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik oder auf Grundlage völkerrechtlicher Vereinbarungen 
eingesetzt werden, Heeresfahrzeugen gleichgestellt. 

§ 101. (1) . lit. a bis d … § 101. (1) . lit. a bis d … 

 e) die Ladung und auch einzelne Teile dieser, auf dem Fahrzeug so 
verwahrt oder durch geeignete Mittel gesichert sind, dass sie den im 
normalen Fahrbetrieb auftretenden Kräften standhalten und der sichere 
Betrieb des Fahrzeuges nicht beeinträchtigt und niemand gefährdet 
wird. Die einzelnen Teile einer Ladung müssen so verstaut und durch 
geeignete Mittel so gesichert werden, dass sie ihre Lage zueinander 
sowie zu den Wänden des Fahrzeuges nur geringfügig verändern 
können; dies gilt jedoch nicht, wenn die Ladegüter den Laderaum nicht 
verlassen können und der sichere Betrieb des Fahrzeuges nicht 
beeinträchtigt und niemand gefährdet wird. Die Ladung oder einzelne 
Teile sind erforderlichenfalls zB durch Zurrgurte, Klemmbalken, 
Transportschutzkissen, rutschhemmende Unterlagen oder 
Kombinationen geeigneter Ladungssicherungsmittel zu sichern. Eine 
ausreichende Ladungssicherung liegt auch vor, wenn die gesamte 
Ladefläche in jeder Lage mit Ladegütern vollständig ausgefüllt ist, 
sofern ausreichend feste Abgrenzungen des Laderaumes ein 
Herabfallen des Ladegutes oder Durchdringen der 
Laderaumbegrenzung verhindern. Der Bundesminister für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie 
kann durch Verordnung nähere Bestimmungen festsetzen, in welchen 
Fällen eine Ladung mangelhaft gesichert ist. Dabei können auch 

 e) die Ladung und auch einzelne Teile dieser, auf dem Fahrzeug so 
verwahrt oder durch geeignete Mittel gesichert sind, dass sie den im 
normalen Fahrbetrieb auftretenden Kräften standhalten und der sichere 
Betrieb des Fahrzeuges nicht beeinträchtigt und niemand gefährdet 
wird. Die einzelnen Teile einer Ladung müssen so verstaut und durch 
geeignete Mittel so gesichert werden, dass sie ihre Lage zueinander 
sowie zu den Wänden des Fahrzeuges nur geringfügig verändern 
können; dies gilt jedoch nicht, wenn die Ladegüter den Laderaum nicht 
verlassen können und der sichere Betrieb des Fahrzeuges nicht 
beeinträchtigt und niemand gefährdet wird. Die Ladung oder einzelne 
Teile sind erforderlichenfalls zB durch Zurrgurte, Klemmbalken, 
Transportschutzkissen, rutschhemmende Unterlagen oder 
Kombinationen geeigneter Ladungssicherungsmittel zu sichern. Eine 
ausreichende Ladungssicherung liegt auch vor, wenn die gesamte 
Ladefläche in jeder Lage mit Ladegütern vollständig ausgefüllt ist, 
sofern ausreichend feste Abgrenzungen des Laderaumes ein 
Herabfallen des Ladegutes oder Durchdringen der 
Laderaumbegrenzung verhindern. Der Bundesminister für Innovation, 
Mobilität und Infrastruktur kann durch Verordnung nähere 
Bestimmungen festsetzen, in welchen Fällen eine Ladung mangelhaft 
gesichert ist. Dabei können auch verschiedene Mängel in der 
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verschiedene Mängel in der Ladungssicherung zu Mängelgruppen 
zusammengefasst sowie ein Formblatt für die Befundaufnahme bei 
Kontrollen festgesetzt werden. 

Ladungssicherung zu Mängelgruppen zusammengefasst sowie ein 
Formblatt für die Befundaufnahme bei Kontrollen festgesetzt werden. 

(1a) bis (7) … (1a) bis (7) … 

(7a) Gewichtskontrollen sind in jedem Kalenderjahr bei einer geeigneten 
Anzahl von in Betrieb befindlichen Fahrzeugen oder Fahrzeugkombinationen 
durchzuführen, die in einem angemessenen Verhältnis zur Gesamtzahl der jedes 
Jahr kontrollierten Fahrzeuge steht. Über die durchgeführten Kontrollen sind 
Aufzeichnungen zu führen, in denen 

(7a) Gewichtskontrollen sind in jedem Kalenderjahr bei einer geeigneten 
Anzahl von in Betrieb befindlichen Fahrzeugen oder Fahrzeugkombinationen 
durchzuführen, die in einem angemessenen Verhältnis zur Gesamtzahl der jedes 
Jahr kontrollierten Fahrzeuge steht. Über die durchgeführten Kontrollen sind 
Aufzeichnungen zu führen, in denen 

 1. die Anzahl der durchgeführten Kontrollen und  1. die Anzahl der durchgeführten Kontrollen und 

 2. die Anzahl der festgestellten Fälle von Überladung bei Fahrzeugen und 
Fahrzeugkombinationen 

 2. die Anzahl der festgestellten Fälle von Überladung bei Fahrzeugen und 
Fahrzeugkombinationen 

festgehalten werden. Diese Aufzeichnungen sind in die gemäß § 102 Abs. 11c 
festgelegten Aufzeichnungen zu integrieren und auf dem dort festgelegten Weg 
dem Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie zu übermitteln. 

festgehalten werden. Diese Aufzeichnungen sind in die gemäß § 102 Abs. 11c 
festgelegten Aufzeichnungen zu integrieren und auf dem dort festgelegten Weg 
dem Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur zu übermitteln. 

(7b) bis (8) … (7b) bis (8) … 

§ 102. (1) bis (2) … § 102. (1) bis (2) … 

(3) Der Lenker muß die Handhabung und Wirksamkeit der 
Betätigungsvorrichtungen des von ihm gelenkten Kraftfahrzeuges kennen. Ist er 
mit ihrer Handhabung und Wirksamkeit noch nicht vertraut, so darf er das 
Fahrzeug nur mit besonderer Vorsicht lenken. Er muss die Lenkvorrichtung 
während des Fahrens mit mindestens einer Hand festhalten. Er hat sich im Verkehr 
der Eigenart des Kraftfahrzeuges entsprechend zu verhalten. Während des 
Fahrens ist dem Lenker das Telefonieren ohne Benützung einer 
Freisprecheinrichtung sowie jegliche andere Verwendung des Mobiltelefons, 
ausgenommen als Navigationssystem, sofern es im Wageninneren befestigt ist, 
verboten. Der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie hat unter Bedachtnahme auf die Verkehrssicherheit 
und den Stand der Technik durch Verordnung die näheren Vorschriften bezüglich 
der Anforderungen für Freisprecheinrichtungen festzulegen. 
Freisprecheinrichtungen müssen den Anforderungen der 
Produktsicherheitsbestimmungen für Freisprecheinrichtungen entsprechen. 

(3) Der Lenker muß die Handhabung und Wirksamkeit der 
Betätigungsvorrichtungen des von ihm gelenkten Kraftfahrzeuges kennen. Ist er 
mit ihrer Handhabung und Wirksamkeit noch nicht vertraut, so darf er das 
Fahrzeug nur mit besonderer Vorsicht lenken. Er muss die Lenkvorrichtung 
während des Fahrens mit mindestens einer Hand festhalten. Er hat sich im Verkehr 
der Eigenart des Kraftfahrzeuges entsprechend zu verhalten. Während des Fahrens 
ist dem Lenker das Telefonieren ohne Benützung einer Freisprecheinrichtung 
sowie jegliche andere Verwendung des Mobiltelefons, ausgenommen als 
Navigationssystem, sofern es im Wageninneren befestigt ist, verboten. Der 
Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur hat unter 
Bedachtnahme auf die Verkehrssicherheit und den Stand der Technik durch 
Verordnung die näheren Vorschriften bezüglich der Anforderungen für 
Freisprecheinrichtungen festzulegen. Freisprecheinrichtungen müssen den 
Anforderungen der Produktsicherheitsbestimmungen für Freisprecheinrichtungen 
entsprechen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(3a) … (3a) … 

(3b) In allen Fällen gemäß Abs. 3a kann von den Pflichten des Abs. 2 erster 
Satz und Abs. 3 dritter Satz, erster Fall, abgewichen werden. Der Lenker bleibt 
aber stets verantwortlich, seine Fahraufgaben wieder zu übernehmen. Durch 
Verordnung des Bundesministers für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie ist festzulegen, 

(3b) In allen Fällen gemäß Abs. 3a kann von den Pflichten des Abs. 2 erster 
Satz und Abs. 3 dritter Satz, erster Fall, abgewichen werden. Der Lenker bleibt 
aber stets verantwortlich, seine Fahraufgaben wieder zu übernehmen. Durch 
Verordnung des Bundesministers für Innovation, Mobilität und Infrastruktur ist 
festzulegen, 

Z 1 bis Z 5 … Z 1 bis Z 5 … 

bestimmte Fahraufgaben übertragen werden können. Im Falle von Testfahrten 
kann durch Verordnung auch die Ausstellung einer Testbescheinigung durch den 
Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie für die Testorganisation vorgesehen werden, wenn im Vorfeld bereits 
ausreichend Tests virtuell und real mit dem zu testenden System stattgefunden 
haben. 

bestimmte Fahraufgaben übertragen werden können. Im Falle von Testfahrten 
kann durch Verordnung auch die Ausstellung einer Testbescheinigung durch den 
Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur für die 
Testorganisation vorgesehen werden, wenn im Vorfeld bereits ausreichend Tests 
virtuell und real mit dem zu testenden System stattgefunden haben. 

(3c) bis (10a) Z 1 bis Z 5 … (3c) bis (10a) Z 1 bis Z 5 … 

jeweils mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3 500 kg 
dafür zu sorgen, daß an der Rückseite des Fahrzeuges eine von hinten sichtbare 
gelbe reflektierende Warntafel mit rotem, fluoreszierenden Rand annähernd 
lotrecht und senkrecht zur Längsmittelebene angebracht ist. Werden mit den 
genannten Fahrzeugen Anhänger gezogen, so hat der Lenker diese Warntafel an 
der Rückseite des Anhängers anzubringen. Durch Verordnung des 
Bundesministers für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie sind die näheren Bestimmungen hinsichtlich der genannten 
reflektierenden Warntafel oder gleichwertiger Warneinrichtungen im Sinne des 
Abs. 10c, wie insbesondere die Abmessungen, Ausgestaltung, Rückstrahlwirkung 
festzulegen. 

jeweils mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3 500 kg 
dafür zu sorgen, daß an der Rückseite des Fahrzeuges eine von hinten sichtbare 
gelbe reflektierende Warntafel mit rotem, fluoreszierenden Rand annähernd 
lotrecht und senkrecht zur Längsmittelebene angebracht ist. Werden mit den 
genannten Fahrzeugen Anhänger gezogen, so hat der Lenker diese Warntafel an 
der Rückseite des Anhängers anzubringen. Durch Verordnung des 
Bundesministers für Innovation, Mobilität und Infrastruktur sind die näheren 
Bestimmungen hinsichtlich der genannten reflektierenden Warntafel oder 
gleichwertiger Warneinrichtungen im Sinne des Abs. 10c, wie insbesondere die 
Abmessungen, Ausgestaltung, Rückstrahlwirkung festzulegen. 

(10b) bis (11b) … (10b) bis (11b) … 

(11c) Über die durchgeführten Straßenkontrollen sind Aufzeichnungen zu 
führen und die für die Berichterstattung gemäß Art. 17 der Verordnung (EG) 
Nr. 561/2006 benötigten Daten zu erfassen. Diese Aufzeichnungen sind von den 
Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes zu sammeln und 
automationsunterstützt im Wege des Bundesministeriums für Inneres zumindest 
vierteljährlich in pseudonymisierter Form an den Bundesminister für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie zum 

(11c) Über die durchgeführten Straßenkontrollen sind Aufzeichnungen zu 
führen und die für die Berichterstattung gemäß Art. 17 der Verordnung (EG) 
Nr. 561/2006 benötigten Daten zu erfassen. Diese Aufzeichnungen sind von den 
Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes zu sammeln und 
automationsunterstützt im Wege des Bundesministeriums für Inneres zumindest 
vierteljährlich in pseudonymisierter Form an den Bundesminister für Innovation, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Zwecke der Erstellung des Berichtes zu übermitteln. Die Kontrolldaten sind wie 
folgt aufzuschlüsseln: 

Mobilität und Infrastruktur zum Zwecke der Erstellung des Berichtes zu 
übermitteln. Die Kontrolldaten sind wie folgt aufzuschlüsseln: 

Z 1 bis Z 4 … Z 1 bis Z 4 … 

(11d) bis (12) … (11d) bis (12) … 

§ 102a. (1) bis (2) … § 102a. (1) bis (2) … 

(3) Die Daten des Antrages auf Ausstellung einer Fahrerkarte sind auch dann 
an das zentrale Register für Kontrollgerätekarten weiterzuleiten, wenn dem 
Antrag auf Ausstellung einer Fahrerkarte nicht vollinhaltlich stattgegeben, oder 
dieser zurückgezogen wird. In diesem Fall sind zusätzlich die Gründe dafür in 
Schlagworten festzuhalten und dem zentralen Register für Kontrollgerätekarten 
zu übermitteln. Fällt die Voraussetzung des Abs. 1 letzter Satz (rechtmäßiges 
Beschäftigungsverhältnis) nach Ausstellung der Fahrerkarte weg, so dürfen diese 
Personen ihre Fahrerkarte nicht mehr benutzen und müssen diese unverzüglich bei 
einer gemäß § 102d Abs. 1 ermächtigten Einrichtung abgeben. Die ermächtigte 
Einrichtung hat das im Register entsprechend zu vermerken und die Karte dem 
Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie zu übermitteln. Ist die Ausstellung der Fahrerkarte erfolgt, ohne dass 
die Voraussetzungen für die Antragstellung vorliegen, ist eine andere als im 
dritten Satz genannte Voraussetzung nachträglich weggefallen, wird die 
Fahrerkarte missbräuchlich durch eine andere Person als die, für die sie ausgestellt 
worden ist, verwendet, oder wird sie entgegen der Verpflichtung im dritten Satz 
nicht zurückgegeben, ist die Fahrerkarte unverzüglich von der Behörde oder den 
ihr zur Verfügung stehenden Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes oder 
der Straßenaufsicht ohne Anspruch auf Entschädigung einzuziehen und dem 
Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie abzuliefern. In diesem Fall hat der Bundesminister für Klimaschutz, 
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie bei der betreffenden 
Person im zentralen Register für Kontrollgerätekarten einzutragen, welche 
Voraussetzungen nicht oder nicht mehr vorliegen und ob die Fahrerkarte bereits 
abgeliefert wurde. 

(3) Die Daten des Antrages auf Ausstellung einer Fahrerkarte sind auch dann 
an das zentrale Register für Kontrollgerätekarten weiterzuleiten, wenn dem 
Antrag auf Ausstellung einer Fahrerkarte nicht vollinhaltlich stattgegeben, oder 
dieser zurückgezogen wird. In diesem Fall sind zusätzlich die Gründe dafür in 
Schlagworten festzuhalten und dem zentralen Register für Kontrollgerätekarten 
zu übermitteln. Fällt die Voraussetzung des Abs. 1 letzter Satz (rechtmäßiges 
Beschäftigungsverhältnis) nach Ausstellung der Fahrerkarte weg, so dürfen diese 
Personen ihre Fahrerkarte nicht mehr benutzen und müssen diese unverzüglich bei 
einer gemäß § 102d Abs. 1 ermächtigten Einrichtung abgeben. Die ermächtigte 
Einrichtung hat das im Register entsprechend zu vermerken und die Karte dem 
Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur zu übermitteln. Ist die 
Ausstellung der Fahrerkarte erfolgt, ohne dass die Voraussetzungen für die 
Antragstellung vorliegen, ist eine andere als im dritten Satz genannte 
Voraussetzung nachträglich weggefallen, wird die Fahrerkarte missbräuchlich 
durch eine andere Person als die, für die sie ausgestellt worden ist, verwendet, 
oder wird sie entgegen der Verpflichtung im dritten Satz nicht zurückgegeben, ist 
die Fahrerkarte unverzüglich von der Behörde oder den ihr zur Verfügung 
stehenden Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes oder der Straßenaufsicht 
ohne Anspruch auf Entschädigung einzuziehen und dem Bundesminister für 
Innovation, Mobilität und Infrastruktur abzuliefern. In diesem Fall hat der 
Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur bei der betreffenden 
Person im zentralen Register für Kontrollgerätekarten einzutragen, welche 
Voraussetzungen nicht oder nicht mehr vorliegen und ob die Fahrerkarte bereits 
abgeliefert wurde. 

(3a) bis (8) … (3a) bis (8) … 

(9) Durch Verordnung des Bundesministers für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie sind die näheren Bestimmungen 

(9) Durch Verordnung des Bundesministers für Innovation, Mobilität und 
Infrastruktur sind die näheren Bestimmungen hinsichtlich der Antragstellung, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
hinsichtlich der Antragstellung, insbesondere hinsichtlich der zum Nachweis der 
Richtigkeit der Angaben erforderlichen Unterlagen, der Anwendung eines 
vereinfachten Verfahrens bei der Erneuerung oder Ersetzung der Karte, wenn 
bereits alle erforderlichen Daten im zentralen Register für Kontrollgerätekarten 
vorhanden sind, der Verwendung eines Formblattes oder des Nachweises des 
rechtmäßigen Beschäftigungsverhältnisses sowie die Höhe des Kostenersatzes für 
die Ausstellung der Fahrerkarte festzusetzen. 

insbesondere hinsichtlich der zum Nachweis der Richtigkeit der Angaben 
erforderlichen Unterlagen, der Anwendung eines vereinfachten Verfahrens bei der 
Erneuerung oder Ersetzung der Karte, wenn bereits alle erforderlichen Daten im 
zentralen Register für Kontrollgerätekarten vorhanden sind, der Verwendung 
eines Formblattes oder des Nachweises des rechtmäßigen 
Beschäftigungsverhältnisses sowie die Höhe des Kostenersatzes für die 
Ausstellung der Fahrerkarte festzusetzen. 

§ 102b. (1) Der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 
Mobilität, Innovation und Technologie hat über die ausgestellten 
Kontrollgerätekarten bei der Bundesrechenzentrum GmbH ein 
automationsunterstütztes zentrales Register für Kontrollgerätekarten im Sinne der 
Verordnung (EU) Nr. 165/2014 zu führen. Im Register werden die im Inland 
ausgestellten Werkstattkarten, Fahrerkarten, Unternehmenskarten und 
Kontrollkarten erfasst. Das Register wird zur Speicherung von Daten geführt, die 
erforderlich sind, um feststellen zu können, welche Karten einer Werkstätte (§ 24 
Abs. 8), einem Lenker, einem Unternehmen oder einer Kontrollstelle (§ 123a) 
ausgestellt wurden und welche Karten abhanden gekommen (durch Verlust oder 
Diebstahl) oder beschädigt (durch körperliche Beschädigung oder Fehlfunktion) 
sind. Weiters ist in diesem Register auch zu erfassen, welche Kontrollgerätekarten 
aus welchen Gründen dem Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 
Mobilität, Innovation und Technologie abgeliefert wurden und aus welchen 
Gründen dem Antrag auf Ausstellung einer Kontrollgerätekarte nicht stattgegeben 
werden konnte oder warum der Antrag zurückgezogen wurde. 

§ 102b. (1) Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur 
hat über die ausgestellten Kontrollgerätekarten bei der Bundesrechenzentrum 
GmbH ein automationsunterstütztes zentrales Register für Kontrollgerätekarten 
im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 165/2014 zu führen. Im Register werden die 
im Inland ausgestellten Werkstattkarten, Fahrerkarten, Unternehmenskarten und 
Kontrollkarten erfasst. Das Register wird zur Speicherung von Daten geführt, die 
erforderlich sind, um feststellen zu können, welche Karten einer Werkstätte (§ 24 
Abs. 8), einem Lenker, einem Unternehmen oder einer Kontrollstelle (§ 123a) 
ausgestellt wurden und welche Karten abhanden gekommen (durch Verlust oder 
Diebstahl) oder beschädigt (durch körperliche Beschädigung oder Fehlfunktion) 
sind. Weiters ist in diesem Register auch zu erfassen, welche Kontrollgerätekarten 
aus welchen Gründen dem Bundesminister für Innovation, Mobilität und 
Infrastruktur abgeliefert wurden und aus welchen Gründen dem Antrag auf 
Ausstellung einer Kontrollgerätekarte nicht stattgegeben werden konnte oder 
warum der Antrag zurückgezogen wurde. 

(2) Die gemäß § 102d Abs. 1 ermächtigten Einrichtungen und der 
Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie haben die zur Ausstellung von Werkstattkarten, Fahrerkarten, 
Unternehmenskarten und Kontrollkarten erforderlichen Daten online über eine 
gesicherte Datenverbindung an die Bundesrechenzentrum GmbH zu übermitteln. 

(2) Die gemäß § 102d Abs. 1 ermächtigten Einrichtungen und der 
Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur haben die zur 
Ausstellung von Werkstattkarten, Fahrerkarten, Unternehmenskarten und 
Kontrollkarten erforderlichen Daten online über eine gesicherte Datenverbindung 
an die Bundesrechenzentrum GmbH zu übermitteln. 

(3) … (3) … 

(4) Die gemäß § 102d Abs. 1 ermächtigten Einrichtungen und der 
Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie können auf die jeweils in Betracht kommenden Daten zugreifen und 
diese verarbeiten. 

(4) Die gemäß § 102d Abs. 1 ermächtigten Einrichtungen und der 
Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur können auf die jeweils 
in Betracht kommenden Daten zugreifen und diese verarbeiten. 

(5) bis (6a) … (5) bis (6a) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(7) Die gemäß § 102d Abs. 1 ermächtigten Einrichtungen und der 
Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie sind ermächtigt, die personenbezogenen Daten, die zur Ausstellung 
der Kontrollgerätekarten benötigt werden, automationsunterstützt zu verarbeiten. 
Durch Verordnung des Bundesministers für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 
Mobilität, Innovation und Technologie können die näheren Bestimmungen 
hinsichtlich der Speicherung der Verfahrensdaten festgelegt werden. 

(7) Die gemäß § 102d Abs. 1 ermächtigten Einrichtungen und der 
Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur sind ermächtigt, die 
personenbezogenen Daten, die zur Ausstellung der Kontrollgerätekarten benötigt 
werden, automationsunterstützt zu verarbeiten. Durch Verordnung des 
Bundesministers für Innovation, Mobilität und Infrastruktur können die näheren 
Bestimmungen hinsichtlich der Speicherung der Verfahrensdaten festgelegt 
werden. 

§ 102d. (1) Der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 
Mobilität, Innovation und Technologie hat auf Antrag geeignete Einrichtungen, 
die die im Abs. 2 genannten Anforderungen erfüllen, zu ermächtigen, Anträge auf 
Ausstellung einer Fahrerkarte oder einer Unternehmenskarte entgegenzunehmen 
und zu prüfen, die erforderlichen Daten zu erfassen und an das zentrale Register 
für Kontrollgerätekarten weiterzuleiten, die Kostenersätze einzuheben und bei 
Vorliegen der Voraussetzungen den Produktionsauftrag zur Ausstellung der 
Karten zu erteilen. 

§ 102d. (1) Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur 
hat auf Antrag geeignete Einrichtungen, die die im Abs. 2 genannten 
Anforderungen erfüllen, zu ermächtigen, Anträge auf Ausstellung einer 
Fahrerkarte oder einer Unternehmenskarte entgegenzunehmen und zu prüfen, die 
erforderlichen Daten zu erfassen und an das zentrale Register für 
Kontrollgerätekarten weiterzuleiten, die Kostenersätze einzuheben und bei 
Vorliegen der Voraussetzungen den Produktionsauftrag zur Ausstellung der 
Karten zu erteilen. 

(2) Z 1 bis Z 6 … (2) Z 1 bis Z 6 … 

Für die Ermächtigung ist eine Abgabe in der Höhe von 500 Euro zu entrichten. 
Die ermächtigte Einrichtung hat Veränderungen hinsichtlich ihres Personals, ihrer 
Geschäftsstellen und ihrer Einrichtungen, soweit sie Voraussetzungen für die 
Erteilung der Ermächtigung waren, unverzüglich dem Bundesminister für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie 
anzuzeigen. 

Für die Ermächtigung ist eine Abgabe in der Höhe von 500 Euro zu entrichten. 
Die ermächtigte Einrichtung hat Veränderungen hinsichtlich ihres Personals, ihrer 
Geschäftsstellen und ihrer Einrichtungen, soweit sie Voraussetzungen für die 
Erteilung der Ermächtigung waren, unverzüglich dem Bundesminister für 
Innovation, Mobilität und Infrastruktur anzuzeigen. 

(3) … (3) … 

(4) Der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie hat regelmäßig zu überprüfen und kann jederzeit 
überprüfen, ob die Voraussetzungen für die Erteilung der Ermächtigung noch 
gegeben sind, ob die Verpflichtungen gemäß Abs. 3 eingehalten werden und ob 
die Ausstellung der Kontrollgerätekarten ordnungsgemäß durchgeführt wird. Der 
Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie kann Anordnungen zur Behebung von Mängeln treffen. Diesen 
Anordnungen ist unverzüglich zu entsprechen. Werden die Aufgaben nicht 
ordnungsgemäß besorgt oder wird gegen die Verpflichtungen gemäß Abs. 3 
verstoßen, kann der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie auch den Ausschluss bestimmter Personen von dieser 

(4) Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur hat 
regelmäßig zu überprüfen und kann jederzeit überprüfen, ob die Voraussetzungen 
für die Erteilung der Ermächtigung noch gegeben sind, ob die Verpflichtungen 
gemäß Abs. 3 eingehalten werden und ob die Ausstellung der 
Kontrollgerätekarten ordnungsgemäß durchgeführt wird. Der Bundesminister für 
Innovation, Mobilität und Infrastruktur kann Anordnungen zur Behebung von 
Mängeln treffen. Diesen Anordnungen ist unverzüglich zu entsprechen. Werden 
die Aufgaben nicht ordnungsgemäß besorgt oder wird gegen die Verpflichtungen 
gemäß Abs. 3 verstoßen, kann der Bundesminister für Innovation, Mobilität und 
Infrastruktur auch den Ausschluss bestimmter Personen von dieser Tätigkeit 
anordnen oder, wenn in einer Geschäftsstelle nach erfolgloser Anordnung zur 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Tätigkeit anordnen oder, wenn in einer Geschäftsstelle nach erfolgloser 
Anordnung zur Behebung von Mängeln wiederholt schwere Mängel festgestellt 
werden, die weitere Durchführung dieser Tätigkeiten in dieser Geschäftsstelle 
untersagen. 

Behebung von Mängeln wiederholt schwere Mängel festgestellt werden, die 
weitere Durchführung dieser Tätigkeiten in dieser Geschäftsstelle untersagen. 

(5) … (5) … 

(6) Die Ermächtigung kann von der ermächtigten Einrichtung zurückgelegt 
werden. Die Zurücklegung wird nach Ablauf von drei Monaten ab dem Tag 
wirksam, an dem die Anzeige über die Zurücklegung beim Bundesminister für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie einlangt, 
sofern nicht die Zurücklegung für einen späteren Tag angezeigt oder an den 
späteren Eintritt einer Bedingung gebunden wird. 

(6) Die Ermächtigung kann von der ermächtigten Einrichtung zurückgelegt 
werden. Die Zurücklegung wird nach Ablauf von drei Monaten ab dem Tag 
wirksam, an dem die Anzeige über die Zurücklegung beim Bundesminister für 
Innovation, Mobilität und Infrastruktur einlangt, sofern nicht die Zurücklegung 
für einen späteren Tag angezeigt oder an den späteren Eintritt einer Bedingung 
gebunden wird. 

(7) Wird einem Antrag auf Ausstellung einer Fahrerkarte oder 
Unternehmenskarte nicht vollinhaltlich stattgegeben, hat sich der gemäß Abs. 1 
Ermächtigte jeder weiteren Tätigkeit zu enthalten und den Antrag samt Beilagen 
dem Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie vorzulegen. Ergibt die Prüfung, dass dem Antrag stattzugeben ist, so 
hat der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation 
und Technologie den Auftrag zur Ausstellung der Fahrerkarte oder 
Unternehmenskarte zu erteilen. Ergibt die Prüfung, dass dem Antrag nicht 
stattgegeben werden kann, hat der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie über den Antrag abzusprechen. 

(7) Wird einem Antrag auf Ausstellung einer Fahrerkarte oder 
Unternehmenskarte nicht vollinhaltlich stattgegeben, hat sich der gemäß Abs. 1 
Ermächtigte jeder weiteren Tätigkeit zu enthalten und den Antrag samt Beilagen 
dem Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur vorzulegen. 
Ergibt die Prüfung, dass dem Antrag stattzugeben ist, so hat der Bundesminister 
für Innovation, Mobilität und Infrastruktur den Auftrag zur Ausstellung der 
Fahrerkarte oder Unternehmenskarte zu erteilen. Ergibt die Prüfung, dass dem 
Antrag nicht stattgegeben werden kann, hat der Bundesminister für Innovation, 
Mobilität und Infrastruktur über den Antrag abzusprechen. 

(8) (8) 

(9) Die Kostenersätze für die Ausstellung der Fahrerkarten und 
Unternehmenskarten, die von den gemäß Abs. 1 Ermächtigten eingehoben 
wurden, sind gesammelt alle drei Monate, abzüglich des Anteils, der den gemäß 
Abs. 1 Ermächtigten vereinbarungsgemäß zufällt, an eine vom Bundesminister für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie 
beauftragte Stelle zu überweisen, die daraus nach einem vereinbarten Schlüssel 
die Anteile des Kartenpersonalisierers und der Bundesrechenzentrum GmbH zu 
bestreiten und den Restbetrag dem Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie zu überweisen hat. 

(9) Die Kostenersätze für die Ausstellung der Fahrerkarten und 
Unternehmenskarten, die von den gemäß Abs. 1 Ermächtigten eingehoben 
wurden, sind gesammelt alle drei Monate, abzüglich des Anteils, der den gemäß 
Abs. 1 Ermächtigten vereinbarungsgemäß zufällt, an eine vom Bundesminister für 
Innovation, Mobilität und Infrastruktur beauftragte Stelle zu überweisen, die 
daraus nach einem vereinbarten Schlüssel die Anteile des Kartenpersonalisierers 
und der Bundesrechenzentrum GmbH zu bestreiten und den Restbetrag dem 
Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur zu überweisen hat. 

§ 103b. (1) bis (2) … § 103b. (1) bis (2) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(3) Die Daten des Antrags sind auch dann an das zentrale Register für 
Kontrollgerätekarten weiterzuleiten, wenn dem Antrag auf Ausstellung einer 
Unternehmenskarte nicht vollinhaltlich stattgegeben, oder dieser zurückgezogen 
wird. In diesem Fall sind zusätzlich die Gründe dafür in Schlagworten 
festzuhalten und dem zentralen Register für Kontrollgerätekarten zu übermitteln. 
Ist die Ausstellung der Unternehmenskarte erfolgt, ohne dass die 
Voraussetzungen für die Antragstellung vorliegen oder ist eine der 
Voraussetzungen nachträglich weggefallen, ist die Unternehmenskarte 
unverzüglich von der Behörde oder den ihr zur Verfügung stehenden Organen des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes oder der Straßenaufsicht ohne Anspruch auf 
Entschädigung einzuziehen und dem Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie abzuliefern. In diesem Fall hat 
der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie bei dem betreffenden Unternehmen im zentralen Register für 
Kontrollgerätekarten einzutragen, welche Voraussetzungen nicht oder nicht mehr 
vorliegen und ob die Unternehmenskarte bereits abgeliefert wurde. Der Verlust 
oder Diebstahl der Unternehmenskarte ist vom Inhaber der Karte unverzüglich 
einschließlich der Kartennummer dem Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie anzuzeigen. Der Bundesminister 
für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie hat 
diesen Sachverhalt unverzüglich an das zentrale Register für Kontrollgerätekarten 
zu übermitteln. 

(3) Die Daten des Antrags sind auch dann an das zentrale Register für 
Kontrollgerätekarten weiterzuleiten, wenn dem Antrag auf Ausstellung einer 
Unternehmenskarte nicht vollinhaltlich stattgegeben, oder dieser zurückgezogen 
wird. In diesem Fall sind zusätzlich die Gründe dafür in Schlagworten festzuhalten 
und dem zentralen Register für Kontrollgerätekarten zu übermitteln. Ist die 
Ausstellung der Unternehmenskarte erfolgt, ohne dass die Voraussetzungen für 
die Antragstellung vorliegen oder ist eine der Voraussetzungen nachträglich 
weggefallen, ist die Unternehmenskarte unverzüglich von der Behörde oder den 
ihr zur Verfügung stehenden Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes oder 
der Straßenaufsicht ohne Anspruch auf Entschädigung einzuziehen und dem 
Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur abzuliefern. In diesem 
Fall hat der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur bei dem 
betreffenden Unternehmen im zentralen Register für Kontrollgerätekarten 
einzutragen, welche Voraussetzungen nicht oder nicht mehr vorliegen und ob die 
Unternehmenskarte bereits abgeliefert wurde. Der Verlust oder Diebstahl der 
Unternehmenskarte ist vom Inhaber der Karte unverzüglich einschließlich der 
Kartennummer dem Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur 
anzuzeigen. Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur hat 
diesen Sachverhalt unverzüglich an das zentrale Register für Kontrollgerätekarten 
zu übermitteln. 

(4) … (4) … 

(5) Durch Verordnung des Bundesministers für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie sind die näheren Bestimmungen 
hinsichtlich der Antragstellung, der erforderlichen Unterlagen, der Verwendung 
eines Formblattes sowie die Höhe des Kostenersatzes für die Ausstellung der 
Unternehmenskarte festzusetzen. 

(5) Durch Verordnung des Bundesministers für Innovation, Mobilität und 
Infrastruktur sind die näheren Bestimmungen hinsichtlich der Antragstellung, der 
erforderlichen Unterlagen, der Verwendung eines Formblattes sowie die Höhe des 
Kostenersatzes für die Ausstellung der Unternehmenskarte festzusetzen. 

§ 103c. (1) bis (4) Z 1 bis Z 4… § 103c. (1) bis (4) Z 1 bis Z 4… 

wobei sich die Betrachtung auf die letzten drei Jahre bezieht. Änderungen und 
Behebungen von Strafbescheiden innerhalb von drei Jahren sind im 
Risikoeinstufungssystem zu berücksichtigen. Für die Schwere der Verstöße ist 
§ 134 Abs. 1b maßgebend (Anhang III der Richtlinie 2006/22/EG). Bei 
technischen Mängeln oder Ladungssicherungsmängeln ergibt sich die 

wobei sich die Betrachtung auf die letzten drei Jahre bezieht. Änderungen und 
Behebungen von Strafbescheiden innerhalb von drei Jahren sind im 
Risikoeinstufungssystem zu berücksichtigen. Für die Schwere der Verstöße ist 
§ 134 Abs. 1b maßgebend (Anhang III der Richtlinie 2006/22/EG). Bei 
technischen Mängeln oder Ladungssicherungsmängeln ergibt sich die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Mängeleinstufung aus dem Gutachten bzw. Prüfbericht über die technische 
Unterwegskontrolle. Bei den sonstigen Verstößen ergibt sich die Einstufung aus 
Anhang I der Verordnung (EU) 2016/403. Durch Verordnung des 
Bundesministers für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie können die näheren Details hinsichtlich des Berechnungsalgorithmus 
und hinsichtlich der Einstufung, wann eine geringe und wann eine hohe 
Risikoeinstufung vorliegt, festgelegt werden. 

Mängeleinstufung aus dem Gutachten bzw. Prüfbericht über die technische 
Unterwegskontrolle. Bei den sonstigen Verstößen ergibt sich die Einstufung aus 
Anhang I der Verordnung (EU) 2016/403. Durch Verordnung des 
Bundesministers für Innovation, Mobilität und Infrastruktur können die näheren 
Details hinsichtlich des Berechnungsalgorithmus und hinsichtlich der Einstufung, 
wann eine geringe und wann eine hohe Risikoeinstufung vorliegt, festgelegt 
werden. 

(5) bis (7) … (5) bis (7) … 

§ 109. (1) bis (8) … § 109. (1) bis (8) … 

(9) Der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie hat die Inhalte und den Umfang der 
Lehrplanseminare gemäß Abs. 1 lit. g durch Verordnung festzulegen. Weiters 
kann er durch Verordnung den Inhalt von zu absolvierenden 
Anpassungslehrgängen und von abzulegenden Eignungsprüfungen festlegen. 

(9) Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur hat die 
Inhalte und den Umfang der Lehrplanseminare gemäß Abs. 1 lit. g durch 
Verordnung festzulegen. Weiters kann er durch Verordnung den Inhalt von zu 
absolvierenden Anpassungslehrgängen und von abzulegenden 
Eignungsprüfungen festlegen. 

§ 112. (1a) … § 112. (1a) … 

(2) Der vollständige Fahrschultarif ist von außen lesbar neben oder in der 
Nähe der Eingangstür anzubringen. In die Preise sind alle Zuschläge 
einzubeziehen („Inklusivpreise“). Der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie kann durch Verordnung nähere 
Details hinsichtlich eines vergleichbaren Tarifaushanges, wie insbesondere die 
zwingenden Inhalte oder ein einheitliches Tarifformblatt festlegen. 

(2) Der vollständige Fahrschultarif ist von außen lesbar neben oder in der 
Nähe der Eingangstür anzubringen. In die Preise sind alle Zuschläge 
einzubeziehen („Inklusivpreise“). Der Bundesminister für Innovation, Mobilität 
und Infrastruktur kann durch Verordnung nähere Details hinsichtlich eines 
vergleichbaren Tarifaushanges, wie insbesondere die zwingenden Inhalte oder ein 
einheitliches Tarifformblatt festlegen. 

(3) bis (5) … (3) bis (5) … 

§ 114. (1) bis (6a) … § 114. (1) bis (6a) … 

(7) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat die Leistung der Fahrschule und den 
ordnungsgemäßen Zustand ihrer Räume, Lehrbehelfe, Übungsplätze und 
Schulfahrzeuge sowie die Einhaltung der Bestimmungen des § 112 Abs. 1a zu 
überwachen und kann jederzeit überprüfen, ob beim Fahrschulbesitzer oder 
Fahrschulleiter die Voraussetzungen für die Erteilung der Fahrschulbewilligung 
und bei den Fahrschullehrern und Fahrlehrern die Voraussetzungen für die 
Erteilung der Fahrschullehrer- oder Fahrlehrerberechtigung noch gegeben sind. 
Der Fahrschulbesitzer hat dafür zu sorgen, dass bei seiner Abwesenheit eine in 
der Fahrschule anwesende Person den Organen der Bezirksverwaltungsbehörde, 
die mit der Fahrschulinspektion betraut sind, die Besichtigung ermöglicht, sie auf 

(7) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat die Leistung der Fahrschule und den 
ordnungsgemäßen Zustand ihrer Räume, Lehrbehelfe, Übungsplätze und 
Schulfahrzeuge sowie die Einhaltung der Bestimmungen des § 112 Abs. 1a zu 
überwachen und kann jederzeit überprüfen, ob beim Fahrschulbesitzer oder 
Fahrschulleiter die Voraussetzungen für die Erteilung der Fahrschulbewilligung 
und bei den Fahrschullehrern und Fahrlehrern die Voraussetzungen für die 
Erteilung der Fahrschullehrer- oder Fahrlehrerberechtigung noch gegeben sind. 
Der Fahrschulbesitzer hat dafür zu sorgen, dass bei seiner Abwesenheit eine in der 
Fahrschule anwesende Person den Organen der Bezirksverwaltungsbehörde, die 
mit der Fahrschulinspektion betraut sind, die Besichtigung ermöglicht, sie auf 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
deren Verlangen begleitet, die erforderlichen Auskünfte erteilt sowie Einsicht in 
Unterlagen gewährt. Die Bezirksverwaltungsbehörde ist befugt, Ablichtungen, 
Abschriften oder Auszüge von Unterlagen, die im Rahmen der 
Fahrschulinspektion zu überprüfen sind, anzufertigen oder sich vom 
Fahrschulbesitzer übermitteln zu lassen. Sie kann anordnen, dass in den 
Schulräumen bestimmte Bekanntmachungen anzuschlagen sind. Sie kann ferner 
Anordnungen zur Behebung von Mängeln treffen. Den Anordnungen der 
Bezirksverwaltungsbehörde ist unverzüglich zu entsprechen. 
Fahrschulinspektionen sind regelmäßig und in jeder Fahrschule zumindest einmal 
alle drei Jahre durchzuführen. Durch Verordnung des Bundesministers für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie kann die 
Verwendung einheitlicher Arbeitshilfsmittel wie Unterlagen, Checklisten, 
Berichtsmuster oder Datenbanken, die vom Bundesminister für Klimaschutz, 
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie zur Verfügung gestellt 
werden, angeordnet werden. 

deren Verlangen begleitet, die erforderlichen Auskünfte erteilt sowie Einsicht in 
Unterlagen gewährt. Die Bezirksverwaltungsbehörde ist befugt, Ablichtungen, 
Abschriften oder Auszüge von Unterlagen, die im Rahmen der 
Fahrschulinspektion zu überprüfen sind, anzufertigen oder sich vom 
Fahrschulbesitzer übermitteln zu lassen. Sie kann anordnen, dass in den 
Schulräumen bestimmte Bekanntmachungen anzuschlagen sind. Sie kann ferner 
Anordnungen zur Behebung von Mängeln treffen. Den Anordnungen der 
Bezirksverwaltungsbehörde ist unverzüglich zu entsprechen. 
Fahrschulinspektionen sind regelmäßig und in jeder Fahrschule zumindest einmal 
alle drei Jahre durchzuführen. Durch Verordnung des Bundesministers für 
Innovation, Mobilität und Infrastruktur kann die Verwendung einheitlicher 
Arbeitshilfsmittel wie Unterlagen, Checklisten, Berichtsmuster oder 
Datenbanken, die vom Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur 
zur Verfügung gestellt werden, angeordnet werden. 

(8) … (8) … 

§ 114a. (1) … § 114a. (1) … 

(2) Der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie hat die Fahrschuldatenbank bei der 
Bundesrechenzentrum GmbH zu führen. Verantwortliche im Sinne des Art. 4 Z 7 
DSGVO sind die Behörden, im Hinblick auf die gemäß § 114b Abs. 1 Z 5 
erfassten Daten jedoch die Kommission gemäß § 4a Abs. 6 FSG. 

(2) Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur hat die 
Fahrschuldatenbank bei der Bundesrechenzentrum GmbH zu führen. 
Verantwortliche im Sinne des Art. 4 Z 7 DSGVO sind die Behörden, im Hinblick 
auf die gemäß § 114b Abs. 1 Z 5 erfassten Daten jedoch die Kommission gemäß 
§ 4a Abs. 6 FSG. 

(3) Der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie ist als Betreiber der Fahrschuldatenbank berechtigt, 
die bereits im Führerscheinregister gemäß § 16a Abs. 1 Z 13 und Z 13a FSG 
erfassten Daten über Fahrschulen und Vereine über eine elektronische 
Schnittstelle zu beziehen und diese in der Fahrschuldatenbank elektronisch weiter 
zu verarbeiten. 

(3) Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur ist als 
Betreiber der Fahrschuldatenbank berechtigt, die bereits im Führerscheinregister 
gemäß § 16a Abs. 1 Z 13 und Z 13a FSG erfassten Daten über Fahrschulen und 
Vereine über eine elektronische Schnittstelle zu beziehen und diese in der 
Fahrschuldatenbank elektronisch weiter zu verarbeiten. 

(4) … (4) … 

§ 114b. (1) bis (3) Z 1 bis Z 4 … § 114b. (1) bis (3) Z 1 bis Z 4 … 

 5. der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie in die Daten gemäß Abs. 2 zur 
Qualitätssicherung der Fahrschulinspektion; er darf diese Daten für 

 5. der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur in die 
Daten gemäß Abs. 2 zur Qualitätssicherung der Fahrschulinspektion; er 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Zwecke statistischer Untersuchungen, die keine personenbezogenen 
Ergebnisse zum Ziel haben, weiterverarbeiten. 

darf diese Daten für Zwecke statistischer Untersuchungen, die keine 
personenbezogenen Ergebnisse zum Ziel haben, weiterverarbeiten. 

(4) bis (8) … (4) bis (8) … 

§ 116. (1) bis. (11) … § 116. (1) bis. (11) … 

(12) Durch Verordnung der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie sind nach den Erfordernissen der 
Verkehrssicherheit, dem jeweiligen Stand der Wissenschaft und Technik 
entsprechend, die näheren Bestimmungen über 

(12) Durch Verordnung des Bundesministers für Innovation, Mobilität und 
Infrastruktur sind nach den Erfordernissen der Verkehrssicherheit, dem 
jeweiligen Stand der Wissenschaft und Technik entsprechend, die näheren 
Bestimmungen über 

§ 117. (1) Fahrlehrausweise werden im Scheckkartenformat von einem von 
der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation 
und Technologie bestimmten Dienstleister im Auftrag der 
Bezirksverwaltungsbehörde ausgestellt. 

§ 117. (1) Fahrlehrausweise werden im Scheckkartenformat von einem vom 
Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur bestimmten 
Dienstleister im Auftrag der Bezirksverwaltungsbehörde ausgestellt. 

(2) bis (3) … (2) bis (3) … 

(4) Die nähere Ausgestaltung des Fahrlehrausweises, insbesondere Form und 
Inhalte, sowie der dafür zu entrichtende Kostenersatz sind durch Verordnung der 
Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie festzulegen. 

(4) Die nähere Ausgestaltung des Fahrlehrausweises, insbesondere Form und 
Inhalte, sowie der dafür zu entrichtende Kostenersatz sind durch Verordnung des 
Bundesministers für Innovation, Mobilität und Infrastruktur festzulegen. 

§ 123. Abs. (1) bis (3a)… § 123. Abs. (1) bis (3a)… 
 

(3b) Durch Verordnung des Landeshauptmanns können mit Zustimmung der 
Gemeinde deren Organe der Straßenaufsicht, die mit Angelegenheiten der 
Parkraumüberwachung (Überwachung des ruhenden Verkehrs iSd § 95 Abs. 1a 
StVO und der Kurzparkzonen) befasst sind, mit der Überwachung der Einhaltung 
der Bestimmungen des § 36 lit. e durch Maßnahmen zur Einleitung und 
Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren betraut werden. Im Gebiet einer 
Gemeinde, in der die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster 
Instanz ist, darf eine solche Verordnung nur mit deren Zustimmung der erlassen 
werden. Im Falle einer solchen Betrauung dürfen die anlässlich der Überwachung 
erhobenen Daten des Kennzeichens der Sicherheits- und Kraftfahrbehörde nach 
Maßgabe der technischen und organisatorischen Voraussetzungen zu Zwecken 
der Fahndung (§ 24 SPG) und der Überwachung der Versicherungspflicht (§ 61 
KFG) automationsunterstützt zur Verfügung gestellt werden. 

(4) bis (5). (4) bis (5). 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

§ 123a. (1) Jede zuständige Stelle gemäß Abs. 2 kann Kontrollkarten beim 
Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie bestellen. Aufgrund der Bestellung hat der Bundesminister für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie die unter 
Randnummer 175 des Anhangs I B der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 
vorgesehenen personenbezogenen Daten automationsunterstützt zu erfassen und 
über eine gesicherte Datenverbindung an das zentrale Register für 
Kontrollgerätekarten (§ 102b) weiterzuleiten. Als Name der Kontrollstelle im 
Sinne der Randnummer 175 des Anhangs I B der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 
ist auf der Karte und im zentralen Register für Kontrollgerätekarten die 
Organisationseinheit innerhalb der zuständigen Stelle anzugeben, der diese 
Kontrollkarte zugeordnet ist. Der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie hat zu prüfen, ob alle 
Voraussetzungen zur Ausstellung der Kontrollkarte vorliegen. Sind die 
Voraussetzungen erfüllt, hat der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie im Wege der 
Bundesrechenzentrum GmbH den Auftrag zur Ausstellung der Kontrollkarte zu 
erteilen. Für die Ausstellung der Kontrollkarte ist ein Kostenersatz an den 
Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie zu entrichten. Die Höhe des Kostenersatzes ist durch Verordnung des 
Bundesministers für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie festzulegen. 

§ 123a. (1) Jede zuständige Stelle gemäß Abs. 2 kann Kontrollkarten beim 
Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur bestellen. Aufgrund 
der Bestellung hat der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur 
die unter Randnummer 175 des Anhangs I B der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 
vorgesehenen personenbezogenen Daten automationsunterstützt zu erfassen und 
über eine gesicherte Datenverbindung an das zentrale Register für 
Kontrollgerätekarten (§ 102b) weiterzuleiten. Als Name der Kontrollstelle im 
Sinne der Randnummer 175 des Anhangs I B der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 
ist auf der Karte und im zentralen Register für Kontrollgerätekarten die 
Organisationseinheit innerhalb der zuständigen Stelle anzugeben, der diese 
Kontrollkarte zugeordnet ist. Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und 
Infrastruktur hat zu prüfen, ob alle Voraussetzungen zur Ausstellung der 
Kontrollkarte vorliegen. Sind die Voraussetzungen erfüllt, hat der Bundesminister 
für Innovation, Mobilität und Infrastruktur im Wege der Bundesrechenzentrum 
GmbH den Auftrag zur Ausstellung der Kontrollkarte zu erteilen. Für die 
Ausstellung der Kontrollkarte ist ein Kostenersatz an den Bundesminister für 
Innovation, Mobilität und Infrastruktur zu entrichten. Die Höhe des 
Kostenersatzes ist durch Verordnung des Bundesministers für Innovation, 
Mobilität und Infrastruktur festzulegen. 

(2) Zuständige Stellen im Sinne des Abs. 1 sind: (2) Zuständige Stellen im Sinne des Abs. 1 sind: 

 1. der Bundesminister für Inneres für die Organe des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes, 

 1. der Bundesminister für Inneres für die Organe des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes, 

 2. der Bundesminister für Finanzen für die Organe der Finanzverwaltung,  2. der Bundesminister für Finanzen für die Organe der Finanzverwaltung, 

 3. der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie, 

 3. der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur, 

 4. der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz für die 
Organe der Arbeitsinspektorate, 

 4. der Bundesminister für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz für die Organe der Arbeitsinspektorate, 

 5. der Landeshauptmann für die Sachverständigen gemäß § 125 und für 
sonstige Organe der Straßenaufsicht, für Organe, die 
Tiertransportkontrollen durchführen sowie Organe der 

 5. der Landeshauptmann für die Sachverständigen gemäß § 125 und für 
sonstige Organe der Straßenaufsicht, für Organe, die 
Tiertransportkontrollen durchführen sowie Organe der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Gemeindesicherheitswache, sofern diese Kontrollen der Lenk- und 
Ruhezeiten durchführen, 

Gemeindesicherheitswache, sofern diese Kontrollen der Lenk- und 
Ruhezeiten durchführen, 

 6. der Hauptverband der Sozialversicherungsträger (Anm. 1) für die Organe 
der Krankenversicherungsträger. 

 6. der Hauptverband der Sozialversicherungsträger (Anm. 1) für die Organe 
der Krankenversicherungsträger.. 

(3) Bei Verlust oder Diebstahl einer Kontrollkarte ist dies von der 
Kontrollstelle unverzüglich unter Angabe der Kartennummer dem 
Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie zu melden. Der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 
Mobilität, Innovation und Technologie hat diesen Sachverhalt unverzüglich an das 
zentrale Register für Kontrollgerätekarten weiterzuleiten. 

(3) Bei Verlust oder Diebstahl einer Kontrollkarte ist dies von der 
Kontrollstelle unverzüglich unter Angabe der Kartennummer dem 
Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur zu melden. Der 
Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur hat diesen Sachverhalt 
unverzüglich an das zentrale Register für Kontrollgerätekarten weiterzuleiten. 

§ 124. (1) Der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie hat zur Begutachtung von Typen von 
Kraftfahrzeugen oder Anhängern, von Fahrgestellen solcher Fahrzeuge oder 
Teilen oder Ausrüstungsgegenständen solcher Fahrzeuge (§ 29 Abs. 4) technische 
Sachverständige zu bestellen. Die Sachverständigen müssen für diese 
Begutachtung besonders geeignet sein. Ein Verzeichnis der bestellten 
Sachverständigen ist im Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 
Mobilität, Innovation und Technologie zur allgemeinen Einsicht aufzulegen. 
Dieses Verzeichnis muß mindestens je einen Sachverständigen aus dem 
Personalstand des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft und des 
Bundesministeriums für Landesverteidigung sowie mindestens zwei aus dem 
Personalstand eines jeden Bundeslandes enthalten, sofern ein Vorschlag seines 
Landeshauptmannes vorliegt. 

§ 124. (1) Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur 
hat zur Begutachtung von Typen von Kraftfahrzeugen oder Anhängern, von 
Fahrgestellen solcher Fahrzeuge oder Teilen oder Ausrüstungsgegenständen 
solcher Fahrzeuge (§ 29 Abs. 4) technische Sachverständige zu bestellen. Die 
Sachverständigen müssen für diese Begutachtung besonders geeignet sein. Ein 
Verzeichnis der bestellten Sachverständigen ist im Bundesministerium für 
Innovation, Mobilität und Infrastruktur zur allgemeinen Einsicht aufzulegen. 
Dieses Verzeichnis muß mindestens je einen Sachverständigen aus dem 
Personalstand des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und 
Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft und des Bundesministeriums für 
Landesverteidigung sowie mindestens zwei aus dem Personalstand eines jeden 
Bundeslandes enthalten, sofern ein Vorschlag seines Landeshauptmannes 
vorliegt. 

(2) … (2) … 

(3) Der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie kann auch Besitzer anderer als der im Abs. 2 Z 1 lit. a 
und Z 2 angeführten Diplome zu Sachverständigen gemäß Abs. 1 bestellen, wenn 
sie eine der im Abs. 2 Z 1 lit. a und Z 2 lit. b angeführten Ausbildung 
gleichwertige Ausbildung genossen haben und bei ihnen die übrigen im Abs. 2 
angeführten Voraussetzungen vorliegen. 

(3) Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur kann 
auch Besitzer anderer als der im Abs. 2 Z 1 lit. a und Z 2 angeführten Diplome zu 
Sachverständigen gemäß Abs. 1 bestellen, wenn sie eine der im Abs. 2 Z 1 lit. a 
und Z 2 lit. b angeführten Ausbildung gleichwertige Ausbildung genossen haben 
und bei ihnen die übrigen im Abs. 2 angeführten Voraussetzungen vorliegen. 

§ 130. (1) Der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie hat zur sachverständigen Beratung in 
Kraftfahrangelegenheiten und insbesondere zur Begutachtung der Entwürfe von 

§ 130. (1) Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur 
hat zur sachverständigen Beratung in Kraftfahrangelegenheiten und insbesondere 
zur Begutachtung der Entwürfe von Gesetzen und Verordnungen, die das 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Gesetzen und Verordnungen, die das Kraftfahrwesen betreffen, den 
Kraftfahrbeirat zu bestellen. Für jedes Mitglied ist ein Ersatzmitglied zu bestellen. 

Kraftfahrwesen betreffen, den Kraftfahrbeirat zu bestellen. Für jedes Mitglied ist 
ein Ersatzmitglied zu bestellen. 

(2) … (2) … 

(3) Die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft hat für die Bestellung 
der Vertreter der im Abs. 2 Z I Z 1 bis 9, 13 bis 15 und 17 und Z II Z 1 angeführten 
Interessenkreise, der Österreichische Arbeiterkammertag für die Bestellung der 
Vertreter der im Abs. 2 Z I Z 10 bis 12 und 16 und Z II Z 3 angeführten 
Interessenkreise, die Präsidenten-Konferenz der Landwirtschaftskammern 
Österreichs für die Bestellung der Vertreter des im Abs. 2 Z II Z 2 angeführten 
Interessenkreises, der Dachverband der Sozialversicherungsträger für die 
Bestellung der Vertreter des im Abs. 2 Z II Z 4 angeführten Interessenkreises, der 
Bundesfeuerwehrverband für die Bestellung des Vertreters des im Abs. 2 Z I Z 18 
angeführten Interessenkreises und die Bundes-Ingenieurkammer für die 
Bestellung des Vertreters des im Abs. 2 Z I Z 19 angeführten Interessenkreises 
Vorschläge zu erstatten. Der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 
Mobilität, Innovation und Technologie hat, sofern eine vorgeschlagene Person 
wegen des Fehlens einer der im Abs. 4 erster Satz angeführten Voraussetzungen 
nicht bestellt werden kann, für die Erstattung eines neuerlichen Vorschlages eine 
bestimmte Frist festzusetzen. Wird bis zum Ablauf dieser Frist kein neuerlicher 
Vorschlag erstattet, so ist für die in Betracht kommende Interessenvertretung ohne 
Vorschlag ein Vertreter zu bestellen. 

(3) Die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft hat für die Bestellung 
der Vertreter der im Abs. 2 Z I Z 1 bis 9, 13 bis 15 und 17 und Z II Z 1 angeführten 
Interessenkreise, der Österreichische Arbeiterkammertag für die Bestellung der 
Vertreter der im Abs. 2 Z I Z 10 bis 12 und 16 und Z II Z 3 angeführten 
Interessenkreise, die Präsidenten-Konferenz der Landwirtschaftskammern 
Österreichs für die Bestellung der Vertreter des im Abs. 2 Z II Z 2 angeführten 
Interessenkreises, der Dachverband der Sozialversicherungsträger für die 
Bestellung der Vertreter des im Abs. 2 Z II Z 4 angeführten Interessenkreises, der 
Bundesfeuerwehrverband für die Bestellung des Vertreters des im Abs. 2 Z I Z 18 
angeführten Interessenkreises und die Bundes-Ingenieurkammer für die 
Bestellung des Vertreters des im Abs. 2 Z I Z 19 angeführten Interessenkreises 
Vorschläge zu erstatten. Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und 
Infrastruktur hat, sofern eine vorgeschlagene Person wegen des Fehlens einer der 
im Abs. 4 erster Satz angeführten Voraussetzungen nicht bestellt werden kann, für 
die Erstattung eines neuerlichen Vorschlages eine bestimmte Frist festzusetzen. 
Wird bis zum Ablauf dieser Frist kein neuerlicher Vorschlag erstattet, so ist für 
die in Betracht kommende Interessenvertretung ohne Vorschlag ein Vertreter zu 
bestellen. 

(4) bis (5) … (4) bis (5) … 

(6) Der Vorsitzende des Kraftfahrbeirates ist der Bundesminister für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Er kann 
einen Beamten mit seiner Vertretung als Vorsitzenden betrauen und fallweise 
auch Sachverständige, die nicht Mitglieder des Beirates sind, zur Mitarbeit 
heranziehen oder besondere Arbeitsausschüsse bilden. Er hat bei der Abstimmung 
über Beratungsbeschlüsse dafür zu sorgen, daß die Meinung jedes Mitgliedes, das 
sich nicht der Meinung der Mehrheit angeschlossen hat, in der Niederschrift über 
die Sitzung festgehalten wird. Die Sitzungen des Beirates sind nicht öffentlich. 
Durch Verordnung kann eine Geschäftsordnung erlassen werden, die nähere 
Bestimmungen, insbesondere über die Einberufung des Kraftfahrbeirates und über 
die Bildung von Arbeitsausschüssen, enthält. 

(6) Der Vorsitzende des Kraftfahrbeirates ist der Bundesminister für 
Innovation, Mobilität und Infrastruktur. Er kann einen Beamten mit seiner 
Vertretung als Vorsitzenden betrauen und fallweise auch Sachverständige, die 
nicht Mitglieder des Beirates sind, zur Mitarbeit heranziehen oder besondere 
Arbeitsausschüsse bilden. Er hat bei der Abstimmung über Beratungsbeschlüsse 
dafür zu sorgen, daß die Meinung jedes Mitgliedes, das sich nicht der Meinung 
der Mehrheit angeschlossen hat, in der Niederschrift über die Sitzung festgehalten 
wird. Die Sitzungen des Beirates sind nicht öffentlich. Durch Verordnung kann 
eine Geschäftsordnung erlassen werden, die nähere Bestimmungen, insbesondere 
über die Einberufung des Kraftfahrbeirates und über die Bildung von 
Arbeitsausschüssen, enthält. 

(7) … (7) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

§ 131a. (1) … § 131a. (1) … 

(2) Der Fonds (Abs. 1) wird beim Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie eingerichtet und von ihm 
verwaltet. 

(2) Der Fonds (Abs. 1) wird beim Bundesminister für Innovation, Mobilität 
und Infrastruktur eingerichtet und von ihm verwaltet. 

(3) bis (5) … (3) bis (5) … 

(6) Die den Ländern zufließenden Mittel stellen Zweckzuschüsse im Sinne 
des § 12 F-VG 1948, BGBl. Nr. 45, dar und sind für die im Abs. 4 lit. a bis c 
angeführten Aufgaben zu verwenden. Über die Verwendung der Mittel ist jährlich 
bis spätestens 30. Juni des folgenden Jahres dem Bundesminister für Klimaschutz, 
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie zu berichten. Dem Bund 
ist es vorbehalten, die widmungsgemäße Verwendung der Mittel zu überprüfen. 
Über die Verwendung der Mittel hat mindestens einmal jährlich im vorhinein eine 
koordinierende Besprechung zwischen dem Bundesminister für Klimaschutz, 
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie und Vertretern der 
Länder unter Beiziehung des Beirates zur inhaltlichen Schwerpunktsetzung des 
jeweiligen Arbeitsprogramms zu erfolgen. 

(6) Die den Ländern zufließenden Mittel stellen Zweckzuschüsse im Sinne 
des § 12 F-VG 1948, BGBl. Nr. 45, dar und sind für die im Abs. 4 lit. a bis c 
angeführten Aufgaben zu verwenden. Über die Verwendung der Mittel ist jährlich 
bis spätestens 30. Juni des folgenden Jahres dem Bundesminister für Innovation, 
Mobilität und Infrastruktur zu berichten. Dem Bund ist es vorbehalten, die 
widmungsgemäße Verwendung der Mittel zu überprüfen. Über die Verwendung 
der Mittel hat mindestens einmal jährlich im vorhinein eine koordinierende 
Besprechung zwischen dem Bundesminister für Innovation, Mobilität und 
Infrastruktur und Vertretern der Länder unter Beiziehung des Beirates zur 
inhaltlichen Schwerpunktsetzung des jeweiligen Arbeitsprogramms zu erfolgen. 

(7) Der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie kann sich erforderlichenfalls hinsichtlich der im 
Abs. 4 lit. a bis c angeführten Maßnahmen der sachverständigen Beratung eines 
Beirates bedienen, in welchen zu berufen sind: 

(7) Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur kann sich 
erforderlichenfalls hinsichtlich der im Abs. 4 lit. a bis c angeführten Maßnahmen 
der sachverständigen Beratung eines Beirates bedienen, in welchen zu berufen 
sind: 

§ 131b. (1) Der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 
Mobilität, Innovation und Technologie bedient sich zur Führung der Liste der 
historischen Fahrzeuge der sachverständigen Beratung eines Beirates (Beirat für 
historische Fahrzeuge). Hinsichtlich Fahrzeugen, die nicht in die Liste eingetragen 
sind, kann der Beirat Empfehlungen betreffend die Erhaltungswürdigkeit und den 
Erhaltungszustand dieser Fahrzeuge abgeben (§ 34 Abs. 4) und die Liste 
ergänzen, wobei jedoch bei der Beurteilung der Erhaltungswürdigkeit 
insbesondere auch auf die eventuellen negativen Umweltauswirkungen 
bestimmter Kraftfahrzeugbauarten Bedacht zu nehmen ist. 

§ 131b. (1) Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur 
bedient sich zur Führung der Liste der historischen Fahrzeuge der 
sachverständigen Beratung eines Beirates (Beirat für historische Fahrzeuge). 
Hinsichtlich Fahrzeugen, die nicht in die Liste eingetragen sind, kann der Beirat 
Empfehlungen betreffend die Erhaltungswürdigkeit und den Erhaltungszustand 
dieser Fahrzeuge abgeben (§ 34 Abs. 4) und die Liste ergänzen, wobei jedoch bei 
der Beurteilung der Erhaltungswürdigkeit insbesondere auch auf die eventuellen 
negativen Umweltauswirkungen bestimmter Kraftfahrzeugbauarten Bedacht zu 
nehmen ist. 

(2) … (2) … 

(3) Der Beirat setzt sich zusammen aus: (3) Der Beirat setzt sich zusammen aus: 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 1. drei Vertretern des Bundesministeriums für Wissenschaft und Verkehr 
und 

 1. drei Vertretern des Bundesministeriums für Innovation, Mobilität und 
Infrastruktur und 

Z 2 … Z 2 … 

(4) bis (5) … (4) bis (5) … 

§ 132. (1) bis (3) … § 132. (1) bis (3) … 

(4) Der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie kann die Bewilligung erteilen, daß im Abs. 1 
angeführte Fahrzeuge sowie Fahrzeuge, die kraftfahrrechtlichen Vorschriften, die 
nach der Genehmigung ihrer Type oder nach ihrer erstmaligen Zulassung in Kraft 
treten, nicht entsprechen, auch weiterhin oder innerhalb bestimmter Fristen in 
ihrem bisherigen Zustand auf Straßen mit öffentlichem Verkehr verwendet 
werden, wenn sie nur unter Aufwendung wirtschaftlich nicht vertretbar hoher 
Kosten in einem den Vorschriften entsprechenden Zustand gebracht werden 
können und wenn die Verkehrs- und Betriebssicherheit hiedurch nicht gefährdet 
wird. Diese Bewilligung gilt ohne Rücksicht darauf, wer der Besitzer des 
Fahrzeuges ist; sie ist in den Typenschein oder Bescheid über die 
Einzelgenehmigung einzutragen. 

(4) Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur kann die 
Bewilligung erteilen, daß im Abs. 1 angeführte Fahrzeuge sowie Fahrzeuge, die 
kraftfahrrechtlichen Vorschriften, die nach der Genehmigung ihrer Type oder 
nach ihrer erstmaligen Zulassung in Kraft treten, nicht entsprechen, auch 
weiterhin oder innerhalb bestimmter Fristen in ihrem bisherigen Zustand auf 
Straßen mit öffentlichem Verkehr verwendet werden, wenn sie nur unter 
Aufwendung wirtschaftlich nicht vertretbar hoher Kosten in einem den 
Vorschriften entsprechenden Zustand gebracht werden können und wenn die 
Verkehrs- und Betriebssicherheit hiedurch nicht gefährdet wird. Diese 
Bewilligung gilt ohne Rücksicht darauf, wer der Besitzer des Fahrzeuges ist; sie 
ist in den Typenschein oder Bescheid über die Einzelgenehmigung einzutragen. 

(5) Der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie kann den Landeshauptmann, in dessen örtlichem 
Wirkungsbereich der Antragsteller seinen Hauptwohnsitz, seine 
Hauptniederlassung oder seinen Sitz hat, mit der Durchführung des im Abs. 4 
angeführten Verfahrens betrauen und ihn ermächtigen, in seinem Namen zu 
entscheiden. 

(5) Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur kann den 
Landeshauptmann, in dessen örtlichem Wirkungsbereich der Antragsteller seinen 
Hauptwohnsitz, seine Hauptniederlassung oder seinen Sitz hat, mit der 
Durchführung des im Abs. 4 angeführten Verfahrens betrauen und ihn 
ermächtigen, in seinem Namen zu entscheiden. 

(6) bis (36) … (6) bis (36) … 

§ 135. (1) bis (49) … § 135. (1) bis (49) … 
 

(50) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/xxxx treten in Kraft: 
  1. § 2 Z 31 und 43 lit. b, § 5 Abs. 2, § 11 Abs. 6 und 10, § 24 Abs. 3, 7, 8, 9 

und 10, § 26a Abs. 4, § 27 Abs. 5, § 27a Abs. 2, 3 und 4, § 28 Abs. 3, 
§ 28a Abs. 1, 4a, 4b, 7 und 8, § 28b Abs. 1, 2, 3, 4, 5, 5b und 6, § 28c 
Abs. 2, § 28d Abs. 1, 3, 4 und 5, § 29 Abs. 2, 3, 4 und 8, § 30 Abs. 1, 2, 3 
und 6, § 30a Abs. 4, 5, 8, 8a und 11, § 31 Abs. 6, § 32 Abs. 1, 3 und 5, 
§ 34 Abs. 1 und 6, § 34a Abs. 1 und 4 Z 1, Abs. 6 und 7, § 35 Abs. 4, 5, 

411 der B
eilagen X

X
V

III. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

73 von 85

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



 
 
 
 
 
   

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
7a und 8, § 37 Abs. 2 lit. g, § 40 Abs. 2a und 5, § 40a Abs. 1, 2 und 4 Z 2, 
§ 40b Abs. 8, § 41 Abs. 2, § 41a Abs. 3, 4, 8 und 9, § 43 Abs. 1b, § 47 
Abs. 4, § 48 Abs. 5, § 48a Abs. 2, 49 Abs. 4, 5, 5a, 5b, 5c und 5d, § 56 
Abs. 2 und 4, § 57a Abs. 2, 2b, 7, 7a, 7b und 7c, § 57c Abs. 2, 5 Z 1 und 
Abs. 10, § 58 Abs. 2, 4 und 5, § 58a Abs. 4, 5, 7 und 9, § 59 Abs. 3, § 81 
Abs. 4, § 82 Abs. 1a, § 84 Abs. 6, § 92 Abs. 2 Z 1, § 94 Abs. 2, § 97 
Abs. 3, § 101 Abs. 1 lit. e und Abs. 7a, § 102 Abs. 3, 3b, 10a und 11c, 
§ 102a Abs. 3 und 9, § 102b Abs. 1, 2, 4 und 7, § 102d Abs. 1, 2, 4, 6, 7 
und 9, § 103b Abs. 3 und 5, § 103c Abs. 4, § 109 Abs. 9, § 112 Abs. 2, 
§ 114 Abs. 7, § 114a Abs. 2 und 3, § 114b Abs. 3 Z 5, § 116 Abs. 12, 
§ 117 Abs. 1 und 4, § 123a Abs. 1, 2 Z 3 und 4 und Abs. 3, § 124 Abs. 1 
und 3, § 130 Abs. 1, 3 und 6, § 131a Abs. 2, 6 und 7, § 131b Abs. 1 und 3 
Z 1, § 132 Abs. 4 und 5 sowie § 136 Abs. 1, 1a, 3b, 5, 6 und 7 mit Ablauf 
des Tages der Kundmachung; 

  2. § 1 Abs. 2b mit 1. Mai 2026; 
  3. § 123 Abs. 3b mit 1. Juli 2026; 
  4. § 1 Abs. 2a mit 1. Oktober 2026. 

§ 136. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist, unbeschadet der 
Abs. 2 und 3 der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie betraut; er hat das Einvernehmen zu pflegen bei der 
Vollziehung 

§ 136. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist, unbeschadet der 
Abs. 2 und 3 der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur 
betraut; er hat das Einvernehmen zu pflegen bei der Vollziehung 

lit. a bis lit. d … lit. a bis lit. d … 

 e) des § 91a mit dem Bundesminister für Gesundheit, Familie und 
Jugend; 

 e) des § 91a mit dem Bundesminister für Arbeit, Soziales, Gesundheit, 
Pflege und Konsumentenschutz 

 f) des § 102 Abs. 5 lit. f mit dem Bundesminister für Wirtschaft und 
Arbeit; 

 f) des § 102 Abs. 5 lit. f mit dem Bundesminister für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 

 g) des § 109 Abs. 2, des § 124 Abs. 3, des § 125 Abs. 3 und des § 127 
Abs. 4 bezüglich der Frage der Gleichwertigkeit der Ausbildung an 
einer Höheren Lehranstalt mit dem Bundesminister für Unterricht, 
Kunst und Kultur oder an einer Universität mit dem Bundesminister 
für Wissenschaft und Forschung; 

 g) des § 109 Abs. 2, des § 124 Abs. 3, des § 125 Abs. 3 und des § 127 
Abs. 4 bezüglich der Frage der Gleichwertigkeit der Ausbildung an 
einer Höheren Lehranstalt mit dem Bundesminister für Bildung oder 
an einer Universität mit dem Bundesminister für Frauen, Wissenschaft 
und Forschung 

lit. h … lit. h … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 i) des § 26a Abs. 1 lit. a bezüglich der Anbringung der Sitze und 
zusätzlicher Schutzvorrichtungen an Zugmaschinen und des § 124 
Abs. 1 mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft; 

 i) des § 26a Abs. 1 lit. a bezüglich der Anbringung der Sitze und 
zusätzlicher Schutzvorrichtungen an Zugmaschinen und des § 124 
Abs. 1 mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Klima- 
und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft 

lit. k … lit. k … 

(1a) Mit der Vollziehung des § 131a ist der Bundesminister für Klimaschutz, 
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie betraut; er hat 
hinsichtlich des Abs. 5 zweiter Satz das Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Finanzen herzustellen. 

(1a) Mit der Vollziehung des § 131a ist der Bundesminister für Innovation, 
Mobilität und Infrastruktur betraut; er hat hinsichtlich des Abs. 5 zweiter Satz das 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen herzustellen. 

(2) bis (3) … (2) bis (3) … 

(3b) Mit der Vollziehung des § 40 Abs. 5a, § 47 Abs. 4, § 47a und § 48 
Abs. 1a ist der Bundesminister für Inneres betraut; er hat hiebei das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation 
und Technologie herzustellen. 

(3b) Mit der Vollziehung des § 40 Abs. 5a, § 47 Abs. 4, § 47a und § 48 
Abs. 1a ist der Bundesminister für Inneres betraut; er hat hiebei das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur herzustellen. 

(4) … (4) … 

(5) Mit der Vollziehung der Verordnung (EU) Nr. 165/2014 ist der 
Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie betraut. 

(5) Mit der Vollziehung der Verordnung (EU) Nr. 165/2014 ist der 
Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur betraut. 

(6) Mit der Vollziehung der Artikel 2, 3, 5 bis 9, 10 Abs. 4 und 5 und 11 bis 
13 sowie 17 und 22 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 ist der Bundesminister für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie betraut. 

(6) Mit der Vollziehung der Artikel 2, 3, 5 bis 9, 10 Abs. 4 und 5 und 11 bis 
13 sowie 17 und 22 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 ist der Bundesminister für 
Innovation, Mobilität und Infrastruktur betraut. 

(7) Mit der Vollziehung des § 102e und des § 135 Abs. 39a ist die 
Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort betraut. 

(7) Mit der Vollziehung des § 102e und des § 135 Abs. 39a ist der 
Bundeskanzler betraut. 

Artikel 3 Artikel 3 

Änderung des Führerscheingesetzes Änderung des Führerscheingesetzes 

§ 1. (1) bis (1a) Z 1 bis Z 5 … § 1. (1) bis (1a) Z 1 bis Z 5 … 
  5a. elektrisch betriebene Klein- und Miniroller gemäß § 1 Abs. 2b 

KFG 1967; 

Z 6 … Z 6 … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(2) bis (5) … (2) bis (5) … 

§ 2. (1) bis (4) … § 2. (1) bis (4) … 

(5) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat durch 
Verordnung die näheren Bestimmungen über den Inhalt der Ausbildung gemäß 
Abs. 1 Z 5 lit. c und Abs. 2 Z 2 lit. c festzusetzen. 

(5) Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur hat durch 
Verordnung die näheren Bestimmungen über den Inhalt der Ausbildung gemäß 
Abs. 1 Z 5 lit. c und Abs. 2 Z 2 lit. c festzusetzen. 

§ 3. (1) bis (2) … § 3. (1) bis (2) … 

(3) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister/der Bundesministerin für Gesundheit, 
dem jeweiligen Stand der medizinischen Wissenschaft entsprechend, durch 
Verordnung jene Institutionen zu benennen, die befugt sind, die Unterweisung in 
lebensrettenden Sofortmaßnahmen abzuhalten, sowie die näheren Bestimmungen 
festzusetzen über: 

(3) Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur hat im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege 
und Konsumentenschutz, dem jeweiligen Stand der medizinischen Wissenschaft 
entsprechend, durch Verordnung jene Institutionen zu benennen, die befugt sind, 
die Unterweisung in lebensrettenden Sofortmaßnahmen abzuhalten, sowie die 
näheren Bestimmungen festzusetzen über: 

§ 4. (1) bis (8) … § 4. (1) bis (8) … 

(9) Die Nachschulung darf nur von gemäß § 36 hiezu ermächtigten 
Einrichtungen durchgeführt werden. Der Bundesminister für Verkehr, Innovation 
und Technologie hat, dem jeweiligen Stand der Wissenschaft und Technik 
entsprechend, durch Verordnung die näheren Bestimmungen festzusetzen über 

(9) Die Nachschulung darf nur von gemäß § 36 hiezu ermächtigten 
Einrichtungen durchgeführt werden. Der Bundesminister für Innovation, 
Mobilität und Infrastruktur hat, dem jeweiligen Stand der Wissenschaft und 
Technik entsprechend, durch Verordnung die näheren Bestimmungen 
festzusetzen über 

§ 4a. (1) bis (6) Z 1 bis Z 2 … § 4a. (1) bis (6) Z 1 bis Z 2 … 

die über die erforderlichen Voraussetzungen verfügen. Das 
Fahrsicherheitstraining hat auf einem geeigneten Übungsgelände stattzufinden. 
Die besondere Eignung der durchführenden Stellen sowie der durchführenden 
Instruktoren wird durch eine Kommission, bestehend aus je einem Vertreter der 
in Z l und 2 genannten Stellen sowie einem Vertreter einer für 
Verkehrssicherheitsfragen zuständigen Institution sowie allenfalls zwei vom 
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie zu entsendenden 
Vertretern festgestellt. Die Kommission wird vom Bundesminister für Verkehr, 
Innovation und Technologie für die Dauer von fünf Jahren bestellt. Die 
Entscheidungen der Kommission sind zu dokumentieren und auf Verlangen der 
Behörde sind die entsprechenden Unterlagen der Behörde zur Verfügung zu 
stellen. Entscheidet die Kommission, dass bei einer durchführenden Stelle oder 
bei einem Instruktor die Voraussetzungen für die Zulassung zur Durchführung 

die über die erforderlichen Voraussetzungen verfügen. Das 
Fahrsicherheitstraining hat auf einem geeigneten Übungsgelände stattzufinden. 
Die besondere Eignung der durchführenden Stellen sowie der durchführenden 
Instruktoren wird durch eine Kommission, bestehend aus je einem Vertreter der 
in Z l und 2 genannten Stellen sowie einem Vertreter einer für 
Verkehrssicherheitsfragen zuständigen Institution sowie allenfalls zwei vom 
Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur zu entsendenden 
Vertretern festgestellt. Die Kommission wird vom Bundesminister für Innovation, 
Mobilität und Infrastruktur für die Dauer von fünf Jahren bestellt. Die 
Entscheidungen der Kommission sind zu dokumentieren und auf Verlangen der 
Behörde sind die entsprechenden Unterlagen der Behörde zur Verfügung zu 
stellen. Entscheidet die Kommission, dass bei einer durchführenden Stelle oder 
bei einem Instruktor die Voraussetzungen für die Zulassung zur Durchführung 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
von Fahrsicherheitstrainings nicht gegeben sind oder entscheidet die Kommission 
nicht innerhalb von sechs Monaten nach Einbringen des Ansuchens, so kann der 
Betreffende von der Behörde eine Entscheidung über sein Ansuchen verlangen. 
Ergibt die Prüfung durch die Behörde, dass dem Antrag stattzugeben ist, hat die 
Behörde die Zuständigkeit der Kommission zur Entscheidung festzustellen. Diese 
hat unverzüglich zu entscheiden. Ergibt die Prüfung der Behörde, dass dem 
Antrag nicht stattzugeben ist, hat die Behörde über den Antrag mit Bescheid 
abzusprechen. Für diese Erledigung ist ein Aufwandersatz zu entrichten, der der 
Gebietskörperschaft gebührt, die den Aufwand für die Behörde zu tragen hat, die 
das Ansuchen der durchführenden Stelle oder des Instruktors inhaltlich prüft. 

von Fahrsicherheitstrainings nicht gegeben sind oder entscheidet die Kommission 
nicht innerhalb von sechs Monaten nach Einbringen des Ansuchens, so kann der 
Betreffende von der Behörde eine Entscheidung über sein Ansuchen verlangen. 
Ergibt die Prüfung durch die Behörde, dass dem Antrag stattzugeben ist, hat die 
Behörde die Zuständigkeit der Kommission zur Entscheidung festzustellen. Diese 
hat unverzüglich zu entscheiden. Ergibt die Prüfung der Behörde, dass dem Antrag 
nicht stattzugeben ist, hat die Behörde über den Antrag mit Bescheid 
abzusprechen. Für diese Erledigung ist ein Aufwandersatz zu entrichten, der der 
Gebietskörperschaft gebührt, die den Aufwand für die Behörde zu tragen hat, die 
das Ansuchen der durchführenden Stelle oder des Instruktors inhaltlich prüft. 

(6a) bis (7) … (6a) bis (7) … 

§ 4b. (1) bis (3) … § 4b. (1) bis (3) … 

(4) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat durch 
Verordnung die näheren Bestimmungen festzusetzen über: 

(4) Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur hat durch 
Verordnung die näheren Bestimmungen festzusetzen über: 

§ 8. (1) bis (2) … § 8. (1) bis (2) … 

(2a) Personen, die aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung eine 
befristete Lenkberechtigung erhalten und zu deren Verlängerung ein ärztliches 
Gutachten erbringen müssen, sind hinsichtlich der zur Erlangung des ärztlichen 
Gutachtens erforderlichen Schriften und der Ausstellung des neuen 
Führerscheines im Zuge dieser Verlängerung von Stempelgebühren und 
Verwaltungsabgaben befreit. Für die Ausstellung des Führerscheines ist jedoch 
ein Kostenersatz zu leisten, der jener Gebietskörperschaft zukommt, die den 
Aufwand für die Behörde zu tragen hat, die die Herstellung des Führerscheines in 
Auftrag gegeben hat. Die Höhe dieses Kostenersatzes ist durch Verordnung der 
Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie festzusetzen. 

(2a) Personen, die aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung eine 
befristete Lenkberechtigung erhalten und zu deren Verlängerung ein ärztliches 
Gutachten erbringen müssen, sind hinsichtlich der zur Erlangung des ärztlichen 
Gutachtens erforderlichen Schriften und der Ausstellung des neuen 
Führerscheines im Zuge dieser Verlängerung von Stempelgebühren und 
Verwaltungsabgaben befreit. Für die Ausstellung des Führerscheines ist jedoch 
ein Kostenersatz zu leisten, der jener Gebietskörperschaft zukommt, die den 
Aufwand für die Behörde zu tragen hat, die die Herstellung des Führerscheines in 
Auftrag gegeben hat. Die Höhe dieses Kostenersatzes ist durch Verordnung des 
Bundesministers für Innovation, Mobilität und Infrastruktur festzusetzen. 

(3) bis (5) … (3) bis (5) … 

(6) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat nach 
den Erfordernissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit, dem jeweiligen Stand 
der medizinischen und psychologischen Wissenschaft und der Technik 
entsprechend, durch Verordnung die näheren Bestimmungen festzusetzen über: 

(6) Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur hat nach 
den Erfordernissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit, dem jeweiligen Stand 
der medizinischen und psychologischen Wissenschaft und der Technik 
entsprechend, durch Verordnung die näheren Bestimmungen festzusetzen über: 

Z 1 bis Z 5 … Z 1 bis Z 5 … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Die näheren Bestimmungen gemäß Z 1, 4 und 5 sind im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister/der Bundesministerin für Gesundheit festzusetzen. 

Die näheren Bestimmungen gemäß Z 1, 4 und 5 sind im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 
festzusetzen. 

§ 11. (1) bis (6) … § 11. (1) bis (6) … 

(7) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat nach 
den Erfordernissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit, dem jeweiligen Stand 
der Technik entsprechend, durch Verordnung die näheren Bestimmungen 
festzusetzen über: 

(7) Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur hat nach 
den Erfordernissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit, dem jeweiligen Stand 
der Technik entsprechend, durch Verordnung die näheren Bestimmungen 
festzusetzen über: 

§ 12. (1) bis (3) … § 12. (1) bis (3) … 

(4) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat durch 
Verordnung die zusätzlichen Anforderungen an die für die jeweilige Klasse zur 
Abnahme der praktischen Prüfung zugelassenen Prüfungsfahrzeuge festzusetzen 
hinsichtlich: 

(4) Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur hat durch 
Verordnung die zusätzlichen Anforderungen an die für die jeweilige Klasse zur 
Abnahme der praktischen Prüfung zugelassenen Prüfungsfahrzeuge festzusetzen 
hinsichtlich: 

§ 13. (1) bis (7) … § 13. (1) bis (7) … 

(8) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat durch 
Verordnung festzusetzen: 

(8) Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur hat durch 
Verordnung festzusetzen: 

§ 15. (1) bis (4) … § 15. (1) bis (4) … 

(5) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat durch 
Verordnung für die Ausstellung eines Führerscheines gemäß Abs. 3 festzusetzen, 
in welchem Berechtigungsumfang jene ausländischen Führerscheine 
umzuschreiben sind, die nicht der Richtlinie 2006/126/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates entsprechen. 

(5) Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur hat durch 
Verordnung für die Ausstellung eines Führerscheines gemäß Abs. 3 festzusetzen, 
in welchem Berechtigungsumfang jene ausländischen Führerscheine 
umzuschreiben sind, die nicht der Richtlinie 2006/126/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates entsprechen. 

§ 16. (1) Verfahren und Amtshandlungen nach diesem Bundesgesetz, die 
Administration des Sachverständigenwesens, zu leistende Vergütungen für die 
Fahrprüfung sowie die Erfassung der Fahrschulen, sachverständigen Ärzte und 
verkehrspsychologischen Untersuchungsstellen sind mittels 
automationsunterstützter Datenverarbeitung in Form des Führerscheinregisters 
durchzuführen. Das Führerscheinregister ist entsprechend den Vorschriften der 
Verordnung (EU) Nr. 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/45/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. 
Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1, (im Folgenden: DSGVO) und des 

§ 16. (1) Verfahren und Amtshandlungen nach diesem Bundesgesetz, die 
Administration des Sachverständigenwesens, zu leistende Vergütungen für die 
Fahrprüfung sowie die Erfassung der Fahrschulen, sachverständigen Ärzte und 
verkehrspsychologischen Untersuchungsstellen sind mittels 
automationsunterstützter Datenverarbeitung in Form des Führerscheinregisters 
durchzuführen. Das Führerscheinregister ist entsprechend den Vorschriften der 
Verordnung (EU) Nr. 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/45/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. 
Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1, (im Folgenden: DSGVO) und des 

411 der B
eilagen X

X
V

III. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

78 von 85

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



 
 
 
 
 
   

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Datenschutzgesetzes – DSG, BGBl. I Nr. 165/1999, durch das 
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie bei der 
Bundesrechenzentrum GmbH zu führen. Verantwortlicher im Sinne des Art. 4 Z 7 
DSGVO ist aufgrund Art. 10 Abs. 1 Z 9 B-VG das Bundesministerium für 
Verkehr, Innovation und Technologie, welches auch das Verfahrensverzeichnis 
gemäß Art. 30 DSGVO führt. Weiters 

Datenschutzgesetzes – DSG, BGBl. I Nr. 165/1999, durch das 
Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur bei der 
Bundesrechenzentrum GmbH zu führen. Verantwortlicher im Sinne des Art. 4 Z 7 
DSGVO ist aufgrund Art. 10 Abs. 1 Z 9 B-VG das Bundesministerium für 
Innovation, Mobilität und Infrastruktur, welches auch das Verfahrensverzeichnis 
gemäß Art. 30 DSGVO führt. Weiters 

(2) … (2) … 

(3) Die Behörde hat Daten gemäß § 16a möglichst im Wege der 
Datenfernübertragung zu übermitteln an: 

(3) Die Behörde hat Daten gemäß § 16a möglichst im Wege der 
Datenfernübertragung zu übermitteln an: 

 1. Organe des Bundes (insbesondere das Bundesministerium für Verkehr, 
Innovation und Technologie), der Länder und der Gemeinden, soweit 
diese sie für die Wahrnehmung der ihnen gesetzlich übertragenen 
Aufgaben benötigen; 

 1. Organe des Bundes (insbesondere das Bundesministerium für Innovation, 
Mobilität und Infrastruktur), der Länder und der Gemeinden, soweit diese 
sie für die Wahrnehmung der ihnen gesetzlich übertragenen Aufgaben 
benötigen; 

(3a) bis (5) … (3a) bis (5) … 

§ 16a. (1) Z 1 bis Z 10 lit. a bis lit.h … § 16a. (1) Z 1 bis Z 10 lit. a bis lit. h … 

 i) Daten zum durchgeführten Audit beinhaltend  i) Daten zum durchgeführten Audit beinhaltend 

 aa) Datum der Durchführung und das Ergebnis  aa) Datum der Durchführung und das Ergebnis 

 bb) Auftraggeber des Audits (Landeshauptmann oder 
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie) 

 bb) Auftraggeber des Audits (Landeshauptmann oder 
Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur) 

(2) … (2) … 

§ 16b. (1) bis (3) … § 16b. (1) bis (3) … 

(3a) Der Landeshauptmann der den Fahrprüfer bestellt hat, hat die in § 16a 
Abs. 1 Z 11 lit. b bis k genannten Daten in das Führerscheinregister einzutragen. 
Wenn ein Audit vom Bundesministerium für Verkehr, Innovation und 
Technologie durchgeführt wird, hat dieses die in § 16a Abs. 1 Z 11 lit. i genannten 
Daten in das Führerscheinregister einzutragen. 

(3a) Der Landeshauptmann der den Fahrprüfer bestellt hat, hat die in § 16a 
Abs. 1 Z 11 lit. b bis k genannten Daten in das Führerscheinregister einzutragen. 
Wenn ein Audit vom Bundesministerium für Innovation, Mobilität und 
Infrastruktur durchgeführt wird, hat dieses die in § 16a Abs. 1 Z 11 lit. i 
genannten Daten in das Führerscheinregister einzutragen. 

(4) … (4) … 

(4a) Das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie ist 
zwecks Qualitätssicherung der Fahrprüfung berechtigt, in die in § 16a Abs. 1 Z 1 
und 11 genannten Daten Einsicht zu nehmen und darf insbesondere diese Daten 
verarbeiten und in pseudonymisierter Form für Statistiken verwenden. Weiters 
darf es zur Qualitätssicherung der Fahrprüfung die in § 16a Abs. 1 Z 11 genannten 

(4a) Das Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur ist 
zwecks Qualitätssicherung der Fahrprüfung berechtigt, in die in § 16a Abs. 1 Z 1 
und 11 genannten Daten Einsicht zu nehmen und darf insbesondere diese Daten 
verarbeiten und in pseudonymisierter Form für Statistiken verwenden. Weiters 
darf es zur Qualitätssicherung der Fahrprüfung die in § 16a Abs. 1 Z 11 genannten 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Daten mit den in § 16a Abs. 1 Z 1 sowie in § 16b Abs. 3 Z 5 bis 7 genannten Daten 
(in pseudonymisierter Form) wie insbesondere Geschlecht und Alter des 
Bewerbers um eine Lenkberechtigung, die geprüfte Klasse und das Ergebnis der 
Prüfung sowie den Namen der Fahrschule, in der der Bewerber um eine 
Lenkberechtigung ausgebildet wurde, auswerten. 

Daten mit den in § 16a Abs. 1 Z 1 sowie in § 16b Abs. 3 Z 5 bis 7 genannten Daten 
(in pseudonymisierter Form) wie insbesondere Geschlecht und Alter des 
Bewerbers um eine Lenkberechtigung, die geprüfte Klasse und das Ergebnis der 
Prüfung sowie den Namen der Fahrschule, in der der Bewerber um eine 
Lenkberechtigung ausgebildet wurde, auswerten. 

(4b) bis (8) … (4b) bis (8) … 

§ 17a. (1) … § 17a. (1) … 

(2) Die Lenkberechtigung für die Klassen C(C1), CE(C1E), D(D1) und 
DE(D1E) darf nur für fünf Jahre, ab dem vollendeten 60. Lebensjahr nur mehr für 
zwei Jahre erteilt werden. Für jede Verlängerung dieser 
Lenkberechtigungsklassen ist ein ärztliches Gutachten gemäß § 8 erforderlich. 
Die zur Erlangung des ärztlichen Gutachtens erforderlichen Schriften und die 
Ausstellung des neuen Führerscheines im Zuge dieser Verlängerung sind von 
Stempelgebühren und Verwaltungsabgaben befreit. Für die Ausstellung des 
Führerscheines ist jedoch ein Kostenersatz zu leisten, der jener 
Gebietskörperschaft zukommt, die den Aufwand für die Behörde zu tragen hat, 
die die Herstellung des Führerscheines in Auftrag gegeben hat. Ebenso ist 
lediglich ein Kostenersatz für die Ausstellung des Führerscheines zu leisten, wenn 
die Neuausstellung des Führerscheines zwecks Eintragung der absolvierten 
Weiterbildung gemäß § 19b GütbefG, § 14c GelverkG und § 44c KflG 
erforderlich ist. Die Höhe dieses Kostenersatzes ist durch Verordnung des 
Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie festzusetzen. 

(2) Die Lenkberechtigung für die Klassen C(C1), CE(C1E), D(D1) und 
DE(D1E) darf nur für fünf Jahre, ab dem vollendeten 60. Lebensjahr nur mehr für 
zwei Jahre erteilt werden. Für jede Verlängerung dieser 
Lenkberechtigungsklassen ist ein ärztliches Gutachten gemäß § 8 erforderlich. 
Die zur Erlangung des ärztlichen Gutachtens erforderlichen Schriften und die 
Ausstellung des neuen Führerscheines im Zuge dieser Verlängerung sind von 
Stempelgebühren und Verwaltungsabgaben befreit. Für die Ausstellung des 
Führerscheines ist jedoch ein Kostenersatz zu leisten, der jener 
Gebietskörperschaft zukommt, die den Aufwand für die Behörde zu tragen hat, 
die die Herstellung des Führerscheines in Auftrag gegeben hat. Ebenso ist 
lediglich ein Kostenersatz für die Ausstellung des Führerscheines zu leisten, wenn 
die Neuausstellung des Führerscheines zwecks Eintragung der absolvierten 
Weiterbildung gemäß § 19b GütbefG, § 14c GelverkG und § 44c KflG 
erforderlich ist. Die Höhe dieses Kostenersatzes ist durch Verordnung des 
Bundesministers für Innovation, Mobilität und Infrastruktur festzusetzen. 

(3) … (3) … 

§ 18. (1) bis (5) … § 18. (1) bis (5) … 

(6) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat nach 
den Erfordernissen der Verkehrssicherheit, dem jeweiligen Stand der 
Wissenschaft und Technik entsprechend, durch Verordnung die näheren 
Bestimmungen festzusetzen über den Inhalt, den Umfang, die Art und den Ablauf 
der Ausbildung und Prüfung gemäß Abs. 1 Z 2 bis 6. 

(6) Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur hat nach 
den Erfordernissen der Verkehrssicherheit, dem jeweiligen Stand der 
Wissenschaft und Technik entsprechend, durch Verordnung die näheren 
Bestimmungen festzusetzen über den Inhalt, den Umfang, die Art und den Ablauf 
der Ausbildung und Prüfung gemäß Abs. 1 Z 2 bis 6. 

§ 19. (1) bis (3) … § 19. (1) bis (3) … 

(4) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat durch 
Verordnung nähere Bestimmungen festzusetzen über: 

(4) Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur hat durch 
Verordnung nähere Bestimmungen festzusetzen über: 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

§ 22. (1) bis (4) … § 22. (1) bis (4) … 

(5) Die Bestimmungen des § 39 über die vorläufige Abnahme des 
Führerscheines sowie der §§ 16 bis 17 über das Führerscheinregister gelten auch 
für Heereslenkberechtigungen. Der Bundesminister für Landesverteidigung und 
Sport ist ermächtigt, hiefür besonders geschulte militärische Organe mit der 
vorläufigen Abnahme von Heeresführerscheinen oder Heeresmopedausweisen zu 
betrauen. 

(5) Die Bestimmungen des § 39 über die vorläufige Abnahme des 
Führerscheines sowie der §§ 16 bis 17 über das Führerscheinregister gelten auch 
für Heereslenkberechtigungen. Der Bundesminister für Landesverteidigung ist 
ermächtigt, hiefür besonders geschulte militärische Organe mit der vorläufigen 
Abnahme von Heeresführerscheinen oder Heeresmopedausweisen zu betrauen. 

(6) bis (7) … (6) bis (7) … 

(8) Der Bundesminister für Landesverteidigung und Sport hat im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie 
durch Verordnung festzusetzen: 

(8) Der Bundesminister für Landesverteidigung hat im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur durch 
Verordnung festzusetzen: 

§ 23. (1) … § 23. (1) … 

(2) Mitglieder des Diplomatischen Korps in Wien, Mitglieder des 
Konsularkorps in Österreich, Mitglieder des Verwaltungs- und technischen 
Personals ausländischer diplomatischer oder konsularischer Vertretungsbehörden 
oder Angestellte internationaler Organisationen in Österreich sind berechtigt, 
während der gesamten Dauer ihres Aufenthaltes in Österreich auf Grund ihrer 
Lenkberechtigung Kraftfahrzeuge zu lenken, wenn sie eine vom 
Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten ausgestellte gültige 
Legitimationskarte besitzen. 

(2) Mitglieder des Diplomatischen Korps in Wien, Mitglieder des 
Konsularkorps in Österreich, Mitglieder des Verwaltungs- und technischen 
Personals ausländischer diplomatischer oder konsularischer Vertretungsbehörden 
oder Angestellte internationaler Organisationen in Österreich sind berechtigt, 
während der gesamten Dauer ihres Aufenthaltes in Österreich auf Grund ihrer 
Lenkberechtigung Kraftfahrzeuge zu lenken, wenn sie eine vom 
Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten 
ausgestellte gültige Legitimationskarte besitzen. 

(3) Z 1 bis Z 4 … (3) Z 1 bis Z 4 … 

 5. angenommen werden kann, daß die Erteilung seiner Lenkberechtigung 
unter den gleichen Voraussetzungen erfolgt ist, unter denen sie in 
Österreich erteilt wird. Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie hat mit Verordnung festzulegen, in welchen Staaten für 
welche Lenkberechtigungen eine derartige Gleichartigkeit besteht. 

 5. angenommen werden kann, daß die Erteilung seiner Lenkberechtigung 
unter den gleichen Voraussetzungen erfolgt ist, unter denen sie in 
Österreich erteilt wird. Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und 
Infrastruktur hat mit Verordnung festzulegen, in welchen Staaten für 
welche Lenkberechtigungen eine derartige Gleichartigkeit besteht. 

(3a) bis (6) … (3a) bis (6) … 

§ 24. (1) bis (4) … § 24. (1) bis (4) … 

(5) Die Nachschulungen dürfen nur von gemäß § 36 hiezu ermächtigten 
Einrichtungen durchgeführt werden. Der Bundesminister für Verkehr, Innovation 
und Technologie hat, dem Stand der Wissenschaft und Technik entsprechend, 
durch Verordnung die näheren Bestimmungen festzusetzen über 

(5) Die Nachschulungen dürfen nur von gemäß § 36 hiezu ermächtigten 
Einrichtungen durchgeführt werden. Der Bundesminister für Innovation, 
Mobilität und Infrastruktur hat, dem Stand der Wissenschaft und Technik 
entsprechend, durch Verordnung die näheren Bestimmungen festzusetzen über 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Z 1 bis Z 7 … Z 1 bis Z 7 … 

(5a) Die ermächtigten Einrichtungen haben einen Teilbetrag von jeder vollen 
verkehrspsychologischen Untersuchung und von jeder Nachschulung an den 
Österreichischen Verkehrssicherheitsfonds abzuführen. Dieser Betrag ist für die 
Verkehrssicherheitsarbeit im Sinne des § 131a Abs. 4 KFG 1967 und für die 
Erstellung der Verkehrsunfallstatistik zu verwenden. Die Höhe dieses Betrages 
sowie die näheren Bestimmungen über die Art und Weise der Ablieferung der 
Beträge sind durch Verordnung des Bundesministers für Verkehr, Innovation und 
Technologie festzusetzen. 

(5a) Die ermächtigten Einrichtungen haben einen Teilbetrag von jeder vollen 
verkehrspsychologischen Untersuchung und von jeder Nachschulung an den 
Österreichischen Verkehrssicherheitsfonds abzuführen. Dieser Betrag ist für die 
Verkehrssicherheitsarbeit im Sinne des § 131a Abs. 4 KFG 1967 und für die 
Erstellung der Verkehrsunfallstatistik zu verwenden. Die Höhe dieses Betrages 
sowie die näheren Bestimmungen über die Art und Weise der Ablieferung der 
Beträge sind durch Verordnung des Bundesministers für Innovation, Mobilität 
und Infrastruktur festzusetzen. 

(6) Wird das Verkehrscoaching nicht vorschriftsgemäß durchgeführt oder 
sind dabei Missstände aufgetreten, so hat die Behörde der in ihrem Sprengel 
tätigen Stelle – nachdem eine Aufforderung zur Behebung dieser 
Unzulänglichkeiten erfolglos geblieben ist – die Durchführung des 
Verkehrscoachings bis zur Behebung dieser Unzulänglichkeiten, mindestens aber 
ein Monat, zu untersagen. Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie hat durch Verordnung die näheren Bestimmungen festzusetzen über 

(6) Wird das Verkehrscoaching nicht vorschriftsgemäß durchgeführt oder 
sind dabei Missstände aufgetreten, so hat die Behörde der in ihrem Sprengel 
tätigen Stelle – nachdem eine Aufforderung zur Behebung dieser 
Unzulänglichkeiten erfolglos geblieben ist – die Durchführung des 
Verkehrscoachings bis zur Behebung dieser Unzulänglichkeiten, mindestens aber 
ein Monat, zu untersagen. Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und 
Infrastruktur hat durch Verordnung die näheren Bestimmungen festzusetzen über 

§ 26. (1) bis (5) … § 26. (1) bis (5) … 

(6) Zum Zwecke der Durchführung von wissenschaftlichen Untersuchungen 
kann der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie durch 
Verordnung für eine bestimmte Zeit von den Bestimmungen dieses Gesetzes 
abweichende Regelungen für die Entziehungen der Lenkberechtigung aufgrund 
von Alkoholdelikten festlegen, wenn eine solche Untersuchung im 
überwiegenden Interesse der Verkehrssicherheit gelegen ist. In dieser Verordnung 
sind die näheren Bestimmungen festzusetzen über 

(6) Zum Zwecke der Durchführung von wissenschaftlichen Untersuchungen 
kann der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur durch 
Verordnung für eine bestimmte Zeit von den Bestimmungen dieses Gesetzes 
abweichende Regelungen für die Entziehungen der Lenkberechtigung aufgrund 
von Alkoholdelikten festlegen, wenn eine solche Untersuchung im 
überwiegenden Interesse der Verkehrssicherheit gelegen ist. In dieser Verordnung 
sind die näheren Bestimmungen festzusetzen über 

§ 30b. (1) bis (5) … § 30b. (1) bis (5) … 

(6) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat durch 
Verordnung die näheren Bestimmungen festzusetzen über 

(6) Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur hat durch 
Verordnung die näheren Bestimmungen festzusetzen über 

§ 32a. (1) bis (2) … § 32a. (1) bis (2) … 

(3) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat durch 
Verordnung festzusetzen: 

(3) Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur hat durch 
Verordnung festzusetzen: 

(4) bis (6) … (4) bis (6) … 

§ 32b. (1) bis (2) … § 32b. (1) bis (2) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(3) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat durch 
Verordnung die näheren Bestimmungen über Inhalt und Umfang der internen 
theoretischen und praktischen Ausbildung und Prüfung gemäß § 1 Abs. 3 Z 2 
festzusetzen. 

(3) Der Bundesminister für Innovation; Mobilität und Infrastruktur hat durch 
Verordnung die näheren Bestimmungen über Inhalt und Umfang der internen 
theoretischen und praktischen Ausbildung und Prüfung gemäß § 1 Abs. 3 Z 2 
festzusetzen. 

§ 34. (1) bis (2) … § 34. (1) bis (2) … 

(3) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat mit 
Verordnung die näheren Bestimmungen festzusetzen über: 

(3) Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur hat mit 
Verordnung die näheren Bestimmungen festzusetzen über: 

§ 34a. (1) bis (3) … § 34a. (1) bis (3) … 

(4) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat mit 
Verordnung die näheren Bestimmungen festzusetzen über 

(4) Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur hat mit 
Verordnung die näheren Bestimmungen festzusetzen über 

§ 34b. (1) bis (6) … § 34b. (1) bis (6) … 

(7) Die Aus- und Weiterbildung von Fahrprüfern darf nur vom 
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie oder vom 
Landeshauptmann durchgeführt werden. Jeder durchgeführte Ausbildungsgang 
sowie jede Weiterbildung sind in besonderen Aufzeichnungen zu dokumentieren; 
diese Aufzeichnungen sind fünf Jahre lang nach Abschluss der Ausbildung oder 
der abgehaltenen Weiterbildung aufzubewahren und dem Bundesministerium für 
Verkehr, Innovation und Technologie auf Verlangen zur Einsichtnahme 
vorzulegen. Über die absolvierte Aus- oder Weiterbildung ist ein Nachweis 
auszustellen und vom Landeshauptmann oder vom Bundesministerium für 
Verkehr, Innovation und Technologie im Führerscheinregister einzutragen. 

(7) Die Aus- und Weiterbildung von Fahrprüfern darf nur vom 
Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur oder vom 
Landeshauptmann durchgeführt werden. Jeder durchgeführte Ausbildungsgang 
sowie jede Weiterbildung sind in besonderen Aufzeichnungen zu dokumentieren; 
diese Aufzeichnungen sind fünf Jahre lang nach Abschluss der Ausbildung oder 
der abgehaltenen Weiterbildung aufzubewahren und dem Bundesministerium für 
Innovation, Mobilität und Infrastruktur auf Verlangen zur Einsichtnahme 
vorzulegen. Über die absolvierte Aus- oder Weiterbildung ist ein Nachweis 
auszustellen und vom Landeshauptmann oder vom Bundesministerium für 
Innovation, Mobilität und Infrastruktur im Führerscheinregister einzutragen. 

(8) Der Landeshauptmann hat die Tätigkeit bestellter Fahrprüfer zu 
überwachen und gegebenenfalls Defiziten durch geeignete Kontrollmaßnahmen 
vorzubeugen oder entgegenzuwirken. Das Bundesministerium für Verkehr, 
Innovation und Technologie hat zur Kontrolle der Fahrprüfer jährlich eine 
Statistik der Fahrprüfer mit der Anzahl der von jedem Fahrprüfer durchgeführten 
Fahrprüfungen (aufgegliedert nach Lenkberechtigungsklassen) sowie den 
Prüfungsergebnissen zu erstellen. Jeder Fahrprüfer unterliegt in einem Zeitraum 
von fünf Jahren zumindest einem Audit. Dieses Audit ist entweder vom 
zuständigen Landeshauptmann oder vom Bundesministerium für Verkehr, 
Innovation und Technologie durchzuführen. Der Landeshauptmann hat dem 
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie bis spätestens 

(8) Der Landeshauptmann hat die Tätigkeit bestellter Fahrprüfer zu 
überwachen und gegebenenfalls Defiziten durch geeignete Kontrollmaßnahmen 
vorzubeugen oder entgegenzuwirken. Das Bundesministerium für Innovation, 
Mobilität und Infrastruktur hat zur Kontrolle der Fahrprüfer jährlich eine Statistik 
der Fahrprüfer mit der Anzahl der von jedem Fahrprüfer durchgeführten 
Fahrprüfungen (aufgegliedert nach Lenkberechtigungsklassen) sowie den 
Prüfungsergebnissen zu erstellen. Jeder Fahrprüfer unterliegt in einem Zeitraum 
von fünf Jahren zumindest einem Audit. Dieses Audit ist entweder vom 
zuständigen Landeshauptmann oder vom Bundesministerium für Innovation, 
Mobilität und Infrastruktur durchzuführen. Der Landeshauptmann hat dem 
Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur bis spätestens 
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28. Februar jeden Jahres einen Bericht über die Überwachung und die 
durchgeführten Audits des Vorjahres zu übergeben. 

28. Februar jeden Jahres einen Bericht über die Überwachung und die 
durchgeführten Audits des Vorjahres zu übergeben. 

§ 36. (1) … § 36. (1) … 

(2) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie ist 
zuständig für die Erteilung von Ermächtigungen 

(2) Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur ist 
zuständig für die Erteilung von Ermächtigungen 

(2a) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie ist 
zuständig für die Erteilung von Genehmigungen von neuen Testverfahren für die 
verkehrspsychologische Untersuchung an den jeweiligen Antragstelle 

(2a) Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur ist 
zuständig für die Erteilung von Genehmigungen von neuen Testverfahren für die 
verkehrspsychologische Untersuchung an den jeweiligen Antragstelle 

(4) bis (5) … (4) bis (5) … 

§ 43. (1) bis (34) … § 43. (1) bis (34) … 
 

(35) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/202x treten in Kraft: 
  1. § 2 Abs. 5, § 3 Abs. 3, § 4 Abs. 9, § 4a Abs. 6, § 4b Abs. 4, § 8 Abs. 2a 

und 6, § 11 Abs. 7, § 12 Abs. 4, § 13 Abs. 8, § 15 Abs. 5, § 16 Abs. 1 und 
3 Z 1, § 16a Abs. 1 Z 11 lit. i, § 16b Abs. 3a und 4a, § 17a Abs. 2, § 18 
Abs. 6, § 19 Abs. 4, § 22 Abs. 5 und 8, § 23 Abs. 2 und 3 Z 5, § 24 Abs. 5, 
5a und 6, § 26 Abs. 6, § 30b Abs. 6, § 32a Abs. 3, § 32b Abs. 3, § 34 
Abs. 3, § 34a Abs. 4, § 34b Abs. 7 und 8, § 36 Abs. 2 und 2a sowie § 44 
Abs. 1, 2, 3 und 5 mit Ablauf des Tages der Kundmachung; 

  2. § 1 Abs. 1a Z 5a mit 1. Mai 2026. 

§ 44. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister 
für Verkehr, Innovation und Technologie betraut, sofern in den folgenden 
Absätzen nichts anderes bestimmt ist. 

§ 44. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister 
für Innovation, Mobilität und Infrastruktur betraut, sofern in den folgenden 
Absätzen nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Mit der Vollziehung des § 27 Abs. 2 ist der Bundesminister für Inneres 
betraut; er hat hiefür das Einvernehmen mit dem Bundesminister für Verkehr, 
Innovation und Technologie herzustellen. 

(2) Mit der Vollziehung des § 27 Abs. 2 ist der Bundesminister für Inneres 
betraut; er hat hiefür das Einvernehmen mit dem Bundesminister für Innovation, 
Mobilität und Infrastruktur herzustellen. 

(3) Mit der Vollziehung des § 22 Abs. 1 bis 4 und 8 ist der Bundesminister 
für Landesverteidigung und Sport betraut. Er hat hiefür das Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie herzustellen. 

(3) Mit der Vollziehung des § 22 Abs. 1 bis 4 und 8 ist der Bundesminister 
für Landesverteidigung betraut. Er hat hiefür das Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur herzustellen. 

(4) … (4) … 

(5) Mit der Vollziehung des § 15a und § 43 Abs. 29 ist die Bundesministerin 
für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort betraut. 

(5) Mit der Vollziehung des § 15a und § 43 Abs. 29 ist der Bundeskanzler 
betraut. 
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